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Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Grundsicherung fur

Arbeitsuchende

A. Problem und Ziel

Die Erfahrungen des ersten Jahres nach dem Inkrafttreten der Grundsicherung fur
Arbeitsuchende zeigen, dass die Entscheidung, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe fr
Erwerbsfahige zu einer bedarfsabhangigen, staatlichen Firsorgeleistung zusammenzuftihren,
richtig war. Fir fast funf Millionen Menschen haben sich dadurch die Chancen auf Integration in
den Arbeitsmarkt deutlich verbessert. Konkret haben Ende 2005 4,96 Mio. erwerbsféahige
Hilfebedurftige (davon 49,3 % Frauen) Arbeitslosengeld Il bezogen. Insgesamt 6,74 Mio.
Personen (davon 49,1 % Frauen) in 3,73 Mio. Bedarfsgemeinschaften hatten im Dezember
2005 Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung fur Arbeitsuchende. Die Erfahrungen zeigen
aber auch, dass das bestehende System fortentwickelt werden muss. Flexible Anpassungen
und Veranderungen der Verwaltungspraxis, bei der Vermeidung von Leistungsmissbrauch, bei
den Eingliederungsleistungen, beim Leistungsrecht sowie beim Zusammenwirken des SGB I
mit anderen Rechts- und Leistungssystemen sind erforderlich, um Krafte und Ressourcen frei
zu machen, damit jedem erwerbsfahigen Hilfebedurftigen die erforderliche gezielte

Unterstitzung bei der Arbeits- und Ausbildungssuche effizient geleistet werden kann.

B. LOsung

Der Gesetzentwurf setzt den Koalitionsvertrag vom 11. November 2005 im Bereich der
Grundsicherung fur Arbeitsuchende um und tragt dazu bei, den gesamten "Hartz IV-Prozess" zu

optimieren. Der Gesetzentwurf enthélt Regelungen zur
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- Fortentwicklung des Leistungsrechts,
- Verbesserung der Verwaltungspraxis,
- Vermeidung von Leistungsmissbrauch sowie

- Einfuhrung eines Wahlrechts zwischen befristetem Zuschlag und Kinderzuschlag.

Er enthalt auBerdem rechtstechnische Anderungen sowie Anderungen zur Verbesserung des

Zusammenwirkens mit anderen Rechts- und Leistungssystemen.

C. Alternativen

Gesetzentwurf des Bundesrates: Entwurf eines Gesetzes zur Optimierung des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch (SGB Il — Optimierungsgesetz); BR-Drs. 282/05 (Beschluss)

D. Finanzielle Auswirkungen

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Das Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung fur Arbeitsuchende hat folgende finanzielle

Auswirkungen auf Bund, Lander und Gemeinden:

MalRnahme Haushaltsentlastung (+) bzw. —belastung (-)
in Mio. Euro
2006 2007 2008 2009
Bund
Effizienzsteig.
MaRnahmen + 400 +1.200 +1.200 +1.100
Saldo sonst.

Summe Gesetz zur | MalBnhahmen - - -

Fortentwicklung Lander geringfligige Mehrausgaben

der Grundsicherung in nicht quantifizierbarer Héhe
Gemeinden

fur Arbeitsuchende
Effizienzsteig.

MaRRnahmen + 100 + 300 + 300 + 300
Saldo sonst.

MaRnahmen -20 - 20 -20
Gesamt + 500 +1.480 +1.480 +1.380
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GrolRRere finanzielle Bedeutung haben die Regelungen, die eine Steigerung der Effizienz der
Verwaltung und eine bessere Vermeidung von Leistungsmissbrauch ermdéglichen sollen. Dazu
gehdren insbesondere die flachendeckende Einflihrung eines Auf3endienstes, die Erweiterung
und flachendeckende Durchfiihrung der Datenabgleiche sowie die konsequente Uberprifung
von Verdachtsfallen, aber auch ein Sofortangebot an Antragsteller ohne vorherigen
Leistungsbezug. Zusammen mit den gleichzeitig angestrebten administrativen Verbesserungen
bei der Bundesagentur fir Arbeit und den Arbeitsgemeinschaften werden fir den Bund
Einsparungen in Héhe von insgesamt rund 1,2 Mrd. bis 1,4 Mrd. Euro und fir die Gemeinden
von rund 300 Mio. Euro jahrlich ab dem Jahr 2007 erwartet. Diese Einsparungen werden vor
dem Hintergrund einer tendenziell sinkenden Zahl von Hilfebedurftigen mittelfristig leicht

ricklaufig sein.

Die genannten Maflinahmen sollen schrittweise im Laufe des Jahres 2006 umgesetzt werden.
Fur das Jahr 2006 wird eine Einsparung von rund 400 Mio. Euro fir den Bund und von rund 100

Mio. Euro fir die Gemeinden erwartet.

Viele Regelungen des Gesetzentwurfs betreffen nur einen kleinen Personenkreis oder dienen
ausschlieB3lich der Klarstellung. Diese Bestimmungen haben keine erheblichen finanziellen
Auswirkungen. Insgesamt kann hinsichtlich dieser Einzelregelungen — angesichts eines
Inkrafttretens in der zweiten Halfte des Jahres 2006 erst ab dem Jahr 2007 — per Saldo fir den
Bund von Kostenneutralitat und fur die Gemeinden von Mehraufwendungen von rund 20 Mio.
Euro ausgegangen werden. Bei den Landern werden geringfiigige Mehrausgaben im Zuge der
Herstellung der Gerichtskostenfreiheit bei Sozialgerichten anfallen.

2. Haushaltsausgaben mit Vollzugsaufwand

Es ist mit keinem wesentlich erhéhten Verwaltungs- und Vollzugskostenaufwand zu rechnen.

E. Sonstige Kosten

keine
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Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Grundsicherung fur

Arbeitsuchende

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:
Inhaltstbersicht

Artikel 1 Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 2 Anderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 3 Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 4 Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 5 Anderung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 6 Anderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 7 Anderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 8 Anderung des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 9 Anderung des Sozialgerichtsgesetzes

Artikel 10 Anderung des Soldatenversorgungsgesetzes

Artikel 11 Anderung des Bundeskindergeldgesetzes

Artikel 12 Anderung des StraBenverkehrsgesetzes

Artikel 13 Anderung der Einigungsstellen-Verfahrensverordnung
Artikel 14 Anderung der Grundsicherungs-Datenabgleichsverordnung
Artikel 15 Neubekanntmachung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
Artikel 16 Inkrafttreten

Artikel 1

Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch — Grundsicherung fur Arbeitsuchende — (Artikel 1 des
Gesetzes vom 24. Dezember 2003, BGBI. | S. 2954, 2955), zuletzt geandert durch Artikel... des
Gesetzes vom ... (BGBI. I S. ...), wird wie folgt gedndert:

1. Die Inhaltsibersicht wird wie folgt geandert:

a) Nach der Angabe zu § 15 wird folgende Angabe eingeflgt:
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,8 15a Sofortangebot".

b) Der Angabe ,Unterabschnitt 1 Arbeitslosengeld 11“ werden die Worter ,und befristeter

Zuschlag” angefligt.

c) Nach der Angabe zu § 18 wird folgende Angabe eingefugt:

.8 18a Zusammenarbeit mit den fur die Arbeitsférderung zustandigen Stellen”.

d) Die Angabe zu § 26 wird wie folgt gefasst:

.3 26 Zuschuss zu Versicherungsbeitragen”.

e) Die Angabe zu § 31 wird wie folgt gefasst:

,8 31 Absenkung und Wegfall des Arbeitslosengeldes Il und des befristeten

Zuschlages*.

f)  Nach der Angabe zu § 34 wird folgende Angabe eingeflgt:

.8 34a Ersatzanspriche der Trager der Grundsicherung fur Arbeitsuchende nach

sonstigen Vorschriften®.

g) Nach der Angabe zu § 36 wird folgende Angabe eingefugt:

.8 36a Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus".

h) Nach der Angabe zu 8§ 52 wird folgende Angabe eingefligt:

.8 52a Uberpriifung von Daten".

i) Die Angaben zu den 88 65a und 65b werden wie folgt gefasst:

,8 65a (weggefallen)

§ 65b (weggefallen)“.
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j) Die Angabe zu § 65e wird wie folgt gefasst:

.3 65e Ubergangsregelung zur Aufrechnung".

k) Die Angabe zu 8§ 66 wird wie folgt gefasst:

.3 66 (weggefallen)”.

)  Nach der Angabe zu 8§ 67 werden folgende Angaben angeflgt:

.3 68 Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer
Gesetze
8§ 69 Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung fur Arbeitsuchende".

2. In 85 Abs. 3 Satz 1 werden nach den Wortern ,den Antrag stellen“ die Worter ,sowie

Rechtsbehelfe und Rechtsmittel einlegen” eingeflgt.

3. 8§ 6 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden der Schlusspunkt durch ein Semikolon ersetzt und folgende

Worter angeflgt:

,Sie sollen einen AuRRendienst zur Bekdmpfung von Leistungsmissbrauch einrichten.”
b) In Absatz 2 Satz 3 werden nach der Angabe ,8 6a“ die Worter ,mit der Mal3gabe, dass

eine Heranziehung auch fir die Aufgaben nach 8§ 6b Abs. 1 Satz 1 erfolgen kann*

eingeflgt.

4. In §6a Abs. 7 Satz 1 und 2 werden jeweils die Wérter ,Bundesministerium fur Wirtschaft

und Arbeit" durch die Worter ,Bundesministerium fur Arbeit und Soziales" ersetzt.

5. 8§ 6b wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
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"Die zugelassenen kommunalen Tréger sind an Stelle der Bundesagentur im Rahmen
ihrer drtlichen Zustéandigkeit Trager der Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 mit
Ausnahme der sich aus den 88 44b, 50, 51a, 51b, 53, 55 und 65d ergebenden
Aufgaben.”

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

.8 46 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2 und 3 gelten entsprechend."

6. In 8 6¢ Satz 1 werden die Worter ,Bundesministerium ftr Wirtschaft und Arbeit" durch die
Worter ,Bundesministerium fur Arbeit und Soziales" und die Angabe ,bis 6c* durch die

Angabe ,und 6b" ersetzt.

7. 8§ 7 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 3 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

»3.als Partner der erwerbsféhigen Hilfebedurftigen
a) der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte,
b) der nicht dauernd getrennt lebende Lebenspartner,
c) eine Person, die mit dem erwerbsfahigen Hilfebeddurftigen in einem gemeinsamen
Haushalt so zusammenlebt, dass nach verstandiger Wurdigung der
wechselseitige Wille anzunehmen ist, Verantwortung flreinander zu tragen und

fUreinander einzustehen,"

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingeflgt:

»(3a) Ein wechselseitiger Wille, Verantwortung flreinander zu tragen und flreinander
einzustehen, wird vermutet, wenn Partner

1. langer als ein Jahr zusammenleben,

2. mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben,

3. Kinder oder Angehorige im Haushalt versorgen oder

4. befugt sind, tber Einkommen oder Vermogen des anderen zu verfligen."

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
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»,(4) Leistungen nach diesem Buch erhélt nicht, wer in einer station&ren Einrichtung
untergebracht ist, Rente wegen Alters oder Knappschaftsausgleichsleistung oder
ahnliche Leistungen offentlich-rechtlicher Art bezieht. Dem Aufenthalt in einer
stationdren Einrichtung ist der Aufenthalt in einer Einrichtung zum Vollzug richterlich
angeordneter Freiheitsentziehung gleichgestellt. Abweichend von Satz 1 erhalt

Leistungen nach diesem Buch,

1. wer voraussichtlich flr weniger als sechs Monate in einem Krankenhaus
untergebracht ist, oder

2. wer in einer stationéren Einrichtung untergebracht und unter den tblichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 15 Stunden wdchentlich
erwerbstétig ist.”

8. In 89 Abs. 2 Satz 2 werden nach den Woértern ,,oder des Elternteils" die Worter ,,und

dessen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Partners” eingefigt.

9. 8§11 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden der Schlusspunkt durch ein Komma ersetzt und folgende

Nummern 7 und 8 angeflgt:

.7 - Aufwendungen zur Erfullung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen bis zu dem in
einem Unterhaltstitel oder in einer notariell beurkundeten Unterhaltsvereinbarung
festgelegten Betrag,

8. bei erwerbsfahigen Hilfebedurftigen, deren Einkommen nach dem Vierten Abschnitt
des Bundesausbildungsférderungsgesetzes oder der 88 71 oder 108 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch bei der Berechnung der Leistungen der
Ausbildungsforderung fur mindestens ein Kind bericksichtigt wird, der nach den

Vorschriften der Ausbildungsférderung bericksichtigte Betrag."

b) Folgender Absatz 4 wird angeflgt:

»(4) Abweichend von den Absatzen 1 bis 3 wird der Teil des Pflegegeldes nach dem
Achten Buch, der fUr den erzieherischen Einsatz gewdahrt wird,

1. fUr das erste und zweite Pflegekind nicht,

2. fur das dritte Pflegekind zu 75 vom Hundert,

3. fur das vierte und jedes weitere Pflegekind in voller H6he

bertcksichtigt.”
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10. § 12 Abs. 2 wird wie folgt geédndert:

a) In Nummer 1 werden die Angabe ,200“ durch die Angabe ,150% die Angabe ,4 100“
durch die Angabe ,3 100" und die Angabe ,13 000 durch die Angabe ,9 750" ersetzt.

b) In Nummer 1a wird die Angabe ,4 100" durch die Angabe ,3 100" ersetzt.

c) In Nummer 3 werden die Angabe ,200“ durch die Angabe ,250" und die Angabe ,13
000" durch die Angabe ,16 250" ersetzt.

11. 8 13 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 werden die Worter ,Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit* durch die

Worter ,Bundesministerium flr Arbeit und Soziales" ersetzt.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

12. In § 15 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 werden der Schlusspunkt durch ein Komma ersetzt und

folgende Nummer 3 angeflgt:

»3.Welche Leistungen Dritter, insbesondere Trager anderer Sozialleistungen, der

erwerbsféahige Hilfebedurftige zu beantragen hat."

13. Nach § 15 wird folgender § 15a eingefigt:

.8 15a

Sofortangebot
Erwerbsfahigen Personen, die innerhalb der letzten zwei Jahre weder Leistungen nach
diesem Buch noch nach dem Dritten Buch bezogen haben, sollen bei der Beantragung von
Leistungen nach diesem Buch unverziglich Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
angeboten werden."

14. § 16 wird wie folgt geéandert:

a) Absatz 1 wird durch folgende Absatze 1 und 1a ersetzt:
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»(1) Zur Eingliederung in Arbeit erbringt die Agentur fur Arbeit Leistungen nach § 35
des Dritten Buches. Sie kann die tbrigen im Dritten Kapitel, im Ersten bis Dritten und
Sechsten Abschnitt des Vierten Kapitels, im Flnften Kapitel, im Ersten, Funften und
Siebten Abschnitt des Sechsten Kapitels und die in den 88 417, 421f, 4219, 421i, 421k
und 421m des Dritten Buches geregelten Leistungen erbringen. Fir
Eingliederungsleistungen an erwerbsfahige behinderte Hilfebedurftige nach diesem
Buch gelten die 88 97 bis 99, 100 Nr. 1 bis 3 und 6, § 101 Abs. 1, 2 und 5, 88 102, 103
Satz 1 Nr. 3, Satz 2, § 109 und § 111 des Dritten Buches entsprechend. Die 8§ 8, 36,
37 Abs. 4 und 8 41 Abs. 3 Satz 4 des Dritten Buches sind entsprechend anzuwenden.
Aktivierungshilfen nach § 241 Abs. 3a und § 243 Abs. 2 des Dritten Buches kénnen in
Hohe der Gesamtkosten geférdert werden. Die Arbeitsgelegenheiten nach diesem
Buch stehen den in § 421g Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches genannten
Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsmalinahmen gleich. Soweit dieses Buch
nichts Abweichendes regelt, gelten die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Dritten
Buches mit der Mal3gabe, dass an die Stelle des Arbeitslosengeldes das

Arbeitslosengeld Il tritt.

(1a) Soweit dieses Buch nichts Abweichendes regelt, gelten die Voraussetzungen und
Rechtsfolgen des Dritten Buches mit der Maf3gabe, dass an die Stelle des

Arbeitslosengeldes das Arbeitslosengeld Il tritt."

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden der Schlusspunkt durch ein Semikolon ersetzt und folgende

Worter angefigt:

"die weiteren Leistungen dirfen die Leistungen nach Absatz 1 nicht aufstocken."

bb) In Satz 2 wird das Wort "Dazu” durch die Worter "Zu den weiteren Leistungen”

ersetzt.

c) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort ,Bundesurlaubsgesetz” die Wérter ,mit

Ausnahme der Regelungen Uber das Urlaubsentgelt‘ angefugt.

d) In Absatz 4 werden die Worter ,bereits zwei Drittel der MaRnahme durchgefiihrt sind
und der Erwerbsfahige diese” durch die Wérter ,dies wirtschaftlich erscheint und der

Erwerbsféhige die Mal3nahme* ersetzt.
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15.

16.

17.

18.

19.

11

In 8 18 Abs. 4 werden die Worter ,Bundesministerium fiir Wirtschaft und Arbeit* durch die

Worter ,Bundesministerium fur Arbeit und Soziales" ersetzt.

Nach § 18 wird folgender § 18a eingefigt:

.8 18a

Zusammenarbeit mit den fur die Arbeitsforderung zustandigen Stellen

Beziehen erwerbsfahige Hilfebedurftige auch Leistungen der Arbeitsforderung, so sind die
Agenturen fur Arbeit, die zugelassenen kommunalen Trager und die Arbeitsgemeinschaften
verpflichtet, bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Buch mit den fir die
Arbeitsférderung zustandigen Dienststellen der Bundesagentur fir Arbeit eng zusammen
zu arbeiten. Sie unterrichten diese unverziglich Uber die ihnen insoweit bekannten, fir die
Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeitsforderung erforderlichen Tatsachen, insbesondere

uber

1. die fur erwerbsfahige Hilfebedurftige, die auch Leistungen der Arbeitsférderung
beziehen, vorgesehenen und erbrachten Leistungen zur Eingliederung in Arbeit,

2. den Wegfall der Hilfebeddrftigkeit bei diesen Personen."”

In der Uberschrift zum Ersten Unterabschnitt des Zweiten Abschnittes des Dritten Kapitels

werden nach dem Wort ,Arbeitslosengeld II“ die Wérter ,,und befristeter Zuschlag“ angefugt.

§ 19 wird wie folgt geandert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
~Erwerbsfahige Hilfebedurftige erhalten als Arbeitslosengeld Il Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts einschlief3lich der angemessenen Kosten fir
Unterkunft und Heizung.”

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefligt:

"Der Zuschuss nach § 22 Abs. 7 gilt nicht als Arbeitslosengeld II."

§ 20 wird wie folgt geéndert:
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a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
»,(1) Die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasst insbesondere
Erndhrung, Kleidung, Korperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf die
Heizung entfallenden Anteile, Bedarfe des taglichen Lebens sowie in vertretbarem

Umfang auch Beziehungen zur Umwelt und eine Teilnahme am kulturellen Leben.”

b) In Absatz 4 Satz 3 werden die Worter ,Bundesministerium fir Wirtschaft und Arbeit"

durch die Wérter ,Bundesministerium fur Arbeit und Soziales" ersetzt.
20. In 8 21 Abs. 4 Satz 1 werden die Woarter "Hilfe zur Ausbildung fur eine sonstige
angemessene Tatigkeit" durch die Worter "Eingliederungshilfen nach 8 54 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3 des Zwédlften Buches" ersetzt.
21. 8 22 wird wie folgt geandert:
a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefugt:
»Erhéhen sich nach einem nicht erforderlichen Umzug die angemessenen
Aufwendungen fir Unterkunft und Heizung, werden die Leistungen weiterhin nur in
Hohe der bis dahin zu tragenden Aufwendungen erbracht.”

b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wértern ,die Zusicherung des" die Worter ,fur die

Leistungserbringung bisher drtlich zustéandigen* eingefiigt.

bb) In Satz 2 werden der Schlusspunkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender

Halbsatz angeflgt:

wder fir den Ort der neuen Unterkunft ortlich zustandige kommunale Trager ist zu

beteiligen."

c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

»~wWohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten kénnen bei vorheriger Zusicherung

durch den bis zum Umzug 06rtlich zustédndigen kommunalen Tréager tbernommen
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d)

13

werden; eine Mietkaution kann bei vorheriger Zusicherung durch den am Ort der neuen

Unterkunft zustandigen kommunalen Trager ibernommen werden."

Nach Absatz 6 wird folgender Absatz angefiigt:

.(7) Abweichend von § 7 Abs. 5 erhalten Auszubildende, die Berufsausbildungsbeihilfe
oder Ausbildungsgeld nach dem Dritten Buch oder Leistungen nach dem
Bundesausbildungsforderungsgesetz erhalten und deren Bedarf sich nach § 65 Abs. 1,
8 66 Abs. 3, § 101 Abs. 3, § 105 Abs. 1 Nr. 1, § 105 Abs. 1 Nr. 4, 8 106 Abs. 1 Nr. 2
des Dritten Buches oder nach § 12 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 und 3, 8 13 Abs. 1 in
Verbindung mit Abs. 2 Nr. 1 des Bundesausbildungsférderungsgesetzes bemisst,
einen Zuschuss zu ihren ungedeckten angemessenen Kosten fur Unterkunft und
Heizung (8§ 22 Abs. 1 Satz 1). Satz 1 gilt nicht, wenn die Ubernahme der Leistungen

fur Unterkunft und Heizung nach Absatz 2a ausgeschlossen ist."

22. 8 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

2.

Erstausstattungen fiir Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Ge-

burt sowie".

23. 8 24 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Absatz 2 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

»2.dem dem erwerbsfahigen Hilfebedirftigen und den mit ihm in Bedarfsgemeinschaft
lebenden Angehorigen erstmalig nach dem Ende des Bezuges von Arbeitslosengeld
zustehenden Arbeitslosengeld Il nach 8§ 19 oder Sozialgeld nach § 28; verlasst ein

Partner die Bedarfsgemeinschatft, ist der Zuschlag neu festzusetzen."

Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angeflgt:

»,(4) Der Zuschlag ist im zweiten Jahr

1. bei erwerbsfahigen Hilfebedurftigen auf hochstens 80 Euro,

2. bei Partnern auf hochstens 160 Euro und

3. fur die mit dem Zuschlagsberechtigten in Bedarfsgemeinschaft zusammenlebenden

minderjahrigen Kinder auf hochstens 30 Euro pro Kind begrenzt.”
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24. § 26 wird wie folgt gedndert:

25.

26.

a)

b)

d)

Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

.8 26

Zuschuss zu Versicherungsbeitragen".

In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ", 8 231 Abs. 1 und 2 des Sechsten Buches"

gestrichen.

In Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 wird nach den Wodrtern ,der zum“ die Angabe ,1. Januar”

durch die Angabe ,1. Oktober” ersetzt.

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefiigt:

»,(3) Die Bundesagentur tibernimmt auf Antrag im erforderlichen Umfang die
Aufwendungen fiir die angemessene Kranken- und Pflegeversicherung, soweit
Personen allein durch diese Aufwendungen hilfebeddurftig wiirden. Die Bundesagentur
soll die Aufwendungen unmittelbar an die Krankenkasse oder das
Versicherungsunternehmen zahlen, wenn die zweckentsprechende Verwendung durch

die betreffende Person nicht sichergestellt ist."

In § 27 werden die Worter ,Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit* durch die Worter

~.Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales" ersetzt und die Worter ,und dem

Bundesministerium fur Gesundheit und Soziale Sicherung“ gestrichen.

§ 28 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Nummer 2 werden nach dem Wort ,auch” die Worter ,an behinderte Menschen, die

das 15. Lebensjahr vollendet haben,” eingeflgt.

In Nummer 3 wird der Schlusspunkt durch ein Semikolon ersetzt und folgende Nummer

4 angefugt:

.4.Nichterwerbsfahige Personen erhalten einen Mehrbedarf von 17 vom Hundert
der nach § 20 maf3gebenden Regelleistung, wenn sie Inhaber eines Ausweises
nach 8 69 Abs. 5 des Neunten Buches mit dem Merkzeichen G sind; dies gilt nicht,
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wenn bereits ein Anspruch auf einen Mehrbedarf wegen Behinderung nach § 21
Abs. 4 oder § 28 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 besteht.”

27. In 8 29 Abs. 3 Satz 1 werden die Worter ,Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit"

durch die Worter ,Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales* ersetzt.

28. § 31 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

”§ 31

Absenkung und Wegfall des Arbeitslosengeldes Il und des befristeten Zuschlages"”.

b) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe ¢ wird wie folgt gefasst:

,C)eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit, ein zumutbares Ange-
bot nach § 15a oder eine sonstige in der Eingliederungsvereinbarung vereinbarte

MalRnahme aufzunehmen oder fortzufiihren, oder*.

c) Absatz 3 wird wie folgt geéndert:

aa) Die Satze 1 bis 3 werden wie folgt gefasst:

.Bei wiederholter Pflichtverletzung nach Absatz 1 oder Absatz 2 wird das
Arbeitslosengeld Il um den Vomhundertsatz gemindert, der sich aus der Summe
des in den Absétzen 1 oder 2 genannten Vomhundertsatzes und dem der jeweils
vorangegangenen Absenkung zugrunde liegenden Vomhundertsatz ergibt. Eine
wiederholte Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn der Beginn des
vorangegangenen Sanktionszeitraums langer als ein Jahr zurtickliegt. Bei einer
Minderung des Arbeitslosengeldes Il um mehr als 30 vom Hundert der nach § 20
malRgebenden Regelleistung kann der zustandige Trager in angemessenem

Umfang erganzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbringen.”

bb) Satz 5 wird aufgehoben.

d) In Absatz 4 wird im einleitenden Satzteil das Wort ,und” durch das Wort ,bis” ersetzt.
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e) Absatz 5 Satz 3 wird aufgehoben.

f)  Absatz 6 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden der Schlusspunkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender

Halbsatz angefiigt:

»in den Fallen von Absatz 4 Nr. 3 Buchstabe a treten Absenkung und Wegfall mit
Beginn der Sperrzeit oder dem Erléschen des Anspruchs nach dem Dritten Buch

ein.

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingeflgt:

.Bei erwerbsfahigen Hilfebedurftigen, die das 15. Lebensjahr, jedoch noch nicht
das 25. Lebensjahr vollendet haben, kann der Trager die Absenkung und den
Wegfall der Regelleistung unter Beriicksichtigung aller Umstéande des Einzelfalls

auf sechs Wochen verktiirzen."

cc) Der bisherige Satz 4 wird aufgehoben.

29. 8 33 wird wie folgt gefasst:
H§ 33

Ubergang von Anspriichen

(1) Haben Empféanger von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts fur die Zeit, fur
die Leistungen erbracht werden, einen Anspruch gegen einen anderen, der nicht
Leistungstrager ist, geht der Anspruch bis zur Hohe der geleisteten Aufwendungen auf die
Tréger der Leistungen nach diesem Buch Uber, wenn bei rechtzeitiger Leistung des
anderen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nicht erbracht worden wéren. Der
Ubergang wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Anspruch nicht tibertragen,
verpfandet oder gepfandet werden kann. Unterhaltsanspriiche nach burgerlichem Recht
gehen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf die Trager der

Leistungen nach diesem Buch Uber.

(2) Ein Unterhaltsanspruch nach burgerlichem Recht geht nicht Giber, wenn die
unterhaltsberechtigte Person

1. mit dem Verpflichteten in einer Bedarfsgemeinschatft lebt,
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2. mit dem Verpflichteten verwandt ist und den Unterhaltsanspruch nicht geltend macht;
dies gilt nicht fir Unterhaltsanspriiche
a) minderjahriger Hilfebedurftiger,
b) von Hilfebedurftigen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und die Erstausbil-
dung noch nicht abgeschlossen haben
gegen ihre Eltern,
3. in einem Kindschaftsverhéltnis zum Verpflichteten steht und
a) schwanger ist oder
b) ihr leibliches Kind bis zur Vollendung seines sechsten Lebensjahres betreut.
Der Ubergang ist auch ausgeschlossen, soweit der Unterhaltsanspruch durch laufende
Zahlung erfillt wird. Der Anspruch geht nur Gber, soweit das Einkommen und Vermdgen
der unterhaltsverpflichteten Person das nach den 88 11 und 12 zu beriicksichtigende

Einkommen und Vermoégen Ubersteigt.

(3) Fur die Vergangenheit konnen die Trager der Leistungen nach diesem Buch aul3er
unter den Voraussetzungen des burgerlichen Rechts nur von der Zeit an den Anspruch
geltend machen, zu welcher sie dem Verpflichteten die Erbringung der Leistung schriftlich
mitgeteilt haben. Wenn die Leistung voraussichtlich auf langere Zeit erbracht werden muss,
konnen die Trager der Leistungen nach diesem Buch bis zur Hohe der bisherigen

monatlichen Aufwendungen auch auf kiinftige Leistungen klagen.

(4) Die Trager der Leistungen nach diesem Buch kdnnen den auf sie Gibergegangenen
Anspruch im Einvernehmen mit dem Empféanger der Leistungen auf diesen zur
gerichtlichen Geltendmachung rticklibertragen und sich den geltend gemachten Anspruch
abtreten lassen. Kosten, mit denen der Leistungsempfanger dadurch selbst belastet wird,
sind zu tibernehmen. Uber die Anspriiche nach Absatz 1 Satz 3 ist im Zivilrechtsweg zu

entscheiden.
(5) Die 88 115 und 116 des Zehnten Buches gehen der Regelung des Absatzes 1 vor."
30. Nach § 34 wird folgender § 34a eingefugt:
,8 34a

Ersatzanspriche der Trager der Grundsicherung fur Arbeitsuchende

nach sonstigen Vorschriften
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Bestimmt sich das Recht des Tragers der Grundsicherung fur Arbeitsuchende, Ersatz
seiner Aufwendungen von einem anderen zu verlangen, gegen den die
Leistungsberechtigten einen Anspruch haben, nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften,
die dem § 33 vorgehen, gelten als Aufwendungen auch solche Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts, die an den nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner
des Hilfebedurftigen erbracht wurden sowie an dessen unverheiratete Kinder, die das 25.

Lebensjahr noch nicht vollendet hatten.”

Dem § 36 wird folgender Satz angefugt:

»ISt ein gewohnlicher Aufenthaltsort nicht feststellbar, so ist der Trager der Grundsicherung
fur Arbeitsuchende ortlich zustandig, in dessen Bereich sich der erwerbsfahige

Hilfebedurftige tatséchlich aufhalt.”

§ 36a wird wie folgt gefasst:

.8 36a

Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus

Sucht eine Person in einem Frauenhaus Zuflucht, ist der kommunale Tréger am bisherigen
gewohnlichen Aufenthaltsort verpflichtet, dem durch die Aufnahme im Frauenhaus
zustandigen kommunalen Trager am Ort des Frauenhauses die Kosten fur die Zeit des

Aufenthaltes im Frauenhaus zu erstatten.”

Dem § 40 wird folgender Absatz 3 angefugt:

»(3) 8 28 des Zehnten Buches gilt mit der MalRgabe, dass der Antrag unverziiglich nach
Ablauf des Monats, in dem die Ablehnung oder Erstattung der anderen Leistung bindend
geworden ist, nachzuholen ist.”

§ 44a wird wie folgt gefasst:

,3 44a
Feststellung von Erwerbsfahigkeit und Hilfebedurftigkeit

(1) Die Agentur fur Arbeit stellt fest, ob der Arbeitsuchende erwerbsfahig und hilfebedurftig

ist. Sofern
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1. der kommunale Trager,

2. ein anderer Leistungstrager, der bei voller Erwerbsminderung zustandig ware
oder

3. die Krankenkasse, die bei Erwerbsféahigkeit Leistungen der Krankenversicherung
Zu erbringen hatte,

der Feststellung widerspricht, entscheidet die gemeinsame Einigungsstelle; der

Widerspruch ist zu begriinden.

(2) Entscheidet die gemeinsame Einigungsstelle, dass ein Anspruch auf Leistungen der
Grundsicherung fur Arbeitsuchende nicht besteht, steht der Agentur fir Arbeit und dem
kommunalen Trager ein Erstattungsanspruch entsprechend § 103 des Zehnten Buches zu,
wenn dem Hilfebedurftigen eine andere Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts
zuerkannt wird. 8 103 Abs. 3 des Zehnten Buches gilt mit der Mal3gabe, dass Zeitpunkt der
Kenntnisnahme der Leistungsverpflichtung des Tragers der Sozialhilfe, der
Kriegsopferfursorge und der Jugendhilfe der Tag des Widerspruchs gegen die Feststellung

der Agentur fur Arbeit ist.”

8§ 44b wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worter ,.in den nach 8§ 9 Abs. 1a des Dritten Buches

Sozialgesetzbuch eingerichteten Job-Centern* gestrichen.

b) Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,als Leistungstrager" gestrichen, der Schlusspunkt

durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz angeftgt:

»8 93 des Zehnten Buches gilt entsprechend mit der Mal3gabe, dass die Agentur
fur Arbeit Auftraggeber ist.”

bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst:
.Die Aufsicht Uber die Arbeitsgemeinschaft fihrt die zustandige oberste
Landesbehorde oder die von ihr bestimmte Stelle im Benehmen mit dem

Bundesministerium flir Arbeit und Soziales."

8§ 45 wird wie folgt gedndert:
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a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Satz 1 wird aufgehoben.

bb) Der bisherige Satz 2 wird wie folgt gefasst:

.Der gemeinsamen Einigungsstelle gehéren ein Vorsitzender und jeweils ein
Vertreter der Agentur flr Arbeit und des Tragers nach § 44a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
oder 2 an, der der Feststellung der Agentur fur Arbeit widerspricht. Widerspricht
die Krankenkasse, die bei Erwerbsfahigkeit Leistungen der Krankenversicherung
zu erbringen hétte, gehért der gemeinsamen Einigungsstelle auch der
Leistungstrager nach 8 44a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 an. Die Krankenkasse kann

die gemeinsame Einigungsstelle anrufen und an ihren Sitzungen teilnehmen.”
b) In Absatz 3 werden die Worter ,Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit* durch die
Worter ,Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales" ersetzt und die Worter ,und
Soziale Sicherung“ gestrichen.

37. In 8 46 Abs. 2 Satz 3 werden die Woérter ,Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit*
durch die Woérter ,Bundesministerium fur Arbeit und Soziales®, die Woérter ,erganzende
andere* durch die Worter ,andere oder ergdnzende” und die Warter ,Mittel fur Leistungen
zur Eingliederung in Arbeit" durch die Worter ,Mittel nach Absatz 1 Satz 4“ ersetzt.

38. 8§ 47 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geédndert:

aa) In Satz 2 werden der Schlusspunkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender

Halbsatz angeflgt:

,es kann organisatorische Maflinahmen zur Wahrung der Interessen des Bundes

an der Umsetzung der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende treffen."

bb) Folgender Satz wird angefugt:
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.Das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales kann allgemeine

Verwaltungsvorschriften erlassen.”

b) In Absatz 1 und 2 werden jeweils die Worter ,Bundesministerium fir Wirtschaft und

Arbeit" durch die Worter ,Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales" ersetzt.

39. In 848 Satz 1 und 2 Nr. 1 werden jeweils die Woérter ,Bundesministerium fur Wirtschaft und

40.

41.

42.

Arbeit" durch die Worter ,Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales” ersetzt.

8 49 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wortern ,,in allen Dienststellen” die Woérter ,,und

Arbeitsgemeinschaften nach 8§ 44b" eingefilgt.

In Absatz 3 werden die Woérter ,Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit* durch die

Worter ,Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales" ersetzt.

§ 50 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»,(1) Die Bundesagentur, die kommunalen Tréger, die zugelassenen kommunalen
Trager und mit der Wahrnehmung von Aufgaben beauftragte Dritte sollen sich
gegenseitig Sozialdaten tbermitteln, soweit dies zur Erflllung ihrer Aufgaben nach

diesem Buch oder dem Dritten Buch erforderlich ist.”
Folgender Absatz 2 wird angeflgt:
»(2) Soweit Arbeitsgemeinschaften die Aufgaben der Agenturen fur Arbeit wahrnehmen

(8 44b Abs. 3 Satz 1), ist die Bundesagentur verantwortliche Stelle nach 8 67 Abs. 9

des Zehnten Buches.*

In 8 51 werden nach den Wortern ,,Aufgaben nach diesem Buch* die Worter ,einschliel3lich

der Erbringung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Bekampfung von

Leistungsmissbrauch® eingefigt.

43. 8 51b wird wie folgt geandert:

08.05.06 - 16:06



22

a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 Nr. 3 werden der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer

4 angefugt:

»4.die Stellenangebote, die ihnen von den Arbeitgebern mit ei-

nem Auftrag zur Vermittlung gemeldet wurden."
bb) Folgender Satz wird angefligt:
.Fur jedes der in Satz 1 Nr. 4 genannten Stellenangebote Ubermitteln die
zustéandigen Trager einen Datensatz unter Angabe eines eindeutigen
Identifikationsmerkmals.”
b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefugt:
»(3a) Im Rahmen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 sind Angaben uber Betriebsnummer
oder Name und Anschrift des Betriebes, die Anzahl der gemeldeten und offenen
Stellen, die Art der Stellen und deren frihest mdglichen Besetzungstermin, die
geforderte Arbeitszeit, den gewunschten Beruf, Altersbegrenzungen der Stellen, den
Arbeitsort sowie den Wirtschaftszweig des meldenden Betriebs und — sofern es sich
um befristete Stellen handelt — die Befristungsdauer zu erheben und zu tbermitteln.
Fur Ausbildungsstellen sind dartiber hinaus Angaben zur Ausbildungseignung des
meldenden Betriebes und zum Ausbildungsbeginn erforderlich.”
c) Absatz 4 wird wie folgt gedndert:
aa) Die Angabe ,1 bis 3" wird durch die Angabe ,1 bis 3a" ersetzt.
bb) Nach dem Wort ,,erhobenen” werden die Warter ,und tGbermittelten” eingefiigt.

cc) In Nummer 2 wird das Wort ,sowie" durch ein Komma ersetzt.

dd) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
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»3. bei der Erstellung von Statistiken, Eingliederungsbilanzen und Controllingbe-
richten durch die Bundesagentur, der laufenden Berichterstattung und der Wir-
kungsforschung nach § 6¢ und den 88 53 bis 55,"

ee) Folgende Nummern 4 und 5 werden angefligt:
»4.bei der Durchfihrung des automatisierten Datenabgleichs nach § 52 sowie

5. bei der Bekampfung von Leistungsmissbrauch."

44. In 8 51c werden die Worter ,Bundesministerium fir Wirtschaft und Arbeit* durch die Worter

,Bundesministerium fur Arbeit und Soziales" ersetzt.
45. § 52 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geéndert:
aa) Der einleitende Satzteil wird wie folgt gefasst:
.Die Bundesagentur und die zugelassenen kommunalen Trager Uberprifen
Personen, die Leistungen nach diesem Buch beziehen, zum 1. Januar, 1. April, 1.

Juli und 1. Oktober im Wege des automatisierten Datenabgleichs daraufhin,”

bb) In Nummer 3 wird nach der Angabe ,8 45d Abs. 1" die Angabe ,und § 45e*

eingeflgt.

cc) In Nummer 4 wird nach dem Wort ,dient, “ das Wort ,und“ gestrichen.

dd) In Nummer 5 werden der Schlusspunkt durch ein Komma ersetzt und folgende

Nummern 6 und 7 angefugt:
,6.0b und in welcher H6he und fur welche ZeitrAume von ihnen Leistungen der
Bundesagentur als Trager der Arbeitsforderung nach dem Dritten Buch

bezogen werden oder wurden,

7. ob und in welcher Hohe und fur welche ZeitrAume von ihnen Leistungen

anderer Trager der Grundsicherung fur Arbeitsuchende bezogen wurden."
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b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) Im einleitenden Satzteil wird das Wort ,Gesetz" durch das Wort ,Buch" ersetzt.

bb) In Nummer 4 wird das Wort ,Sozialversicherungsnummer" durch das Wort

Lversicherungshnummer" ersetzt.

c) In Absatz 4 werden die Wérter ,Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit* durch die
Worter ,Bundesministerium fir Arbeit und Soziales" ersetzt und die Worter ,und

Soziale Sicherung gestrichen.

Nach 8§ 52 wird folgender 8§ 52a eingefligt:

"8 52a

Uberprifung von Daten

(1) Die Agentur fur Arbeit darf bei Personen, die Leistungen nach diesem Buch beantragt

haben, beziehen oder bezogen haben, Auskunft einholen

1. Uber die in § 39 Abs. 1 Nr. 5 und 11 des StralRenverkehrsgesetzes angeflihrten Daten
Uber ein Fahrzeug, fur das die Person als Halter eingetragen ist, bei dem Zentralen
Fahrzeugregister;

2. aus dem Melderegister nach § 21 des Melderechtsrahmengesetzes und dem Auslander-
zentralregister

soweit dies zur Bekdmpfung von Leistungsmissbrauch erforderlich ist.

(2) Die Agentur fur Arbeit darf Daten von Personen, die Leistungen nach diesem Buch
beantragt haben, beziehen oder bezogen haben und die Wohngeld beantragt haben oder
beziehen, an die nach dem Wohngeldgesetz zustandige Behdrde Gbermitteln, soweit dies
zur Feststellung der Voraussetzungen des Ausschlusses vom Wohngeld (8 1 Abs. 2 des
Wohngeldgesetzes) erforderlich ist. Die Ubermittlung der in § 52 Abs. 2 Nr. 1 bis 3
genannten Daten ist zulassig. Die in Absatz 1 genannten Behorden fiihren die Uberpriifung
durch und teilen das Ergebnis der Uberprifungen der Agentur fiir Arbeit unverziglich mit.
Die in Absatz 1 und Satz 1 genannten Behdrden haben die ihnen bermittelten Daten nach

Abschluss der Uberpriifung unverzuglich zu loschen."
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In 8 53 Abs. 2 und 3 Satz 1 und § 55 Satz 2 werden jeweils die Wérter ,Bundesministerium

fir Wirtschaft und Arbeit* durch die Worter ,Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales*

ersetzt.

§ 58 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Absatz 1 Satz 1 werden die Worter ,oder ihm gegen Vergtitung eine selbstandige

Tatigkeit Ubertragt” gestrichen.

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Wer eine laufende Geldleistung nach diesem Buch beantragt hat oder bezieht und
gegen Arbeitsentgelt beschétftigt wird, ist verpflichtet, dem Arbeitgeber den fir die
Bescheinigung des Arbeitsentgelts vorgeschriebenen Vordruck unverziiglich

vorzulegen.”

In 8 60 Abs. 5 werden die Worter ,oder ihm gegen Vergutung eine selbstandige Tatigkeit

Ubertragt” gestrichen.

8§ 64 Abs. 2 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

In Nummer 1 werden nach den Wartern ,die Bundesagentur,” die Woérter ,in den Fallen
des § 44b Abs. 3 Satz 1 die Arbeitsgemeinschaft und in den Fallen des § 6a der

zugelassene kommunale Trager," angefigt.

In Nummer 2 werden nach den Wértern ,die Bundesagentur” ein Komma und die
Worter ,in den Fallen des § 44b Abs. 3 Satz 1 die Arbeitsgemeinschaft und in den

Fallen des § 6a der zugelassene kommunale Trager,” eingefigt.

Die 88 65a und 65b werden aufgehoben.

8§ 65 e wird wie folgt gefasst:

.8 65e

Ubergangsregelung zur Aufrechnung
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Der zustandige Trager der Leistungen nach diesem Buch kann mit Zustimmung des
Tragers der Sozialhilfe dessen Anspriiche gegen den Hilfebedirftigen mit Geldleistungen
zur Sicherung des Lebensunterhalts nach den Vorraussetzungen des 8§ 43 Satz 1
aufrechnen. Die Aufrechnung wegen eines Anspruchs nach Satz 1 ist auf die ersten zwei
Jahre der Leistungserbringung nach diesem Buch beschrankt."

53. § 66 wird aufgehoben

54. Nach § 68 wird folgender § 69 angefligt:

»8 69

Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung fur Arbeitsuchende
(1) 8 28 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 in der bis zum [einfigen: Tag vor dem Inkrafttreten] geltenden
Fassung ist weiterhin anzuwenden fir Bewilligungszeitraume, die vor dem [einfigen: Tag

des Inkrafttretens] beginnen.

(2) 8 31 Abs. 3 Satz 1 und 2 gilt mit der Mal3gabe, dass Pflichtverletzungen vor dem

[einfligen: Tag des Inkrafttretens der Regelung] keine Berlcksichtigung finden."

Artikel 2

Anderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch — Arbeitsforderung — (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Méarz
1997, BGBI. | S. 594, 595), zuletzt geandert durch ... (BGBI. | S. ...), wird wie folgt gedndert.

1. Die Inhaltstibersicht wird wie folgt geéndert:
a) Nach der Angabe zu § 9 wird folgende Angabe eingefugt:
.8 9a Zusammenarbeit mit den fur die Wahrnehmung der Aufgaben der Grund-
sicherung fur Arbeitsuchende zustéandigen Agenturen fir Arbeit, zugelas-

senen kommunalen Tragern und Arbeitsgemeinschaften”.

b) Die Angabe zu 8 235b wird wie folgt gefasst:
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.8 235b (weggefallen)*

c) Die Angabe ,88 397 — 403 (weggefallen)” wird durch die Angaben

.8 397 Automatisierter Datenabgleich
88§ 398 — 403 (weggefallen)*

ersetzt.

2. 89 Abs. 1la wird aufgehoben.

3. Nach 8§ 9 wird folgender § 9a eingefugt:

,3 9a
Zusammenarbeit mit den fur die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung ftr
Arbeitsuchende zustandigen Agenturen fur Arbeit, zugelassenen kommunalen Tragern und

Arbeitsgemeinschaften

Beziehen erwerbsfahige Hilfebedirftige nach dem Zweiten Buch auch Leistungen der
Arbeitsforderung, so sind die Agenturen fur Arbeit verpflichtet, eng mit den fur die
Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung fur Arbeitsuchende zustandigen
Agenturen fur Arbeit, zugelassenen kommunalen Tréagern und Arbeitsgemeinschaften
zusammen zu arbeiten. Sie unterrichten diese unverziglich Uber die ihnen insoweit
bekannten, fur die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung fir Arbeitsuchende
erforderlichen Tatsachen, insbesondere tber
1. die fur erwerbsfahige Hilfebedirftige im Sinne des Zweiten Buches vorgesehenen und
erbrachten Leistungen der aktiven Arbeitsférderung, sowie

2. Uber die bei diesen Personen eintretenden Sperrzeiten.”

4. 8§22 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

»(4) Leistungen nach den 8§ 35, 37, 37c, nach dem Ersten bis Dritten und Sechsten
Abschnitt des Vierten Kapitels, nach den 88 97 bis 99, 100 Nr. 1 bis 3 und 6, § 101 Abs. 1,
2und 5, 88 102, 103 Satz 1 Nr. 1 und 3, 8 109 und § 111, § 116 Nr. 3, §§ 160 bis 162,
nach dem Funften Kapitel, nach dem Ersten, Funften und Siebten Abschnitt des Sechsten
Kapitels sowie nach den 88 417, 421f, 421i, 421k und 421m werden nicht an oder fir

erwerbsfahige Hilfebedirftige im Sinne des Zweiten Buches erbracht. Sofern die
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Bundesagentur fur Arbeit fir die Erbringung von Leistungen nach § 35 besondere
Dienststellen nach § 367 Abs. 2 Satz 2 eingerichtet oder zusatzliche
Vermittlungsdienstleistungen agenturtibergreifend organisiert hat, erbringt sie die dort
angebotenen Vermittlungsleistungen abweichend von Satz 1 auch an oder fir
erwerbsfahige Hilfebedurftige im Sinne des Zweiten Buches. Eine Leistungserbringung an
oder fur erwerbsfahige Hilfebedurftige im Sinne des Zweiten Buches nach den Grundsatzen
der 88 88 bis 92 des Zehnten Buches bleibt ebenfalls unberthrt. Abweichend von Satz 1
werden die Leistungen nach den 88 35, 37 Abs.4, 102, 103 Nr. 1 und 3, 88 109 und 111
auch an oder fur erwerbsfahige Hilfebedirftige im Sinne des Zweiten Buches erbracht, die

einen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben."

5. 8§61 Abs. 4 wird aufgehoben.

6. 8 235b wird aufgehoben.

7. Nach § 396 wird folgender § 397 eingefligt:

.8 397

Automatisierter Datenabgleich

(1) Die Bundesagentur darf Angaben zu Personen, die Leistungen nach diesem Buch
beantragt haben, beziehen oder innerhalb der letzten neun Monate bezogen haben,
regelmafig automatisiert mit den von der Datenstelle der Trager der Rentenversicherung
nach § 36 Abs. 3 der Datenerfassungs- und Ubermittlungsverordnung tibermittelten Daten
nach § 28a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3, 5, 6 und 8, Satz 2 Nr. 1 Buchstabe b und Nummer 2
Buchstabe ¢ sowie Abs. 8 Nr. 1, 2, 4 Buchstabe a und d des Vierten Buches, jeweils auch
in Verbindung mit § 28a Abs. 9 des Vierten Buches, abgleichen, soweit dies fur die
Entscheidung tber die Erbringung oder die Erstattung von Leistungen nach diesem Buch

erforderlich ist.
(2) Nach Durchfuihrung des Abgleichs hat die Bundesagentur die Daten, die fur die in
Absatz 1 genannten Zwecke nicht erforderlich sind, unverziglich zu I6schen. Die tbrigen

Daten durfen nur fir die in Absatz 1 genannten Zwecke verwendet werden.*

8. Die Angabe ,88 397 bis 403 (weggefallen)“ wird durch die Angabe ,88 398 bis 403
(weggefallen)” ersetzt.
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Artikel 3

Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
In 8 7 Abs. 4 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch — Gemeinsame Vorschriften fur die
Sozialversicherung — in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2006 (BGBI. | S. 86,

446), das zuletzt durch ... (BGBI. | S. ...) geédndert worden ist, werden die Worter ,oder eine

entsprechende Leistung nach 8§ 16 des Zweiten Buches" gestrichen.

Artikel 4

Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
In 8 3 Satz 1 Nr. 3a erster Halbsatz des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch — Gesetzliche
Rentenversicherung — in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBI. | S.

754, 1404, 3384), das zuletzt durch .... (BGBI. | S. ...) gedndert worden ist, werden die Worter

,oder dem nach 8§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Zweiten Buches zustandigen Trager" gestrichen.

Artikel 5

Anderung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch

Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch — Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen — vom
19. Juni 2001 (BGBI. S. 1046), zuletzt ge&dndert durch ... (BGB. | S. ...), wird wie folgt geandert:

1. Inder Inhaltsiibersicht wird nach der Angabe zu § 6 folgende Angabe eingefiigt:

.3 6a Rehabilitationstrager fur Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach dem

Zweiten Buch Sozialgesetzbuch"
2. Nach 8§ 6 wird folgender § 6a eingefigt:
.8 6a

Rehabilitationstrager fir Leistungen zur Teilhnabe am Arbeitsleben nach dem Zweiten Buch

Sozialgesetzbuch
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Die Bundesagentur fur Arbeit ist auch Rehabilitationstrager fiir die Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben fir behinderte erwerbsfahige Hilfebedurftige im Sinne des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch, sofern nicht ein anderer Rehabilitationstréager im Sinne dieses Buches

zustandig ist."

Artikel 6

Anderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch

Das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch — Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz —in
der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2001 (BGBI. | S. 130), zuletzt geandert
durch... (BGBI. | S. ), wird wie folgt ge&ndert:

1. In 8§64 Abs. 3 Satz 2 werden nach den Wértern ,der Sozialhilfe* die Worter ,,, der
Grundsicherung fiir Arbeitsuchende, der Leistungen nach dem

Asylbewerberleistungsgesetz” eingeflgt.
2. 8116 Abs. 10 wird wie folgt gefasst:

»(10) Die Bundesagentur fur Arbeit und die Trager der Grundsicherung fur Arbeitsuchende

nach dem Zweiten Buch gelten als Versicherungstrager im Sinne dieser Vorschrift."

Artikel 7

Anderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch

In 8 60 Abs. 7 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch — Soziale Pflegeversicherung —
(Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBI. | S. 1014, 1015), das zuletzt durch...(BGBI. |
S. ) geandert worden ist, werden nach dem Wort ,Kurzarbeitergeld" die Worter ,,und
Winterausfallgeld“ gestrichen und durch die Wérter ,Ausbildungsgeld, Ubergangsgeld und,
soweit die Bundesagentur beitragszahlungspflichtig ist, fir Bezieher von

Berufsausbildungsbeihilfe" ersetzt.

Artikel 8

Anderung des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch
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Das Zwolfte Buch Sozialgesetzbuch — Sozialhilfe — (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember
2003, BGBI. I S. 3022, 3023), zuletzt gedndert durch .... (BGBI. | S. ...), wird wie folgt gedndert:

1. In § 20 Satz 1 werden nach dem Wort ,eheahnlicher" die Worter "oder

lebenspartnerschaftsahnlicher" eingefigt.

2. In 8 21 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefuigt

~Abweichend von Satz 1 kénnen Personen, die nicht hilfebedurftig nach § 9 des Zweiten

Buches sind, Leistungen nach 8§ 34 erhalten."

3. 831 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

»2. Erstausstattungen fir Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Ge-

burt sowie".

4. In 8118 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 werden nach der Angabe ,§ 45d Abs. 1" die Worter ,und
§ 45e" eingefugt.

Artikel 9

Anderung des Sozialgerichtsgesetzes

In 8 75 Abs. 2 und 5 des Sozialgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
September 1975 (BGBI. | S. 2535), das zuletzt durch ... geandert worden ist, werden jeweils
nach dem Wort ,Versicherungstrager” die Worter ,,, ein Trager der Grundsicherung fur

Arbeitsuchende, ein Trager der Sozialhilfe" eingeflgt.

Artikel 10

Anderung des Soldatenversorgungsgesetzes

Das Soldatenversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. April 2002
(BGBI. I S. 1258, 1909), zuletzt geandert durch ...(BGBI. I S. ), wird wie folgt geandert:

1. Inder Inhaltstbersicht wird in der Angabe zum Vierten Teil der Klammerzusatz

»(Arbeitslosenhilfe)* gestrichen.
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2. Inder Uberschrift des Vierten Teils wird der Klammerzusatz ,(Arbeitslosenbeihilfe)*
gestrichen.
3. 8§ 86a wird wie folgt geandert:
a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingeflgt:
.(2) Sofern wegen der Gewahrung von Ubergangsgebiihrnissen kein Anspruch auf
Arbeitslosenbeihilfe besteht, steht der Bezug von Ubergangsgebiihrnissen bei der
Anwendung des 8§ 24 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch dem Bezug von
Arbeitslosengeld gleich. Dabei sind die Zuschlage zum Arbeitslosengeld Il nach § 24
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch so zu befristen und zu bemessen, dass die
Summe der Bezugszeitraume von Ubergangsgebiihrnissen und der befristeten
Zuschlage 36 Monate betragt und in den letzten zwdlf Monaten nicht mehr als der um
50 vom Hundert verminderte Zuschlag gezahlt wird.*

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

c) Im neuen Absatz 3 werden die Worter ,Absatz 1 gilt nicht“ durch die Worter ,Die

Abséatze 1 und 2 gelten nicht” ersetzt.

Artikel 11

Anderung des Bundeskindergeldgesetzes
§ 6a des Bundeskindergeldgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar
2005 (BGBI. | S. 458), das [zuletzt] durch............... geandert worden ist, wird wie folgt
geandert:

1. Dem Absatz 2 werden folgende Satze angefiigt:

.Er soll jeweils flr sechs Monate bewilligt werden. Kinderzuschlag wird nicht fir Zeiten vor

der Antragstellung erbracht.”

2. Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefugt:
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»Ein Anspruch auf Zahlung des Kinderzuschlags fir ein Kind besteht nicht fiir Zeitrdume, in
denen zumutbare Anstrengungen unterlassen wurden, Einkommen des Kindes zu

erzielen.”

In Absatz 4 Satz 1 werden die Worter ,einem Betrag“ durch die Woérter ,einen Betrag“ und

das Wort ,entspricht* durch die Wérter ,nicht Ubersteigt" ersetzt.

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefligt:

»(5) Ein Anspruch auf Kinderzuschlag entfallt, wenn der Berechtigte erklart, ihn fir einen
bestimmten Zeitraum wegen eines damit verbundenen Verlustes von anderen héheren
Anspriuchen nicht geltend machen zu wollen. In diesen Fallen unterrichtet die
Familienkasse den fiir den Wohnort des Berechtigten zustandigen Trager der
Grundsicherung fur Arbeitsuchende Uber die Erklarung. Die Erklarung nach Satz 1 kann mit

Wirkung fur die Zukunft widerrufen werden.”

Artikel 12

Anderung des StraRenverkehrsgesetzes

In 8 35 Abs. 1 Nr. 13 des StralRenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
5. Marz 2003 (BGBI. | S. 310, 919), das zuletzt durch ... geandert worden ist, werden nach dem

Wort "Sozialhilfe" die Worter ", Leistungen der Grundsicherung fur Arbeitsuchende" eingefugt.

Artikel 13

Anderung der Einigungsstellen-Verfahrensverordnung

Die Einigungsstellen-Verfahrensverordnung vom 23. November 2004 (BGBI. | S. 2916), zuletzt

geandert durch...(BGBI. I S. ), wird wie folgt geandert:

In 8 4 Abs. 1 Satz 1 werden der Schlusspunkt gestrichen und die Worter ,,oder der
Krankenkasse, die bei Erwerbsfahigkeit Leistungen der Krankenversicherung zu erbringen

hatte.” angefugt.

Dem 8§ 5 Abs. 1 wird folgender Satz angefugt:
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.Die Krankenkasse, die bei Erwerbsfahigkeit Leistungen der Krankenversicherung zu

erbringen héatte, kann an den Sitzungen teilnehmen.”
3. In 86 Abs. 1 Satz 2 werden die Worter ,der Bundesagentur fur Arbeit oder dem Trager der

anderen Leistung” durch die Woérter ,der Bundesagentur fur Arbeit, dem Trager der anderen

Leistung oder der Krankenkasse" ersetzt.

Artikel 14

Anderung der Grundsicherungs-Datenabgleichsverordnung

Die Grundsicherungs-Datenabgleichsverordnung vom 27. Juli 2005 (BGBI. | S. 2273), zuletzt
geandert durch...(BGBI. I S. ), wird wie folgt geandert:

1. 81 wird wie folgt geéndert:

a) In der Uberschrift werden die Worter ,und der Kopfstelle* gestrichen.

b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wértern ,Grundsicherung fur Arbeitsuchende” die

Worter ,mit Ausnahme der zugelassenen kommunalen Trager" eingefligt.

c) Die Absatze 3 und 4 werden aufgehoben.

2. Nach § 1 werden folgende 88 1a und 1b eingefugt:

.8 la

Verfahren bei den zugelassenen kommunalen Tréagern
Die zugelassenen kommunalen Trager beziehen in den Datenabgleich alle Personen ein,
die im Abgleichszeitraum von ihnen Leistungen der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende

erhalten haben. 8 1 Abs. 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten entsprechend.

§1b

Verfahren bei der Kopfstelle

(1) Die Kopfstelle
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1. Ubermittelt der Bundesagentur fir Arbeit (als Trager der Arbeitsférderung), der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, der Deutschen Post AG (fur die
Ubrigen Trager der Rentenversicherung und der Unfallversicherung), dem
Bundeszentralamt fiir Steuern und der Zentralen Zulagenstelle fir Altersvermdgen
(Auskunftstellen) bis zum Ende des ersten Monats, der auf den Abgleichszeitraum folgt,
die Anfragedatensatze; sie Ubermittelt dem Bundeszentralamt flr Steuern einen um die
Daten ,Versicherungsnummer* und ,Geburtsort” verminderten Anfragedatensatz,

2. veranlasst den Datenabgleich bei der Datenstelle der Trager der Rentenversicherung
nach 8 2 Abs. 5.

Kann eine Versicherungsnummer nicht ermittelt werden, erfolgt die Ubermittlung nur, wenn

ein Datenabgleich ohne Versicherungsnummer mdglich ist. Die Auskunftsstellen und die

Datenstelle der Trager der Rentenversicherung fihren den Datenabgleich nach § 2 durch

und Ubermitteln die Antwortdatensatze bis zum 15. des zweiten Monats, der auf den

Abgleichszeitraum folgt, an die Kopfstelle.

(2) Die Kopfstelle tibermittelt der Bundesagentur fir Arbeit und den zugelassenen
kommunalen Tréagern zu von ihnen Ubermittelten Anfragedatenséatzen die
Antwortdatensatze und die Ergebnisse des Abgleichs nach § 2 Abs. 5 bis zum Ende des
zweiten Monats, der auf den Abgleichzeitraum folgt. Die Bundesagentur fur Arbeit
unterrichtet innerhalb von zwei Wochen die Stellen, die die Leistungen bewilligt haben, Gber
die Ergebnisse des Datenabgleichs. Die Unterrichtung kann unterbleiben, wenn die
aktuellen Ergebnisse von gespeicherten Ergebnissen des vorangegangenen Abgleichs

nicht oder nur unwesentlich abweichen.*

3. 8§ 2 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Das Bundeszentralamt fur Steuern gleicht die ihm tUbermittelten Daten mit den bei
ihm gespeicherten Daten ab zur Feststellung
1. von Kapitalertragen, fur die ein Freistellungsauftrag erteilt worden ist, und von
Namen und Anschrift des Empfangers des Freistellungsauftrags,
2. von Zinsertragen, die auf Grund der Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni
2003 (ABI. EU Nr. 1, 157 S. 38) mitgeteilt wurden.*

b) In Absatz 5 werden nach dem Wort ,Sozialhilfe" die Worter "und der Grundsicherung

fur Arbeitsuchende" eingeflgt.
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c) Folgender Absatz 6 wird angefugt:
»(6) Die Bundesagentur fur Arbeit gleicht die ihr Gbermittelten Daten nach § 1b Abs. 1
mit den bei ihr gespeicherten Daten ab zur Feststellung der Dauer des Bezugs und der
monatlichen Héhe von laufenden Leistungen und von Einmalzahlungen der

Arbeitslosenversicherung im Abgleichszeitraum.”

4. In 8 3 Abs. 2 Nr. 2 wird die Angabe ,8 1 Abs. 4 Satz 1" durch die Angabe ,8 1b Abs. 2"

ersetzt.

5. 85 wird wie folgt geédndert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angeflgt:

,Die Bundesagentur fur Arbeit erstattet der Kopfstelle auch die Kosten fiir die

Vermittlung des Datenabgleichs durch die zugelassenen kommunalen Trager.*

b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe "78 000" durch die Angabe "90 000" ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Warter ,Wirtschaft und Arbeit* durch die Warter ,Arbeit und

Soziales" ersetzt.

Artikel 15

Neubekanntmachung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
Das Bundesministerium fir Arbeit und Soziales kann den Wortlaut des Zweiten Buches

Sozialgesetzbuch in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden Fassung im

Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 16

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Abséatze 2 und 3 am ersten Tag des auf die Verkindung

folgenden Kalendermonats in Kraft.
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(2) Artikel 1 Nr. 9 Buchstabe b, Nr. 21 Buchstabe d, Nr. 28 Buchstabe ¢ und Nr. 50 tritt am 01.
Januar 2007 in Kratft.

(3) Artikel 5 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2005 in Kraft.
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Begrindung:

A. Allgemeiner Teil

1. Anderungen der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende

Das Zusammenfihren von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe fir erwerbsfahige Hilfebedurftige in
der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende gehdort zu den grof3en Arbeitsmarkt- und Sozialreformen
der deutschen Nachkriegsgeschichte. Mit dieser Strukturreform wurde auf der Grundlage von
Fordern und Fordern ein einheitliches Unterstitzungssystem fiir erwerbsfahige Menschen
geschaffen, die zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts staatlicher Hilfen bedirfen. Die
Strukturen der Grundsicherung fur Arbeitsuchende wurden in den Gesetzgebungsverfahren fir
das Vierte Gesetz fir moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und fir das Kommunale
Optionsgesetz wesentlich durch die Suche nach einem Ausgleich zwischen dem Anliegen einer
bundeseinheitlichen Finanzierung einerseits und einer moglichst dezentralen, auf der Ebene der
Kommunen verankerten Umsetzung andererseits gepréagt, die mit den Entscheidungen im

Vermittlungsausschuss abgeschlossen wurde.

Die Koalitionspartner CDU/CSU und SPD bekennen sich zu den gemeinsam vereinbarten
Eckpfeilern der Grundsicherung fur Arbeitsuchende. Die damit vollzogenen Weichenstellungen
sind zielfuhrend und finden im In- und Ausland Anerkennung. Die Erfahrungen mit
vergleichbaren Reformen im Ausland zeigen, dass es bis zu funf Jahren dauert, bevor sie
umfassend in die Praxis umgesetzt und damit voll wirksam werden kdnnen. Deshalb ist
grundsatzlich Kontinuitat erforderlich, um die Reformziele zu erreichen. Die Erfahrungen zeigen
auch, dass es in der Einfihrungsphase fir die Funktionsfahigkeit und Zielerreichung
erforderlich sein kann, Anderungen vorzunehmen und die gesetzliche Ausformung mit der

praktischen Bewahrung rickzukoppeln.

Die im ersten Jahr bei der Durchfihrung der Grundsicherung fir Arbeitsuchende gewonnenen
Erkenntnisse machen deutlich, dass die Entscheidung, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe
zusammen zu fihren, richtig war. Gleichwohl muss das neu geschaffene System an einigen
Stellen der Praxis angepasst werden. Neben eher technischen Korrekturen werden mit dem
Gesetzentwurf auch einige Anderungen im Leistungsrecht vorgenommen.

Uber die Anderung einzelner Rechtsvorschriften hinaus ist es erforderlich, die

Rechtsanwendung zu verbessern.
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Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Grundsicherung fur Arbeitsuchende

sollen — entsprechend der Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU und SPD vom 11. November

2005 — insbesondere Anderungen zur

Optimierung des Leistungsrechts,
Verbesserung der Verwaltungspraxis sowie

Vermeidung von Leistungsmissbrauch

vorgenommen werden.

Optimierung des Leistungsrechts

Die Erfahrungen im ersten Jahr der Durchfihrung zeigen, dass Schwierigkeiten aufgrund nicht

hinreichend klarer Begriffe und Abgrenzungen an den Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten

aufgetreten sind. Diese Schwierigkeiten sollen behoben und die erforderlichen gesetzlichen

Klarstellungen vorgenommen werden. Die wichtigsten Anderungen sind:

Gleichgeschlechtliche Partner, die nicht nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz eingetragen
sind, aber in einer Einstehens- und Verantwortungsgemeinschaft zusammenleben, sollen
den ehe&hnlichen Gemeinschaften gleichgestellt werden und somit zukunftig ebenfalls eine
Bedarfsgemeinschaft bilden. Zudem soll Forderungen der Praxis Rechnung getragen und
eine Beweislastumkehr bei der Prifung, ob eine ehedhnliche oder partnerschaftsahnliche
Gemeinschatft vorliegt, eingefuihrt werden.

Der bisherigen Praxis bei der Berticksichtigung von Pflegegeld fur die Betreuung und
Erziehung (fremder) Kinder entsprechend soll klargestellt werden, dass ein Teil des
Pflegegeldes, das fir den erzieherischen Einsatz gezahlt wird, in Abhangigkeit von der
Kinderanzahl anrechnungsfrei bleibt.

Personen, die Anspruch auf Leistungen nach dem BAf6G bzw. der
Berufsausbildungsbeihilfe haben und bei denen dieser Leistungsanspruch nicht ausreicht,
um den Bedarf zu decken, erhalten einen Zuschuss zu den Wohnkosten.

Die Zustandigkeiten der Arbeitsgemeinschaften und zugelassenen kommunalen Trager
hinsichtlich Berufsberatung, Ausbildungsstellen- und Arbeitsvermittlung und Aufstockern, die
sowohl Leistungen nach dem SGB Il als auch dem SGB Il beziehen, wird gesetzlich

klargestellt.

Verbesserung der Verwaltungspraxis

Erfahrungen der Praktiker vor Ort zeigen, dass die Leistungen der Grundsicherung fur

Arbeitsuchende zielgenauer und schneller erbracht werden kénnen, wenn die rechtlichen und
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institutionellen Rahmenbedingungen ein auf den Einzelfall bezogenes, flexibles und méglichst
unburokratisches Handeln zulassen. Zur Optimierung dieser Rahmenbedingungen sollen mit
dem Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung fir Arbeitsuchende wichtige

Klarstellungen getroffen werden:

- Im Interesse von Birgernahe und Rechtsklarheit soll klargestellt werden, dass die
Bundesagentur fur Arbeit auch fir Leistungsbezieher nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch Rehabilitationstrager im Sinne des SGB IX ist, und zwar sowohl bei den
Arbeitsgemeinschaften als auch bei den zugelassenen kommunalen Tragern. Damit wird
sichergestellt, dass die Fachkompetenz der Bundesagentur fir Arbeit als
Rehabilitationstrager auch fir erwerbsfahige und hilfebedirftige Behinderte erhalten bleibt.

- Um die Verfahren zur Feststellung, ob Hilfebedirftige, die Leistungen der Grundsicherung
fur Arbeitsuchende beantragen oder erhalten, erwerbsfahig sind, zu beschleunigen, sollen
kinftig die Krankenkassen in Zweifelsfallen die Einigungsstelle anrufen und sich mit ihrer
Sachkenntnis am Verfahren beteiligen.

- Fur die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten sollen kinftig nicht mehr ausschlief3lich die
Agenturen fir Arbeit, sondern die Stellen zustandig sein, die die Leistungen bewilligen, d.h.
die Arbeitsgemeinschaften und die zugelassenen kommunalen Trager.

- Im Interesse der Rechtsklarheit sollen die datenschutzrechtlichen Zustandigkeiten eindeutig
zugeordnet werden. Die Bundesagentur flr Arbeit soll die datenschutzrechtlich
verantwortliche Stelle fir die im Rahmen des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch erhobenen,
verarbeiteten und genutzten Daten sein.

- Der sparsame und verantwortungsvolle Umgang mit Steuermitteln des Bundes setzt eine
wirksame Aufsicht voraus. Deshalb soll klargestellt werden, dass die Lander die Aufsicht
Uber die Arbeitsgemeinschaften hinsichtlich ihrer organisatorischen Ausgestaltung nach §
44b SGB Il haben, dass diese Arbeitsgemeinschaften die Aufgaben der Agenturen flr Arbeit
auf Grund eines gesetzlichen Auftrags wahrnehmen und dass deshalb die Agenturen fir
Arbeit die Befugnisse des Auftraggebers des gesetzlichen Auftrags haben.

- Durch organisatorische MaRnahmen innerhalb der Bundesagentur fiir Arbeit werden die

Interessen des Bundes bei der Umsetzung der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende gewabhrt.
Missbrauch bekdmpfen
Bei allen staatlichen Leistungen - nicht nur fir den Bereich der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik —
besteht die Notwendigkeit, Missbrauch zu bek&dmpfen und die Leistungen auf den tatsachlich

anspruchsberechtigten Personenkreis zu konzentrieren. Das tragt dazu bei, die Bereitschaft

zum solidarischen Ausgleich in unserer Gesellschaft auf eine verlassliche Basis zu stellen. Des-
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halb enthalt der Gesetzentwurf Regelungen, die dazu beitragen sollen, Leistungsmissbrauch
konsequent zu bek&dmpfen und zu gewahrleisten, dass Leistungen nur diejenigen erhalten, die

auf sie angewiesen sind:

- Umin anderen Staaten der Europaischen Union vorhandenes Vermégen (Konten und
Depots) von Antragstellern und Leistungsbeziehern aufzudecken, soll ein automatisierter
Datenabgleich mit auf Grund der Zinsinformationsverordnung gespeicherten Daten
ermdglicht werden. Darliber hinaus soll ein automatisierter Datenabgleich auch mit
Leistungsdaten der Bundesagentur fur Arbeit als Trager der Arbeitsforderung ermdglicht
werden. In Einzelfallen sollen auRerdem Uberprufungen mit Daten des Kraftfahrt-
Bundesamtes und der Meldebehdrden mdglich sein.

- Personen, die erstmals einen Antrag auf Leistungen stellen, sollen nach Prifung der
individuellen Situation Sofortangebote zur Aufnahme einer Beschéftigung oder
Qualifizierung unterbreitet werden.

- Leistungsmissbrauch kann erfolgreich in erster Linie vor Ort von den Arbeitsgemeinschaften
und zugelassenen kommunalen Tragern bek&mpft werden. Daher kommt den
Arbeitsgemeinschaften und zugelassenen kommunalen Tragern eine besondere
Verantwortung zu, Auf3endienste einzurichten, so dass Verdachtsfélle auf
Leistungsmissbrauch erkannt und beseitigt werden.

- Die Praxis hat gezeigt, dass die bisherigen Regelungen zum Eintritt von Sanktionen zu starr
sind und eine auf den jeweiligen Einzelfall bezogene, angemessene Anwendung er-

schweren. Deshalb enthélt der Gesetzentwurf insoweit Vereinfachungen.

2. Anderungen der Arbeitsférderung

Der Entwurf enthalt Folgeanderungen zu den Anderungen der Grundsicherung fiir
Arbeitsuchende sowie eine zustimmungspflichtige Regelung zur Optimierung des

Datenabgleichs bei Empfangern von Leistungen nach dem SGB IIl.

3. Anderungen im Bundeskindergeldgesetz

Der im Bundeskindergesetz (BKGG) geregelte Kinderzuschlag wird besser mit anderen
Leistungen, z.B. der Grundsicherung fir Arbeitsuchende nach dem SGB Il und insbesondere
dem befristeten Zuschlag nach § 24 SGB Il sowie Unterhalts- oder
Unterhaltsvorschussleistungen abgestimmt. Den Betroffenen soll ein Wahlrecht zwischen
befristetem Zuschlag im Ubergang vom Arbeitslosengeld zum Arbeitslosengeld Il und dem

Kinderzuschlag eingerdumt werden. Damit soll die Schlechterstellung von Familien vermieden
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werden, die Anspruch auf den Familienzuschlag und damit keinen Anspruch auf

Arbeitslosengeld Il haben.

4. Sonstige rechtstechnische Anderungen

Dartiber hinaus enthalt der Gesetzentwurf kleinere Anderungen rechtstechnischer bzw.
redaktioneller Natur, die durch Anderungen in anderen Gesetze oder veranderte

Rahmenbedingungen erforderlich sind.

5. Gleichstellungspolitische Relevanzpriufung

Das Gesetzesvorhaben wurde im Hinblick auf mdgliche Wirkungen auf die Gleichstellung von
Mannern und Frauen gepriift. Die mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagenen Anderungen
betreffen Frauen und Manner gleichermaf3en. Die Priifung ergab, dass die Regelungen zur
Optimierung des SGB Il und anderer Gesetze weder den Zugang zum System der
Grundsicherung fur Arbeitsuchende noch die Héhe der Leistungen fir Frauen und Manner
unterschiedlich beeinflussen. Zu Einzelheiten wird auf die Ausfiihrungen unter C.

(Gleichstellungspolitische Bedeutung) verwiesen.

6. Inkrafttreten

Das Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende soll im Wesentlichen
zum 01. August 2006 in Kraft treten.

7. Gesetzgebungskompetenz des Bundes

Die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes erstreckt sich auf die 6ffentliche Firsorge
(Artikel 74 Abs. 1 Nr. 7 GG), wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse
im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen
Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht (Artikel 72 Abs. 2 GG). Die
Grundsicherung fir Arbeitsuchende soll gleichwertige Lebensverhaltnisse gewahrleisten.
Hinsichtlich des Beschaftigungsstandes und des Einkommensniveaus bestehen erhebliche
regionale Unterschiede. Ohne die Gesetzgebung im Bereich der Grundsicherung fir
Arbeitsuchende wirden sich deshalb die Lebensverhéltnisse in den Landern der
Bundesrepublik Deutschland in erheblicher, das bundeseinheitliche Sozialgeflige

beeintrachtigender Weise auseinander entwickeln.
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Daruiber hinaus macht die Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen
Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich. Eine Gesetzesvielfalt auf Landerebene
wuirde zur unterschiedlichen Behandlung desselben Sachverhaltes mit erheblichen
Rechtsunsicherheiten und Liicken bei der Gewahrleistung des Existenzminimums und zu einer
Gefahrdung der Freizlgigkeit fihren. Unterschiedliche Regelungen der Lander z.B. fir
Hilfebedurftige ohne gewdhnlichen Aufenthalt, fiir die Kostenerstattung bei Aufenthalt im
Frauenhaus und die Zustéandigkeit fur die Ubernahme von Umzugs- und
Wohnraumbeschaffungskosten wirden leistungsrechtliche Liicken verursachen und die
Freizugigkeit gefahrden. Unterschiedliche Regelungen Uber das Verfahren, z.B. die
Zustandigkeit der gemeinsamen Einigungsstelle wiirde zu unterschiedlichen Ergebnissen bei
der Leistungserbringung fuhren. Eine Rechtszersplitterung, bei der das Existenzminimum und

die Freizugigkeit nicht mehr gewahrleistet sind, kann nicht hingenommen werden.
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Zweites Buch Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis)

Zu den Buchstaben a bis |

Redaktionelle Folgeanderung zu Anderungen im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Zu Nummer 2 (8 5)

Die geltende Regelung stellt eine Verfahrenserleichterung fir den SGB II-Leistungstrager dar.
Als Ausfluss des in § 9 Abs. 1 festgelegten Nachranggrundsatzes ist die Grundsicherung fur
Arbeitsuchende grundsatzlich nachrangig zu anderen Sozialleistungen. Die Regelung raumt
dem SGB lI-Leistungstrager daher die Mdglichkeit ein, anstelle des Hilfebedurftigen die

vorrangig bestehenden Sozialleistungsanspriiche geltend zu machen.

Die bereits bestehende Verfahrenserleichterung wird erweitert, indem auch das Einlegen von
Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln durch den Leistungstrager der Grundsicherung fur

Arbeitsuchende vorgesehen wird.

Zu Nummer 3 (8 6)

Zu Buchstabe a

Die Anderung soll fur die Trager der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende die Aufgabe
begrinden, einen AuRendienst zur Vermeidung von Leistungsmissbrauch einzurichten. Der
Aulendienst soll insbesondere Uberprifen, ob die Anspruchsvoraussetzungen von Personen,
die Leistungen der Grundsicherung fur Arbeitsuchende beziehen oder bezogen haben,
vorliegen bzw. vorlagen. Dabei soll der AuRRendienst Sachverhalte Uberprifen, die nicht allein
aufgrund der Aktenlage beurteilt werden kénnen. Dies kann auch die Frage sein, ob bei
Personen, die Leistungen der Grundsicherung fur Arbeitsuchende beziehen oder bezogen
haben, eigenes Einkommen und Vermégen oder Einkommen und Vermodgen von Mitgliedern

der Bedarfsgemeinschaft vorhanden ist.
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Der AulRendienst soll in den Fallen des § 6b bei den zugelassenen kommunalen Trégern, in den
Fallen des § 44b bei den Arbeitsgemeinschaften eingerichtet und mit hinreichenden personellen

und séachlichen Ressourcen ausgestattet werden.

Zu Buchstabe b

Klarstellung, dass die zugelassenen kommunalen Trager Gemeinden und Gemeindeverbande
im Rahmen einer landesrechtlichen Regelung zur Erfillung der Aufgaben als zugelassener

kommunaler Trager gemaR § 6b Abs. 1 SGB Il heranziehen kdnnen.

Zu Nummer 4 (8 6a)

Der Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 22. November 2005 (BGBI. | S. 3197) legt
fest, dass ein Bundesministerium fur Arbeit und Soziales gebildet wird und die Zusténdigkeit fuir
die Grundsicherung fur Arbeitsuchende auf das neu gebildete Bundesministerium fir Arbeit und
Soziales tibergeht. Die Anderung der Bezeichnung des zum Erlass der Rechtsverordnung

erméachtigten Bundesministeriums ist eine Folge&nderung.

Zu Nummer 5 (8§ 6b)

Zu Buchstabe a

Die Vorschrift des § 6b regelt, dass der zugelassene kommunale Trager mit Ausnahme
bestimmter Aufgaben die Rechte und Pflichte der Agentur fir Arbeit gemaf § 6 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 hat. Ausgenommen ist bislang die Befugnis automatisierte Datenabgleiche gemaR § 52

durchzufiuihren und die Erstellung von Eingliederungsbilanzen gemal § 54.

Die Streichung von § 52 in dieser Ausnahmeregelung soll es erméglichen, dass die
zugelassenen kommunalen Trager beim Datenabgleich nach § 52 ihre Daten der Datenstelle
der Trager der Rentenversicherung unmittelbar, d.h. nicht tber die Bundesagentur fir Arbeit
zuleiten und die Ergebnisse des Datenabgleichs ebenfalls unmittelbar von der Datenstelle
erhalten. Um das Vorhalten gro3erer Datenbesténde Uber langere Zeitraume bei der
Datenstelle zu vermeiden, soll der Datenabgleich verbindlich zu bestimmten Zeitpunkten

vorgesehen werden (vgl. Begruindung zu Nummer 45 (8 52)).

Die Streichung von § 54 in dieser Vorschrift folgt der Praxis, dass die fur die

Leistungserbringung zustandige Organisationseinheit den Erfolg von
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Eingliederungsmaflnahmen kommentiert und auch fur die Erstellung der
Eingliederungsbilanzen zustandig ist. Dies sind die Arbeitsgemeinschaften und zugelassenen
kommunalen Trager bzw. bei getrennter Aufgabenwahrnehmung die Agenturen fir Arbeit. Die
Zentrale der Bundesagentur fur Arbeit stellt den Arbeitsgemeinschaften und den zugelassenen
kommunalen Tragern einheitliche Berechnungsmalfistabe und relevante Datenauswertungen fr

die Erstellung der Eingliederungsbilanzen zur Verfligung.

Die Streichung der Anfihrung von 88 65a, 65b und 65e Abs. 2 ist eine redaktionelle

Folgeanderung zur Aufhebung dieser Vorschriften (vgl. Nummern 51, 52)

Zu Buchstabe b

Mit der Anderung soll klar gestellt werden, dass die Pauschalierung von
Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten, die vom Bund festzulegenden Mal3stébe,
nach denen die Mittel fir Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten auf die Trager der
Grundsicherung fir Arbeitsuchende zu verteilen sind und die Ubertragbarkeit der nicht
verausgabten Mittel fiir Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten in das Folgejahr auch

fur die zugelassenen kommunalen Trager gilt.

Zu Nummer 6 (8§ 6¢)

Folgeanderung zum Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 22. November 2005

Im Ubrigen Korrektur eines Redaktionsversehens.

Zu Nummer 7 (87)

Zu Buchstabe a

Nach geltendem Recht gehoren Partner einer nicht eingetragenen gleichgeschlechtlichen
Lebensgemeinschaft nicht zu einer Bedarfsgemeinschaft im Sinne des § 7 SGB Il. Dies hat zur
Folge, dass Einkommen des Partners nicht wie bei heterosexuellen ehedhnlichen
Gemeinschaften im Rahmen der Prifung der Hilfebedurftigkeit bertcksichtigt wird. Fur
eheahnliche Gemeinschaften zwischen Mann und Frau hat das Bundesverfassungsgericht
Voraussetzungen aufgestellt, bei deren Vorliegen Einkommen und Vermdgen des Partners im

Rahmen der Prufung der Hilfebedurftigkeit zu berlicksichtigen ist. Entscheidend ist das

Bestehen einer auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft, die daneben keine weiteren
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Lebensgemeinschaften gleicher Art zulasst und sich — im Sinne einer Verantwortungs- und
Einstehensgemeinschaft — durch innere Bindungen auszeichnet, die ein gegenseitiges
Einstehen fureinander begriinden, d.h. Uber eine reine Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft
hinaus geht. Da es sich beim Vorliegen einer Einstehensgemeinschaft in den Not- und
Wechselféllen des Lebens um eine innere Tatsache handelt, hat das Bundesverfassungsgericht
Kriterien entwickelt, anhand derer der innere Wille nach auf3en in Erscheinung tritt. Dazu
gehdren insbesondere die Dauerhaftigkeit und Kontinuitéat der Beziehung, das Bestehen einer
Haushalts- und Wirtschaftgemeinschaft, die gemeinsame Versorgung von Angehdrigen oder
gemeinsame Kinder (vgl. dazu Urteil des BVerfG vom 17.11.1992, 1 BvL 8/87, BVerfGE 87,
234, 264; daran anschlieRend BSG vom 17.10.2002, B 7 AL 96/00 R, SozR 3-4100 8§ 119 Nr.
26 und B 7 AL 72/00, SozR 3-4300 8§ 144 Nr. 10, OVG Sachsen, FEUS 54, 328 (329)). Mit der
vorgesehenen Ergéanzung des 8§ 7 Abs. 3 werden nunmehr auch Partner einer nicht
eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft zu einer Bedarfsgemeinschatft,
wenn sie eine Einstehensgemeinschaft bilden. Entscheidend fir das Bestehen einer
Bedarfsgemeinschatft ist — entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und
des Bundessozialgerichts —, dass die (heterosexuellen oder homosexuellen) Partner in einem
Haushalt so zusammen leben, dass nach verstandiger Wirdigung der wechselseitige Wille
anzunehmen ist, Verantwortung fureinander zu tragen und fureinander einzustehen. Die
derzeitige erhebliche Schlechterstellung von Ehepartnern, Partnern einer ehedhnlichen
Gemeinschaft, aber auch Partnern einer gleichgeschlechtlichen eingetragenen
Lebenspartnerschaft im Hinblick auf die Einkommens- und Vermdgensanrechnung wird damit
aufgehoben. Das Sozialgericht Disseldorf hat die bisherige Regelung sogar wegen Verstol3es
gegen Art. 3 Abs. 1 GG fur verfassungswidrig gehalten (Beschluss vom 22. Februar 2005 — S
35 SO 23/05 ER).

Zu Buchstabe b

Mit der Einfligung eines neuen Absatzes 3a erfolgt eine Anderung beziiglich der Frage, wer das
Vorliegen einer eheahnlichen Gemeinschatft bzw. einer nicht eingetragenen
gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft zu beweisen hat. Grundséatzlich gilt nach 8 20 SGB
X der Untersuchungsgrundsatz, nach dem die zustéandige Behodrde den Sachverhalt von Amts
wegen ermittelt und dabei alle fir den Einzelfall bedeutsamen, auch fir die Beteiligten
gunstigen Umsténde zu bertcksichtigen hat. Zukunftig wird vermutet, dass eine
Bedarfsgemeinschaft besteht, wenn nach verstandiger Wiirdigung der wechselseitige Wille der
Partner anzunehmen ist, dass sie Verantwortung fur einander tragen und fir einander

einstehen (Beweislastumkehr). Auf diese Weise soll auch Leistungsmissbrauch durch falsche
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Angaben zu den hauslichen Verhaltnissen entgegengewirkt werden. Die Kriterien, bei deren
Vorliegen das Bestehen einer Einstehensgemeinschaft vermutet wird, greifen die Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichtes und daran anschlie3end des Bundessozialgerichtes — dazu
gehdren Dauerhaftigkeit und Kontinuitat der Beziehung, das Bestehen einer Haushalts- und
Wirtschaftgemeinschaft, die gemeinsame Versorgung von Angehdorigen, gemeinsame Kinder —
auf (vgl. dazu unter Buchstabe a). Hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der Beziehung hat das
Bundessozialgericht zunachst einen Drei-Jahres-Zeitraum fir das Zusammenleben (Urteil vom
29.4.1998, B 7 AL 56/97 R, SozR 3-4100 § 119 Nr. 15) angesetzt, in einem spateren Urteil aber
ausgefuhrt, dieser sei nicht im Sinne einer absoluten zeitlichen Mindestvoraussetzung zu
verstehen, jedoch sei die bisherige Dauer des Zusammenlebens ein wesentliches Indiz fur die
Ernsthaftigkeit der Beziehung (Urteil vom 17.10.2002, s.o0. Buchstabe a). Das LSG Berlin-
Brandenburg hat sich in einem Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes angeschlossen und
zusatzlich ausgefuhrt, dass jedenfalls bei einer Dauer des Zusammenlebens von bis zu einem
Jahr — von besonderen Umstanden wie z.B. der gemeinsamen Sorge fiur Kinder abgesehen —
regelmafig keine Einstehensgemeinschaft vorliegen werde (Beschluss vom 18.1.2006 - L 5B
1362/05 AS ER). Im Anschluss an diese Ausfiihrungen wird der Zeitraum des
Zusammenlebens, der die Vermutung fir das Vorliegen einer Einstehensgemeinschaft

begrindet, auf ein Jahr festgelegt.

Die Vermutung kann vom Betroffenen widerlegt werden. Ausreichend ist nicht die Behauptung,
dass der Vermutenstatbestand nicht erfillt sei; erforderlich ist, dass der Betroffene darlegt und
nachweist, dass alle Kriterien des 8 7 Abs. 3a nicht erfillt werden bzw. die Vermutung durch

andere Umstande entkréaftet wird.

Die Kriterien, anhand derer der innere Wille, in den Not- und Wechselfallen des Lebens
fUreinander einzustehen, nach auf3en in Erscheinung tritt, sind nur in Bezug auf die
Vermutensregelung abschlieBend. Trotz der Vermutensregelung ist es aber nicht
ausgeschlossen, dass auch andere aul3ere Tatsachen das Vorliegen einer
Einstehensgemeinschaft begriinden kdénnen; dies ist vom zustandigen Leistungstrager unter

Wirdigung aller Umstdnde von Amts wegen zu prifen und zu entscheiden.

Zu Buchstabe c

Mit der Neufassung von Satz 1 werden Personen, die in stationéaren Einrichtungen
untergebracht sind, vom Leistungsbezug nach diesem Buch grundsatzlich ausgeschlossen.

Damit kommt es auf die Dauer des voraussichtlichen Aufenthalts in der stationdren Einrichtung

nun nicht mehr an. Auf diese Weise entféllt die haufig langwierige und schwierige Feststellung,
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ob im Einzelfall Erwerbsfahigkeit vorliegt. Ausnahmen von diesem Grundsatz sind in Satz 3
geregelt. Weiterhin wird klargestellt, dass der Bezug von Altersbezligen, die der Altersrente

vergleichbar sind, ebenfalls zum Leistungsausschluss fuhrt.

Der neu gefasste Satz 2 stellt den Aufenthalt in einer Einrichtung zum Vollzug richterlich
angeordneter Freiheitsentziehung einem Aufenthalt in einer stationaren Einrichtung gleich.
Personen in Einrichtungen zum Vollzug richterlich angeordneter Freiheitsentziehung sind damit
ebenfalls vom Leistungsbezug nach diesem Buch ausgeschlossen. Vollzug richterlich
angeordneter Freiheitsentziehung liegt insbhesondere vor bei dem Vollzug von Strafhaft,
Untersuchungshaft, MalRregeln der Besserung und Sicherung, einstweiliger Unterbringung, der
Absonderung nach dem Bundesseuchengesetz, Geschlechtskrankheitengesetz, der
Unterbringung psychisch Kranker und Suchtkranker nach den Unterbringungsgesetzen der
Lander sowie dann, wenn nach 8§ 1666 BGB das Vormundschaftsgericht die erforderlichen
Maflinahmen zum Wohl des Kindes trifft. Der richterlich angeordneten Freiheitsentziehung steht
es gleich, wenn der Vormundschaftsrichter nach 88 1631 b, 1800, 1906 BGB die Unterbringung
genehmigt.

Der neu angefligte Satz 3 regelt, welche Personengruppen von dem grundsatzlichen
Leistungsausschluss nach Satz 1 ausgenommen sind und damit Leistungen nach diesem Buch

beziehen kdnnen.

Die erste Gruppe sind Personen, die fir voraussichtlich weniger als sechs Monate in
Krankenhausern untergebracht sind. Damit ist fir diese Gruppe eine Prognoseentscheidung zu
Beginn des Aufenthaltes im Krankenhaus zu treffen. Eine Person erhalt damit dann keine
Leistungen nach dem SGB II, wenn von vornherein absehbar ist, dass sich die betreffende
Person flr langer als sechs Monate in dem Krankenhaus aufhalten wird. Dann ist das SGB XII
einschlagig. Kann keine Prognoseentscheidung getroffen werden oder wird ein unter sechs
Monaten dauernder Aufenthalt prognostiziert, greift der Ausschlusstatbestand nach sechs
Monaten, so dass fir die ersten sechs Monate das SGB Il und danach das SGB XIllI einschlagig
ist. Der Begriff des Krankenhauses richtet sich nach § 107 des Flinften Buches. Einrichtungen
der medizinischen Rehabilitation sind in diesem Zusammenhang dabei Krankenh&ausern
gleichgestellt. Dabei ist zu beachten, dass die Aufenthalte in beiden Einrichtungen zu addieren
sind. D.h., eine Person, die sich zunachst im Krankenhaus und im Anschluss daran in einer
medizinischen Rehabilitationseinrichtung aufhélt, ist vom Leistungsbezug ausgeschlossen,

wenn der prognostizierte Aufenthaltszeitraum insgesamt sechs Monate Ubersteigt.
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Die zweite Gruppe sind Personen, die in stationéaren Einrichtungen untergebracht und unter den
Ublichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens 15 Stunden die Woche
erwerbstétig sind. Da bei einer Person, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erwerbstéatig ist,
zwingend davon auszugehen ist, dass sie erwerbsfahig und damit in der Lage ist, drei Stunden
zu arbeiten, jedoch auch Personen erfasst werden sollen, die an einzelnen Tagen der Woche
oder teilzeitbeschaftigt sind, lehnt sich die Regelung an § 119 SGB Il an. Es muss sich
demnach um eine Beschaftigung handeln, die mindestens 15 Stunden wochentlich ausgelibt

wird.

Ein genereller Leistungsausschluss erscheint vor diesem Hintergrund fur die beschriebenen
Personengruppen daher nicht gerechtfertigt. Voraussetzung fir den Leistungsbezug ist das

Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen nach 8 7 Abs. 1 dieses Buches.

Zu Nummer 8 (8 9)

Der bisherige Wortlaut des 8 9 Abs. 2 Satz 2 SGB Il macht nicht hinreichend deutlich, dass
Einkommen innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft auch auf den Bedarf nicht leiblicher Kinder
anzurechnen ist. Dies hat zur Folge, dass bei nicht miteinander verheirateten Partnern das
Einkommen des nicht leiblichen Elternteils nicht auf den Bedarf eines nicht leiblichen Kindes
angerechnet wird. Bei verheirateten Partnern entsteht dagegen zum nicht leiblichen Kind eine
Schwaégerschaft, so dass entsprechend der Regelung des 8§ 9 Abs. 5 vermutet wird, dass das
nicht leibliche Kind vom Stiefelternteil Leistungen erhalt. Nach derzeitigem Rechtsstand werden
daher verheiratete Partner gegeniiber unverheirateten Partnern schlechter gestellt. Mit der
Anderung wird daher klargestellt, dass — auch entsprechend der urspriinglichen Absicht des
Gesetzgebers — Einkommen innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft in beiden Fallgestaltungen
auf den Bedarf eines nicht leiblichen Kindes anzurechnen ist und damit die Schlechterstellung

von Ehen gegenlber nichtehelichen Partnerschaften aufgeldst.

Zu Nummer 9 (8 11)

Zu Buchstabe a

Mit der Einfigung von Nummer 7 wird geregelt, dass Aufwendungen zur Erfillung gesetzlicher
Unterhaltsverpflichtungen bis zu dem in einem Unterhaltstitel oder in einer notariell
beurkundeten Unterhaltsvereinbarung festgelegten Betrag, den Betroffenen nicht als ,bereites”,

d.h. einsatzfahiges Einkommen zur Verfligung stehen. Dies gilt — wegen der jederzeitigen

Pfandbarkeit — auch fir nicht gepfandete Anspriiche, die aber wegen eines titulierten
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Unterhaltsanspruches jederzeit gepfandet werden kénnen. Unhaltsanspriiche, die ein
Unterhaltsverpflichteter auf Grund eines titulierten Unterhaltsanspruches oder einer notariell
beurkundeten Unterhaltsvereinbarung zu erbringen hat, sind daher vom Einkommen des
Unterhaltsverpflichteten abzuziehen. Bei den Unterhaltstiteln kann es sich auch um solche
handeln, die gemafl den 88 59 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4i. V. m. 60 SGB VIl kostenfrei beim

Jugendamt beschafft werden kénnen.

Mit der Regelung in Nummer 8 wird ein weiterer Absetzbetrag bei der
Einkommensberiicksichtigung fur die Falle eingefiihrt, in denen Einkommen des erwerbsfahigen
Hilfebedurftigen bei der Ausbildungsférderung nach BAf6G oder SGB Il fur mindestens ein
Kind bericksichtigt wird. Die Bertcksichtigung von Einkommen in der Ausbildungsférderung
folgt dem burgerlichen Unterhaltsrecht und vollzieht dieses pauschaliert nach. Damit wird eine
Verwaltungsvereinfachung erreicht. Das Ergebnis der Einkommensbericksichtigung in der
Ausbildungsférderung spiegelt in etwa die nach biurgerlichem Recht zustehenden (und damit
einklagbaren) Anspriiche wider. Sie sind demnach den nach der neuen Nummer 7 abziehbaren

Anspriichen vergleichbar.

Zu Buchstabe b

Das Pflegegeld nach dem SGB VIl setzt sich aus Entgelt fir tatsdchliche Ausgaben fur das
Kind oder im Zusammenhang mit der Tagespflege (Aufwendungsersatz) und Erziehungsgeld
(Anerkennungsbetrag fur den erzieherischen Einsatz) zusammen. Der Betrag fir den
erzieherischen Einsatz wird derzeit nach den Empfehlungen des Deutschen Vereins flr
offentliche und private Fursorge mit 202,- Euro pro Kind und Monat bewertet. Dieser
Erziehungsbeitrag soll teilweise auf die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
angerechnet werden. Der Erziehungsbeitrag fir das erste und zweite Pflegekind wird gar nicht
und flr das dritte Pflegekind zu 75 Prozent auf die Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts angerechnet. Ab dem vierten Pflegekind wird der Erziehungsbeitrag in voller

Hohe berlcksichtigt.

Zu Nummer 10 (8 12)

Zu den Buchstaben a bis ¢

Mit der Erhéhung der Vermogensfreibetrage fur die Altersvorsorge wird fur Bezieher von

Arbeitslosengeld Il die Moglichkeit verbessert, sich eine zusatzliche private Absicherung der

Vorsorge fur das Alter zu schaffen. Vermogen kann verstarkt und zielgerecht fur die
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Altersvorsorge eingesetzt werden. Dies entspricht der generellen Zielsetzung der

Bundesregierung, eigene MaRnahmen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter zu férdern.

Zu Nummer 11 (§ 13)

Zu den Buchstaben aund b

Folgeanderung zum Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 22. November 2005

Zu Nummer 12 (8 15)

Die Neuregelung soll die Leistungsgewahrung verschiedener Leistungstrager verbessern.
Dadurch wird die Eigenverantwortung des erwerbsfahigen Hilfebedurftigen gestarkt und dem
Umstand Rechnung getragen, dass die Leistungen Anderer die Mitwirkung des Betroffenen
voraussetzen. Insbesondere soll damit gewéhrleistet sein, dass erwerbsfahige Hilfebedurftige,
die einen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, die ihnen zustehenden Leistungen nach dem

Dritten Buch in Anspruch nehmen.

Zu Nummer 13 (8 15a)

Nach der Regelung sollen erwerbsfahige Personen, die innerhalb der letzten zwei Jahre weder
Leistungen nach dem SGB Il noch nach dem SGB Ill bezogen haben, bereits zum Zeitpunkt der
Antragstellung Leistungen zur Eingliederung in Arbeit angeboten werden. Nur bei atypischen

Umstanden kann der Trager von einem Angebot absehen.

Die Leistungen zur Eingliederung kénnen auch erbracht werden, wenn die Hilfebedurftigkeit

noch nicht abschlieRend festgestellt ist.

Die frihzeitige Unterbreitung von Eingliederungsangeboten ist ein geeignetes Mittel,
Hilfebedurftigkeit zu vermeiden bzw. einer langer andauernden Zeit der Hilfebedurftigkeit
vorzubeugen sowie die Bereitschaft des Hilfesuchenden zur Arbeitsaufnahme zu Gberprifen.
Zu Nummer 14 (8§ 16)

§ 16 regelt abschlieRend, welche Leistungen zur Eingliederung erwerbsfahiger Hilfebedurftiger

die Trager der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende auf der Grundlage des Zweiten Buches

erbringen kénnen oder missen:
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e In Absatz 1 ist geregelt, welche Eingliederungsleistungen aus dem Katalog des Dritten
Buches auf der Grundlage des Zweiten Buches erbracht werden kénnen und welche
abweichenden Bedingungen und Rechtsfolgen dafur gelten.

e In Absatz 2 Satz 1, Satz 2 Nr. 5 und 6 sowie Absatz 3 ist geregelt, dass sonstige weitere
Leistungen, Einstiegsgeld, Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz und
Arbeitsgelegenheiten erbracht werden kénnen.

e In Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 ist geregelt, welche flankierenden, inshesondere

psychosozialen Eingliederungsleistungen erbracht werden kénnen.

Zustandig fur die ersten beiden Gruppen von Leistungen sind nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 die
Agenturen fur Arbeit. Auch wenn in 8 16 Abs. 1 Satz 1 nur auf die Agenturen fur Arbeit Bezug
genommen wird, gilt die Regelung tber § 6 b Abs. 1 in Verbindung mit 8 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
aber auch fir die zugelassenen kommunalen Trager. Soweit Arbeitsgemeinschaften errichtet
wurden, geht die Wahrnehmung der Aufgaben der Agentur flr Arbeit mittels gesetzlichen
Auftrags gemar § 44b Abs. 3 Satz 1 auf die Arbeitsgemeinschaft tber. Fir die dritte Gruppe
der flankierenden Eingliederungsleistungen sind nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 die kommunalen

Trager zustandig.

Komplementarvorschrift zu 8 16 Abs. 1 ist § 22 Abs. 4 des Dritten Buches, der grundséatzlich
spiegelbildlich ausschliel3t, dass die Agentur flr Arbeit die entsprechenden Leistungen auf der
Grundlage des Dritten Buches an oder fir erwerbsfahige Hilfebedirftige erbringt. Von dem
Grundsatz des spiegelbildlichen Ausschlusses gibt es drei Ausnahmen (vgl. dazu im Einzelnen
die Begrindung zu Artikel 2 Nr. 4 (8 22)).

Im Einzelnen wird in 8 16 Folgendes neu geregelt:

Zu Buchstabe a

Absatz 1 Satz 1 nimmt nunmehr die Ausbildungs- und Arbeitsvermittiung sowohl fiir die
Agenturen fir Arbeit als auch (tber § 6b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) fur die zugelassenen kommunalen
Tréager als Pflichtleistung in den Leistungskatalog des Zweiten Buches auf. Dies galt nach der
bisherigen Regelung in § 16 Abs. 1 Satz 6 nur fiir die zugelassenen kommunalen Trager. Damit
wird die Zustandigkeit sowohl fur die Ausbildungs- als auch fiir die Arbeitsvermittlung fur alle
Tréager einheitlich geregelt. Gleichzeitig wird ein Redaktionsversehen beseitigt, da § 16 Abs. 1
Satz 6 in der bisherigen Fassung nur die Arbeits- und nicht auch die Ausbildungsvermittlung

genannt hatte.
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Da erwerbsfahige Hilfebedurftige nach 8 16 Abs. 1 Satz 1 nunmehr einen Anspruch auf
Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung gegen die Trager der Grundsicherung fur Arbeitsuchende
haben, sind sie nach § 22 Abs. 4 Satz 1 des Dritten Buches von der Vermittlung durch den
Tréager der Arbeitsférderung ausgeschlossen, soweit die Vermittlung nicht durch besondere
Dienststellen, wie zum Beispiel der Zentralstelle fur Arbeitsvermittlung (ZAV), erbracht wird oder
fur einzelne Berufe oder Berufsgruppen zusatzliche Vermittlungsdienstleistungen
agenturibergreifend angeboten werden. Es besteht jedoch die Méglichkeit, dass die Trager der
Grundsicherung fir Arbeitsuchende die Trager der Arbeitsforderung nach 88 88 bis 92 des
Zehnten Buches rechtsgeschaftlich mit der Erbringung von Leistungen an erwerbsfahige
Hilfebedurftige gegen Kostenerstattung beauftragen. Eine Ausnahme besteht auch fur
erwerbsfahige Hilfebedurftige, die Anspruch auf Arbeitslosengeld nach dem Dritten Buch
haben. Auf diese Weise wird eine klare Zustandigkeitsverteilung gewdahrleistet und
sichergestellt, dass die Leistungsverpflichtung der Trager der Grundsicherung fir
Arbeitsuchende nicht nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Zweiten Buches durch die vorrangige

Leistungsverpflichtung nach dem Dritten Buch verdréngt wird.

Satz 2 regelt, welche Leistungen aus dem Katalog des Dritten Buches nach dem Zweiten Buch
als Ermessensleistungen erbracht werden kénnen. Hier wurde mit den Wortern ,die Ubrigen” als
Folgeanderung zu dem geéanderten Satz 1 die Ausbildungs- und Arbeitsvermittiung aus dem
Katalog der Ermessensleistungen herausgenommen. Neu aufgenommen wurde dagegen der

Verweis auf § 421f des Dritten Buches und damit ein redaktionelles Versehen beseitigt.

Satz 3 regelt die Leistungen fur erwerbsfahige behinderte Hilfebedurftige. Hier werden nun die
Teilnahmekosten der besonderen Leistungen der beruflichen Rehabilitation nach § 109 des
Dritten Buches vollstandig einbezogen. Bisher werden die Teilnahmekosten nur teilweise auf
der Grundlage des § 16 Abs. 1 erbracht. Die Leistungen des § 109 Abs. 1 Satz 2 des Dritten
Buches und die durch Verweis in 8 111 konkretisierten Leistungen sind bisher in der
Zustandigkeit des Tragers der Arbeitsforderung verblieben. Diese Trennung der Zustandigkeit
bei einer Leistungsart ist leistungsrechtlich wie organisatorisch nicht sinnvoll. Durch die
Anderung wird eine vollstandige Leistungserbringung auf der Grundlage des Zweiten Buches
gewabhrleistet und im Interesse einer Verwaltungsvereinfachung die Forderung der
Teilnahmekostenerstattung nach einheitlichen Grundséatzen sichergestellt.

Der neue Satz 4 wurde im Interesse besserer Verstandlichkeit redaktionell Gberarbeitet. Eine

inhaltliche Anderung ist damit nicht verbunden.

Der neu eingefligte Satz 5 regelt, dass Aktivierungshilfen abweichend von § 241 Abs. 3a und §

243 Abs. 2 des Dritten Buches in Hohe der Gesamtkosten gefordert werden kénnen. Bisher war
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eine Kofinanzierung von mindestens 50 Prozent durch einen Dritten erforderlich. Die mdgliche
Ubernahme der Finanzierung in Hohe der Gesamtkosten erleichtert die Nutzung dieses
sinnvollen niedrigschwelligen Angebots in der Praxis und tragt dem Grundsatz der Leistung aus

einer Hand Rechnung.

Der neu eingefligte Satz 6 stellt klar, dass die Arbeitsgelegenheiten nach dem Zweiten Buch
denin § 421g Abs. 1 Satz 1 Drittes Buch genannten Arbeitsbeschaffungs- und
Strukturanpassungsmaf3nahmen gleichstehen. Mit der Regelung erfahrt die bisherige Praxis

eine gesetzliche Klarstellung.

Die neue Formulierung von Satz 7 stellt klar, dass es sich bei dem Verweis in den Satzen 1 bis
3 auf die Leistungen und sonstige Vorschriften des Dritten Buches grundséatzlich sowohl um
eine (eingeschrankte) Rechtsgrund- als auch um eine Rechtsfolgenverweisung handelt, soweit
im Zweiten Buch nichts Abweichendes geregelt ist. Hierbei gilt die Mal3gabe, dass die
Voraussetzungen fur den Bezug von Arbeitslosengeld nach dem Dritten Buch nicht gepruft
werden. Da die Leistungen auf der Grundlage des Zweiten Buches an erwerbsfahige
Hilfebedurftige erbracht werden, sind statt dessen vielmehr die Voraussetzungen fur den Bezug
von Arbeitslosengeld Il zu prifen. Lediglich weitere im Dritten Buch geregelte Voraussetzungen

der konkreten Eingliederungsleistungen sind zusétzlich zu prifen.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Anfligung in Absatz 2 Satz 1 stellt klar, dass die sonstigen weiteren Leistungen die

Leistungen aus dem Katalog des Zweiten Buches nicht aufstocken durfen.

Die sonstigen weiteren Leistungen miussen den Zielen und Grundsétzen der im Katalog des
Zweiten Buches enthaltenen Leistungen entsprechen. Bei Leistungen an Arbeitgeber ist darauf
zu achten, Wettbewerbsverfalschungen zu vermeiden.

Zu Doppelbuchstabe bb

Redaktionelle Folgednderung zu Doppelbuchstabe aa.

Zu Buchstabe ¢
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Es wird klargestellt, dass im Rahmen von im oOffentlichen Interesse liegenden, zusatzlichen
Arbeiten gemar 8§ 16 Abs. 3 Satz 2 die Bestimmungen des Bundesurlaubsgesetzes mit
Ausnahme der Regelungen tber das Urlaubsentgelt entsprechend anzuwenden sind. Die
Regelungen Uber das Urlaubsentgelt sind nicht entsprechend anzuwenden, weil der
erwerbsfahige Hilfebedurftige wahrend des Urlaubs Arbeitslosengeld 1l erhalt. Die
Entschadigung fur Mehraufwendungen gemaf § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB Il wird daher nicht als
Urlaubsentgelt gezahilt.

Zu Buchstabe d

Die Anderung von Absatz 4 erméglicht eine Weiterfinanzierung von EingliederungsmaRnahmen
nach Wegfall der Hilfebedurftigkeit, wenn dies wirtschaftlich ist und der oder die Erwerbsfahige
die MalRnahme voraussichtlich erfolgreich abschliel3en wird. Die bisherige Begrenzung auf eine
maximale restliche Laufzeit der MalRnahme von einem Drittel der Gesamtdauer hat sich als zu
unflexibel und damit als nicht in allen Fallen sachgerecht erwiesen und entfallt daher. Statt
dessen ist nun zu prifen, ob eine Weiterfinanzierung der Maflinahme bei einer

Gesamtbetrachtung der Umstande als wirtschatftlich erscheint.

Zu Nummer 15 (8 18)

Folgeanderung zum Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 22. November 2005

Zu Nummer 16 (8 18a)

Die neu eingefuhrte Vorschrift regelt die Zusammenarbeit der Agenturen fir Arbeit,
zugelassenen kommunalen Trager und Arbeitsgemeinschaften mit den fur die Arbeitsférderung
nach dem Dritten Buch zustandigen Agenturen fur Arbeit in Bezug auf erwerbsfahige
Hilfebedurftige, die auch Leistungen der Arbeitsférderung beziehen (sog. ,Aufstocker”). Eine
entsprechende Vorschrift fur die fur die Arbeitsforderung zustandigen Agenturen fur Arbeit wird
in 8 9 a des Dritten Buches neu eingefthrt.

Die Regelung der Zusammenarbeit ist erforderlich, da es zwischen den Leistungen nach dem
Zweiten Buch und den Leistungen nach dem Dritten Buch in Bezug auf erwerbsféhige
Hilfebedurftige, die auch Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, verschiedene
Berlhrungspunkte gibt. Zum einen erhalten diese Personen Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts sowohl nach diesem als auch nach dem Dritten Buch. Zum anderen erhalten
sie Pflichtleistungen der aktiven Arbeitsforderung nach dem Dritten Buch (wie z.B. Arbeits- und

Ausbildungsvermittlung, Existenzgriindungszuschuss, Vermittlungsgutschein,
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Uberbriickungsgeld), werden nach § 22 Abs. 4 des Dritten Buches aber von den
Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsforderung ausgeschlossen. Die ,Aufstocker” erhalten
Ermessensleistungen zur Eingliederung in Arbeit vielmehr nach diesem Buch, so dass eine
Information Uber die Eingliederungsleistungen durch die Agenturen flr Arbeit, zugelassenen
kommunalen Trager und Arbeitsgemeinschaften an die fur die Arbeitsférderung nach dem
Dritten Buch zustandigen Agenturen flr Arbeit notwendig ist. Sofern die Hilfebedurftigkeit
entfallt, kénnen die ,Aufstocker” alle Eingliederungsleistungen nach dem Dritten Buch erhalten,
so dass auch in diesem Fall eine Information der fir die Arbeitsférderung zustandigen Agentur
fir Arbeit erforderlich ist. Uber weitere bekannte Tatsachen ist zu informieren, soweit dies fur

die Aufgabenerfillung der Arbeitsférderung erforderlich ist.

Zu Nummer 17 (Bezeichnung Unterabschnitt)

Die Erganzung in der Bezeichnung des Ersten Unterabschnittes des Zweiten Abschnittes des
Dritten Kapitels ist eine Folgeadnderung der gesetzlichen Klarstellung, dass der befristete
Zuschlag kein Bestandteil des Arbeitslosengeldes Il ist, sondern zusatzlich zum
Arbeitslosengeld Il gewéahrt wird (vgl. Nummer 18 Buchstabe a — Anderung von § 19).

Zu Nummer 18 (8 19)

Zu Buchstabe a

Mit der Neufassung dieser Vorschrift wird klargestellt, dass der befristete Zuschlag kein
Bestandteil des Arbeitslosengeldes Il ist, sondern zuséatzlich zum Arbeitslosengeld 1l gewahrt
wird und daher Hilfebedurftigkeit und somit ein Anspruch auf Arbeitslosengeld Il durch den
Zuschlag nicht begriindet werden kann. Den befristeten Zuschlag kann nur erhalten, wer
Arbeitslosengeld Il bezieht.

Zu Buchstabe b

Mit der Erganzung wird geregelt, dass der nach § 22 Abs. 7 gewahrte Zuschuss nicht als

Arbeitslosengeld Il gilt und damit keine Sozialversicherungspflicht auslost.

Zu Nummer 19 (8 20)

Zu Buchstabe a
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Die Regelung stellt klar, dass die Regelleistung auch die Bedarfe fiir Haushaltsenergie ohne die
auf die Heizung entfallenden Anteile umfasst. Dies bedeutet, dass insbesondere Energiekosten
fur die Kochfeuerung, Warmwasserbereitung und Beleuchtung aus der Regelleistung zu
bestreiten sind und nicht als Bestandteil von Kosten der Unterkunft und Heizung gesondert
Ubernommen werden. Die Klarstellung ist vor dem Hintergrund notwendig, dass die Sozialhilfe
grundsatzlich als Referenzsystem fur die Bemessung der Regelleistung im SGB |l dient. Bei der
Bemessung des Regelsatzes nach der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe werden
insbesondere auch die Bedarfe fir die Kochfeuerung, die Warmwasserbereitung und
Beleuchtung berticksichtigt.

Eine Ubernahme dieser Kosten im Rahmen der Leistungen fir Unterkunft und Heizung wiirde

daher zu einer systemwidrigen ,doppelten” Leistungserbringung fiihren.

Zu Buchstabe b

Folgeanderung zum Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 22. November 2005

Zu Nummer 20 (8 21)

Mit der Anderung werden redaktionelle Versehen berichtigt.

Zu Nummer 21 (8§ 22)

Zu Buchstabe a

Mit der Regelung werden die Kosten der Unterkunft und Heizung in den Fallen auf die
bisherigen angemessenen Unterkunftskosten begrenzt, in denen Hilfebedurftige unter
Ausschdpfung der durch den kommunalen Trager festgelegten Angemessenheitsgrenzen flr
Wohnraum in eine Wohnung mit héheren, gerade noch angemessenen Kosten ziehen. Diese
Begrenzung gilt insbesondere nicht, wenn der Wohnungswechsel zur Eingliederung in Arbeit
oder aus gesundheitlichen oder sozialen Grinden erforderlich ist.

Zu Buchstabe b

Zu den Doppelbuchstaben aa und bb

Die Regelung schafft fir die Betroffenen Rechtsklarheit hinsichtlich der Zustandigkeit des

kommunalen Tragers. Es wird klargestellt, dass der fir die bisherige Unterkunft zusténdige
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kommunale Trager die Zusicherung unter den in Absatz 2 genannten Voraussetzungen zu den
Aufwendungen fur eine neue Unterkunft erteilt. Bei der Beurteilung der Angemessenheit der
Aufwendungen fur die neue Unterkunft arbeiten der bisherige kommunale Trager und der fir die
neue Unterkunft zustdndige kommunale Tréager zusammen. Mit der Regelung werden bisher

aufgetretene Probleme bei der Zustandigkeitsabgrenzung behoben.

Zu Buchstabe c

Die Regelung schafft fiur die Betroffenen Rechtsklarheit hinsichtlich der Zustandigkeit des
kommunalen Tréagers fir die Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten.
Es wird klargestellt, dass der fiir die bisherige Unterkunft zustdndige kommunale Tréger flr die
Zusicherung und Ubernahme der Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten zustandig ist.
Fur die Gewahrung der Mietkaution ist der am Ort der neuen Unterkunft értlich zustandige
kommunale Trager zustandig. Mit der Regelung werden bisher aufgetretene Probleme bei der

Zustandigkeitsabgrenzung behoben.

Zu Buchstabe d

Leistungen der Ausbildungsforderung nach dem Bundesausbildungsférderungsgesetz (BAf6G)
und der Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) nach dem Dritten Buch werden regelmaRig
pauschaliert gewahrt. Dies kann zu Ausbildungsabbriichen fliihren, wenn die in der
Ausbildungsférderung berlcksichtigten Leistungen fir die Unterkunft und Heizung zusammen
mit den ggf. nach § 7 Abs. 5 Satz 2 mdglichen Hartefallleistungen nicht fur eine

Existenzsicherung ausreichen.

Mit dem neuen Absatz 7 wird eine Regelung fur solche Auszubildenden getroffen, die

Ausbildungsférderung nach dem BAf6G oder BAB beziehen, und die bislang von den

Leistungen zum Lebensunterhalt ausgeschlossen sind. Im Einzelnen sind dies Auszubildende,

die

e BAB beziehen und im eigenen Haushalt wohnen, bei denen die BAB aber die Kosten fir
Unterkunft und Heizung nicht ausreichend bericksichtigt,

e BAfOG als Schuler beziehen und nicht nach 8 7 Abs. 6 SGB Il anspruchsberechtigt sind,

e BAfOG als Studierende im Haushalt der Eltern beziehen und Kosten fir die Unterkunft und
Heizung beisteuern missen, weil die Eltern den auf das studierende Kind entfallenden
Wohnkostenanteil nicht tragen kdnnen, insbesondere wenn sie selbst hilfebedurftig sind und

daher einen Teil der Wohnkosten nicht erstattet bekommen,
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e Ausbildungsgeld nach dem Dritten Buch beziehen, da diese gleichermal3en vom

Anspruchsausschluss betroffen sind.

Die Leistungen sind als Zuschuss ausgestaltet, da nur dieser eine vergleichbar unbelastete
Fortfihrung der Ausbildung ermdglicht wie bei Kindern von Eltern, die den Wohnkostenanteil
selbst tragen kénnen. Der Zuschuss setzt voraus, dass dem Auszubildenden selbst tGiberhaupt
Kosten fur Unterkunft und Heizung entstehen, und dass diese nach Berlcksichtigung von
Einkommen und Vermdgen ungedeckt sind. Unangemessen hohe Kosten werden nicht — auch
nicht fiir eine Ubergangszeit — beriicksichtigt. Fiir Auszubildende, die wegen der Nichterfiillung
sonstiger Voraussetzungen keinen Anspruch auf Ausbildungsfoérderung haben, sowie fir
Auszubildende, die zur Kostendeckung auf einen Zuverdienst im Rahmen der
Ausbildungsférderung verwiesen werden kdnnen, verbleibt es bei der bisherigen Rechtslage,

nach der in besonderen Harteféllen eine Darlehensgewé&hrung maoglich ist.

Durch die Zuschussgewahrung tritt keine Sozialversicherungspflicht ein (vgl. Nummer 18
Buchstabe b — Anderung von § 19).

Zu Nummer 22 (§ 23)

Es wird klargestellt, dass eine komplette Babyerstausstattung als einmalige Leistung
ubernommen werden kann. Die bisherige uneinheitliche Handhabung in der Praxis bei der
Gewahrung von Hilfen zur Beschaffung eines Kinderwagens soll durch die Klarstellung beseitigt

werden.

Zu Nummer 23 (8§ 24)

Zu Buchstabe a

Mit der Regelung wird klar gestellt, dass der befristete Zuschlag bis auf die Falle, in denen ein
Partner die Bedarfsgemeinschaft verlasst, unveranderbar ist, weil er einmalig beim Ubergang
vom Arbeitslosengeld in das Arbeitslosengeld Il festgesetzt wird und spatere Anderungen in
den Einkommensverhaltnissen damit unbericksichtigt bleiben. Durch die Formulierung
"Bezuges von Arbeitslosengeld” wird klargestellt, dass fiir die Berechnung des Zuschlages das
Arbeitslosengeld Il / Sozialgeld zugrunde zu legen ist, das sich ohne die Beriicksichtigung des
letztmalig bezogenen Arbeitslosengeldes ermittelt. Damit wird vermieden, dass sich alleine
wegen des in der Regel im Ubergangsmonat noch zuflieBenden und zu beriicksichtigenden

Arbeitslosengeldes ein erhdhter befristeter Zuschlag ergibt.
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Verlasst ein Partner die Bedarfsgemeinschatft ist vom Grundsatz der Unveranderbarkeit des
Zuschlags abzuweichen. In diesen Fallen ist der Zuschlag individuell fir die ehemaligen Partner
der Bedarfsgemeinschaft neu zu ermitteln und festzusetzen. Es gelten dann die nach Absatz 3

mafgeblichen Hochstgrenzen.

Zu Buchstabe b

Die Regelung stellt klar, dass der befristete Zuschlag bei erwerbsfahigen Hilfebedirftigen im
zweiten Jahr auf héchstens 80 Euro, bei Partnern auf insgesamt hochstens 160 Euro und fur
die mit dem Zuschlagsberechtigten in Bedarfsgemeinschaft zusammenlebenden minderjahrigen

Kinder auf hochstens 30 Euro pro Kind begrenzt ist.

Zu Nummer 24 (§ 26)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Anderung.

Zu Buchstabe b

Den Zuschuss nach § 26 Abs. 1 SGB Il sollen nur diejenigen Personen erhalten, die von der
Rentenversicherungspflicht aufgrund des Bezugs von Arbeitslosengeld Il befreit sind. Der
Befreiungstatbestand des § 231 SGB VI fir so genannte Altfalle betrifft die Versicherungspflicht
aufgrund einer Beschaftigung oder einer selbstandigen Tatigkeit. Diese Befreiung soll nicht zur
Zuschussberechtigung fuihren. Hierdurch wird vermieden, dass eine Person als
Arbeitslosengeld II-Bezieher pflichtversichert ist und zusatzlich aufgrund einer Befreiung nach §
231 SGB VI einen Zuschuss zu einer privaten Alterssicherung erhalt.

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Berichtigung; nach 8§ 246 SGB V wird der ermaRigte Beitrag jeweils zum
1. Oktober festgestellt.

Zu Buchstabe d
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Die Regelung soll eine Regelung fir Fallgestaltungen treffen, bei denen eine erwerbsfahige
Person ausschlieB3lich durch Aufwendungen fur ihre Kranken- und Pflegeversicherung
hilfebeddrftig wiirde. Diese Hilfebedurftigkeit wirde entfallen, wenn Arbeitslosengeld Il gezahlt
wirde, da Bezieher von Arbeitslosengeld Il in der gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung versichert sind (8§ 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V) und Aufwendungen flr eine
weitere Kranken- und Pflegeversicherung deshalb nicht abgesetzt werden kénnten (8§ 11 Abs. 2
Nr. 3 SGB II).

Bei diesen Fallgestaltungen soll die Bundesagentur fiir Arbeit auf Antrag die Beitrage im
erforderlichen Umfang fur eine angemessene Kranken- und Pflegeversicherung zahlen.
Hinsichtlich der Angemessenheit ist Folgendes zu bertcksichtigen: Beitrage fur eine
Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung sind angemessen. Eine private
Kranken- und Pflegeversicherung gilt insbesondere als angemessen, soweit die Betroffenen im
Standardtarif der privaten Krankenversicherung versichert sind. Die Bundesagentur fur Arbeit
soll Durchfiihrungshinweise zur Ubernahme der Aufwendungen veroffentlichen. Die Ubernahme
von Aufwendungen ist auf die Hohe des Betrages begrenzt, der zur Vermeidung von
Hilfebedurftigkeit nach 8§ 9 erforderlich ist.

Satz 2 soll sicherstellen, dass in Fallen, in denen von einer zweckentsprechenden Verwendung
nicht ausgegangen werden kann, durch die Zahlung der Beitrage fur eine freiwillige gesetzliche
oder eine private Kranken- und Pflegeversicherung der Versicherungsschutz durch den
Betroffenen tatséchlich sichergestellt wird.

Zu Nummer 25 (8 27)

Folgeanderung zum Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 22. November 2005

Zu Nummer 26 (8 28)

Zu Buchstabe a

Mit der Anderung wird ein redaktionelles Versehen beseitigt. Behinderte Sozialgeldbezieher
erhalten — wie auch Arbeitslosengeld Il - Bezieher — einen Mehrbedarf nach 8 21 Abs. 4 SGB I

erst nach Vollendung des 15. Lebensjahres.

Zu Buchstabe b
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Mit der Anfigung der Nummer 4 findet eine im SGB XlI bestehende Mehrbedarfsregelung fur
Behinderte im Hinblick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz (Artikel 3 des Grundgesetzes)
Aufnahme in das SGB Il. Sozialgeldbezieher, die einen Schwerbehindertenausweis mit dem
Merkzeichen G besitzen, erhalten einen Mehrbedarf in Hohe von 17 Prozent der maRgeblichen

Regelleistung.

Zu Nummer 27 (8 29)

Folgeanderung zum Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 22. November 2005

Zu Nummer 28 (8 31)

Zu Buchstabe a

Folgeanderung zur Klarstellung, dass der befristete Zuschlag kein Bestandteil des

Arbeitslosengeldes Il ist.

Zu Buchstabe b

Mit der Neufassung der Regelung in Buchstabe ¢ werden die Sanktionstatbestande um die
Ablehnung oder Fortfihrung eines Sofortangebotes nach § 15 a sowie einer sonstigen in der

Eingliederungsvereinbarung vereinbarten Maflinahme erweitert.

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Rechtsfolgen bei wiederholten Pflichtverletzungen werden an die aus der Umsetzung des
SGB Il gewonnenen Erkenntnisse und an die Regelungen zu Sperrzeiten im SGB Il angepasst.
Die bisherige Regelung lasst eine verstarkte Sanktionierung wegen einer wiederholten
Pflichtverletzung nur zu, wenn die zweite Pflichtverletzung und die daraus resultierende
Absenkung des Arbeitslosengeldes Il innerhalb des bereits bestehenden Sanktionszeitraums
von drei Monaten liegen. Dies fuhrt in der Praxis dazu, dass kaum erhdhte Sanktionen
eintreten. Eine zweite Pflichtverletzung nach Ablauf von drei Monaten wird wieder wie eine
erste Pflichtverletzung behandelt (d. h. es erfolgt eine Absenkung um lediglich 30 Prozent). Die
Sanktionen kommen daher nicht in der erforderlichen Intensitat zur Geltung. Mit der

Neufassung wird diese fir die Praxis unbefriedigende Rechtslage geandert.
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Satz 1 legt die Rechtsfolgen bei wiederholten Pflichtverletzungen fest. Kiinftig wird das
Arbeitslosengeld Il nicht nur dann in erhéhtem Umfang gemindert, wenn die erneute
Pflichtverletzung wahrend eines laufenden Sanktionszeitraums begangen wird, sondern auch
dann, wenn die Pflichtverletzung nach dem Ablauf eines Sanktionszeitraums begangen wird.
Dabei ergibt sich der Betrag, um den das Arbeitslosengeld Il zu mindern ist, aus der Summe
des fur die aktuelle Pflichtverletzung vorgesehenen Minderungsbetrages und dem
Minderungsbetrag der vorhergehenden Sanktion. Mit Satz 2 wird unter Beriicksichtigung des
Grundsatzes der Verhaltnismafigkeit geregelt, dass die verstarkte Sanktionierung nur eintritt,
wenn die Pflichtverletzung innerhalb eines Jahres seit Beginn des vorangegangenen
Sanktionszeitraums begangen wird. Dies entspricht der vergleichbaren Frist flr Sperrzeiten im
SGB L.

Zukunftig wird damit beispielsweise derjenige, der nach einer Pflichtverletzung nach den
Absétzen 1 oder 4 zunéchst von einer dreimonatigen Absenkung um 30 vom Hundert betroffen
war, bei einer folgenden Pflichtverletzung nach den Absétzen 1 oder 4 innerhalb eines Jahres
mit einer Absenkung um 60 vom Hundert sanktioniert.

Wiederholte Pflichtverletzungen nach Absatz 2 (Meldeversdumnis) fiihren ebenfalls zu einer
entsprechend erhéhten Sanktionierung. So wird beispielsweise derjenige, der nach einem
Meldeversaumnis zunachst von einer dreimonatigen Absenkung um 10 vom Hundert betroffen
war, bei einer folgenden Pflichtverletzung nach Absatz 2 innerhalb eines Jahres mit einer

Absenkung um 20 vom Hundert sanktioniert.

Nach dem Wortlaut des bisherigen Absatz 3 Satz 2 werden die Leistungen nach den 88 21 bis
23 (Leistungen fur Mehrbedarfe, Unterkunft und Heizung und abweichende Leistungen) nur bei
wiederholter Pflichtverletzung gemindert; daraus folgt, dass im Rahmen des Absatzes 1 oder 2
nur die Regelleistung gemindert wird. Im Rahmen der Neufassung von Absatz 3 entfallt der
Hinweis auf die Einbeziehung der Leistungen nach den 88 21 bis 23. Damit ist klargestellt, dass
von einer Absenkung, ob wegen erstmaliger oder wiederholter Pflichtverletzung, immer das

gesamte Arbeitslosengeld Il (§ 19) betroffen ist.
Satz 3 raumt dem Tréger die Moglichkeit ein, bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes Il um
mehr als 30 vom Hundert, in angemessenem Umfang erganzende Sachleistungen oder

geldwerte Leistungen zu erbringen.

Zu Doppelbuchstabe bb
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Das Arbeitslosengeld Il wird bei einer wiederholten Pflichtverletzung im in § 31 Abs. 3
beschriebenen Umfang verstarkt gemindert. Mit dem Verweis auf die Abséatze 1 und 2 ist
geregelt, in welchen Fallen der erwerbsféahige Hilfebedurftige Uber die Rechtsfolgen von
sanktionsbewehrten Pflichtverletzungen zu belehren ist. Ein gesonderter Verweis auf die
Notwendigkeit von Rechtsfolgenbelehrungen bei wiederholter Pflichtverletzung ist daher nicht

erforderlich.

Zu Buchstabe d

Folgednderung zum SGB Ill. Zukiinftig wird bei einem Leistungsbezieher, der Arbeitslosengeld
Il nur beantragt, weil wéhrend seines Arbeitslosengeldbezuges eine Sperrzeit bei
Meldeversaumnis eingetreten ist, in entsprechender Anwendung des Absatzes 2 das
Arbeitslosengeld Il in der ersten Stufe um 10 vom Hundert und in der zweiten Stufe um 20 vom

Hundert abgesenkt.

Zu Buchstabe e

Das Arbeitslosengeld Il wird bei erwerbsfahigen Hilfebedirftigen, die das 15. Lebensjahr,
jedoch noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, unter den in 8§ 31 Abs. 1 und 4
genannten Voraussetzungen auf die Leistungen fur Unterkunft und Heizung beschrankt. Mit
dem Verweis auf die Absatze 1 und 4 ist geregelt, in welchen Fallen der Jugendliche Uber die
Rechtsfolgen von sanktionsbewehrten Pflichtverletzungen zu belehren ist. Ein gesonderter
Verweis auf die Notwendigkeit von Rechtsfolgenbelehrungen fir Jugendliche ist daher nicht

erforderlich.

Zu Buchstabe f

Zu Doppelbuchstabe aa

8§ 31 Abs. 4 Nr. 3a sieht vor, dass bei erwerbsfahigen Hilfebedurftigen, bei denen wahrend des
Bezuges von Arbeitslosengeld eine Sperrzeit eintritt, ebenfalls eine Sanktion nach dem SGB I
eintritt, damit die Sperrzeitwirkung fir den Bereich des SGB Il nicht durch eine ungeminderte
Gewdahrung von Arbeitslosengeld Il unterlaufen wird.

Die Sanktion nach dem SGB Il tritt nach bisherigem Recht immer mit Wirkung des
Kalendermonats ein, der auf das Wirksamwerden des Sanktionsbescheides folgt. Eine Sperrzeit
nach dem SGB Ill beginnt hingegen in der Regel immer mit dem Tag nach dem Ereignis, das

die Sperrzeit begriindet. Die Sanktion nach dem SGB Il tritt daher in jedem Fall spater ein, als
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die der Sanktion zugrunde liegende Sperrzeit. Sperrzeit nach dem SGB Ill und Sanktion nach
dem SGB Il laufen derzeit nicht zeitgleich. Diese fiur die Sperrzeit- und Sanktionswirkung
nachteilige Rechtsfolge wird durch die vorgesehene Anfiigung behoben. Kinftig ist
gewabhrleistet, dass eine Sanktion nach § 31 Abs. 4 Nr. 3 a zeitgleich mit der zugrunde

liegenden Sperrzeit des SGB Il ablauft.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Neuregelung fuhrt zu einer Flexibilisierung in der Dauer des Sanktionszeitraums bei unter
25jahrigen. Der personliche Ansprechpartner hat die Méglichkeit, unter Berticksichtigung aller
Umstéande des Einzelfalls nach Eintritt der dreimonatigen Sanktion davon abweichend die

Dauer des Wegfalls der Regelleistung auf 6 Wochen zu verkirzen.

Zu Doppelbuchstabe cc

In den Absatzen 1 und 4 ist geregelt, in welchen Fallen der Jugendliche ber die Rechtsfolgen
von sanktionsbewehrten Pflichtverletzungen zu belehren ist. Eine weitere

Rechtsfolgenbelehrung fur Jugendliche ist daher nicht erforderlich.

Gleiches gilt fir 8 31 Abs. 6 Satz 5 (neu), der lediglich erganzend auf den Inhalt der zu

erteilenden Rechtsfolgenbelehrung verweist.

Zu Nummer 29 (8 33)

Nach der bisherigen Fassung des § 33 kann der Ubergang von Anspriichen der
Leistungsempfanger nur durch Uberleitungsanzeige bewirkt werden. Damit wurde bewusst von
der Regelung des 8§ 91 des friiheren Bundessozialhilfegesetzes abgewichen, die einen
gesetzlichen Ubergang vorsah. Mit der Systemanderung war beabsichtigt, eine flexiblere
Handhabung des Ubergangs zu ermdglichen. AuRRerdem sollte fiir die Verpflichteten durch das
Erfordernis einer Uberleitungsanzeige mehr Transparenz als nach dem System der friiheren
Sozialhilfe geschaffen werden.

Die in die Systemanderung gesetzten Erwartungen haben sich nicht erfillt. Die Leistungstrager
sind vielmehr weit hinter den Ruckgriffsmdglichkeiten zurtick geblieben. Mit der Ruckkehr zu
einem gesetzlichen Forderungsuibergang soll erreicht werden, dass die Leistungstrager die
Verpflichteten wieder in dem gesetzlich méglichen Umfang in Anspruch nehmen. Zugleich soll
damit, soweit es um den Ubergang von Unterhaltsanspriichen geht, der Gleichklang mit § 94

des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch hergestellt werden.
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§ 33 beinhaltet in der neuen Fassung nicht nur den gesetzlichen Forderungsubergang, sondern
auch die Mdglichkeit, den Anspruch zur Geltendmachung auf den Leistungsempfanger riick zu
Ubertragen. Auch insoweit lehnt sich die Regelung an die Parallelvorschrift des § 94 des

Zwolften Buches an.

Mit dieser Ergénzung werden Systemwidrigkeiten, die sich unter der Geltung des bisherigen §
33 durch die Praxis der Oberlandesgerichte bei der Unterhaltsbemessung ergeben haben,
ausgeraumt. Die Oberlandesgerichte haben teilweise in den Unterhaltsleitlinien zum 1. Juli
2005 festgelegt, dass in Fallen, in denen die Unterhaltsanspriche nicht tbergeleitet wurden,
das Arbeitslosengeld ll/Sozialgeld als Einkommen des Kindes die burgerlich-rechtlichen
Unterhaltsanspriiche mindert (d.h. der Unterhaltsschuldner auf Kosten der Allgemeinheit
entlastet wird). Intention des Gesetzgebers ist es jedoch, nach dem SGB Il nachrangig
Leistungen zu gewahren. Mit der Anderung wird deshalb klargestellt, dass eine Anrechnung des
Arbeitslosgeldes Il/des Sozialgeldes auf Unterhaltsanspriiche durch die Unterhaltsleitlinien nicht

mehr in Betracht kommt.

Mit der neuen Regelung geht der Anspruch zunachst kraft Gesetzes uber, kann aber zur
Geltendmachung des Anspruchs treuh&nderisch an den Leistungsempfanger zuriick Ubertragen
werden. Dieser macht den Anspruch — ggf. mit Unterstitzung der Jugendamter — geltend und
tritt ihn wiederum an den Leistungstrager ab. Die Regelung entspricht der bisherigen Praxis der

Sozialhilfe beim Ubergang von Unterhaltsanspriichen.

Zu Nummer 30 (8 34a)

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 114 des Zwdlften Buches.

Ein Erstattungsanspruch eines nachrangig verpflichteten Leistungstragers gemal3 § 104 des
Zehnten Buches setzt grundsétzlich voraus, dass Personenidentitat zwischen dem
Leistungsberechtigten der nachrangigen mit der vorrangigen Sozialleistung besteht (vgl.
Rechtssprechung des Bundessozialgerichts, Urteil vom 8.8.1990 — 11 Rar 79/88).
Erstattungsanspriiche des Leistungstragers der Grundsicherung fir Arbeitsuchende bestehen
daher derzeit nur insoweit, als es sich bei dem Leistungsbezieher nach dem SGB Il und dem
Leistungsberechtigten der anderen Leistung — z.B. Rentenleistungen — um dieselbe Person
handelt. In der Praxis kdnnen derzeit beispielsweise Leistungen nach dem SGB Il fir
Angehdrige der Bedarfsgemeinschaft eines Rentenleistungsberechtigten aus den

Rentenzahlungen des Rentenleistungsberechtigten nicht erstattet werden.
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Von dem Grundsatz der Personenidentitat kann nur im Rahmen gesetzlicher Regelungen

abgewichen werden. Diese gesetzliche Regelung wird mit dem neuen § 34a geschaffen.

Zu Nummer 31 (8 36)

Die Regelung Uber die ortliche Zustandigkeit stellt bisher ausschlieRlich auf das Vorhandensein
eines gewdhnlichen Aufenthaltsortes ab. Dabei wird nicht berticksichtigt, dass es
Lebensumstéande und dementsprechend Leistungsfalle geben kann, in denen ein gewdéhnlicher
Aufenthaltsort nicht feststellbar ist oder nicht vorhanden ist. Gleichwohl sollen diese Menschen
die Moglichkeit haben, an einer Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu partizipieren, ihre
personliche Situation zu stabilisieren und letztlich auch wieder sesshaft zu werden. Es handelt
sich insoweit also um eine Regelungslicke, die addaquat geschlossen werden muss, um dem
Gesetzeszweck Rechnung zu tragen und zu vermeiden, dass Menschen allein auf Grund ihrer
atypischen Lebensgewohnheiten aus dem Grundsatz des Fordern und Fordern ausgeschlossen
werden. Im Zweifel muss sich die 0Ortliche Zustandigkeit daher am tatséchlichen Aufenthaltsort

orientieren.

Zu Nummer 32 (8 36a)

Die Frage, ob in einem Frauenhaus — gerade bei einem nur kurzzeitigen Aufenthalt — ein
gewohnlicher Aufenthalt begrindet wird, kann im Einzelfall nicht ganz eindeutig sein. Mit der
Neuregelung wird klargestellt, dass die Pflicht des bislang zustandigen Leistungstragers zur
Kostenerstattung sofort zu dem Zeitpunkt entsteht, in dem die betroffene Person in einem
Frauenhaus Zuflucht sucht. Dies gilt unabhangig davon, ob am Ort des Frauenhauses ein
gewohnlicher Aufenthalt begriindet wird. Die Kostenerstattungspflicht gilt nur fir Leistungen
nach 8 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Zweiten Buches.

Zu Nummer 33 (8 40)

Mit 8 40 werden von den generell geltenden Vorschriften des SGB | und SGB X fir die

Grundsicherung fir Arbeitsuchende abweichende Regelungen getroffen.

Der neu angefiigte Absatz 3 verkurzt die nach § 28 SGB X fur die wiederholte Antragstellung
geltende Frist von 6 Monaten. Im Bereich der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende ist kiuinftig
eine wiederholte Antragstellung nach 8 28 SGB X nur wirksam, wenn die Antragstellung

unverzuglich nach Ablauf des Monats gestellt wird, in dem die Ablehnung oder Erstattung der
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erfolglos beanspruchten Sozialleistung wirksam geworden ist. Damit wird insbesondere fir die
Falle, in denen erfolglos die vorrangige Leistung des Kinderzuschlags beantragt wurde,
klargestellt, dass Betroffene, bei denen der Kinderzuschlag nicht gewéhrt wird, weil die
Hilfebedurftigkeit nicht beseitigt bzw. die Mindesteinkommensgrenze nicht erreicht wird,
unverzuglich den Antrag auf Arbeitslosengeld Il stellen miissen. Durch die Vorschrift wird
erreicht, dass der Zeitraum, flr den gegebenenfalls riickwirkend Leistungen nach dem SGB Il

erbracht werden, in der Regel Uberschaubar bleibt.

Zu Nummer 34 (8 44a)

Absatz 1 Satz 1 regelt wie bisher, dass die Agentur fir Arbeit fur die Feststellung zusténdig ist,

ob der Arbeitsuchende erwerbsfahig und hilfebedurftig ist.

Mit der neuen Formulierung von Satz 2 wird auch den Krankenkassen die Mdglichkeit gegeben,
bei Zweifeln an der Erwerbsféahigkeit der Betroffenen die gemeinsame Einigungsstelle nach §
45 anzurufen. Durch das Erfordernis der Begrindung des Widerspruchs soll erreicht werden,
dass die Tréager die Einigungsstelle nur bei berechtigten Zweifeln an der Erwerbsfahigkeit
anrufen. Anlass fur Zweifel an der Erwerbsfahigkeit konnen arztliche Gutachten, aber auch
Umsténde sein, die nach der allgemeinen Lebenserfahrung Erwerbsfahigkeit ausschlieen. Die
Neufassung berucksichtigt, dass von den finanziellen Folgen eines rechtswidrigen Bezugs von

Arbeitslosengeld Il aufgrund fehlender Erwerbsfahigkeit auch die Krankenkassen betroffen sind.

Der neue Absatz 2 stellt klar, dass in den Féllen, in denen ein anderer Leistungstrager
leistungspflichtig ist, dieser den Tragern der Grundsicherung fir Arbeitsuchende entsprechend
§ 103 SGB X erstattungspflichtig ist. Satz 5 regelt, dass in den Fallen, in denen der Trager der
Sozialhilfe, der Kriegsopferfiirsorge oder der Jugendhilfe leistungspflichtig anstelle des Tragers
der Grundsicherung fur Arbeitsuchende ist, ein Erstattungsanspruch des Tragers der
Grundsicherung fur Arbeitsuchende von dem Tag der Anrufung der gemeinsamen

Einigungsstelle an besteht.

Zu Nummer 35 (8 44b)

Zu Buchstabe a

Folgeanderung zur Aufhebung von § 9 Abs. 1a SGB Il (vgl. Artikel 2 Nr. 2)

Zu Buchstabe b
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Zu Doppelbuchstabe aa

Die Streichung der Wérter "als Leistungstrager" bedeutet, dass die Arbeitsgemeinschaften
kiinftig auch Aufgaben wahrnehmen, die den Agenturen fur Arbeit nicht als Leistungstrager
obliegen, z.B. die Erstellung von Eingliederungsbilanzen. Davon unberthrt bleiben die
Aufgaben der Bundesagentur flr Arbeit. Die Streichung soll auRerdem das Missverstandnis

vermeiden, dass die Arbeitsgemeinschaften Leistungstrager sind.

Die Erganzung soll klarstellen, dass die Arbeitsgemeinschaften auf Grund eines gesetzlichen
Auftrags fur die Agenturen fur Arbeit tatig werden und dass auf dieses Auftragsverhdltnis § 93
SGB X entsprechend anwendbar ist. Soweit die Arbeitsgemeinschaft auf Grund des
gesetzlichen Auftrags nach 8 44b Abs. 3 Satz 1 SGB Il Aufgaben der Agentur fir Arbeit
wahrnimmt, ist die Bundesagentur fir Arbeit befugt, die Arbeitsgemeinschaft an ihre Auffassung
zu binden (8 93 i.V.m. 8§ 89 Abs. 5 SGB X). Fir die Arbeitsgemeinschaften gelten die sich aus

§ 93 in Verbindung mit § 89 Abs. 3, 5, 8§ 91 Abs. 1, 3 SGB X ergebenden Befugnisse und
Pflichten

Das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales kann der Bundesagentur fur Arbeit Weisungen
erteilen und sie an seine Auffassung binden (8 47 Abs. 1 Satz 1). In Verbindung mit der
Regelung tUber den gesetzlichen Auftrag kann der Bund auf diesem Wege seine Auffassung
auch in den Arbeitsgemeinschaften zur Geltung bringen. Die Arbeitsgemeinschaften sind

verpflichtet, rechtmafiige Weisungen der Bundesagentur fur Arbeit zu befolgen.

Die Lander fuhren die Rechtsaufsicht Uber die Arbeitsgemeinschatft hinsichtlich ihrer
organisatorischen Ausgestaltung. Dies kann Fragen der Rechtsform der Arbeitsgemeinschaft,
des Verfahrens der Bestimmung des Geschéftsfilhrers oder des Datenschutzes in der
Arbeitsgemeinschaft betreffen. Die Rechtsaufsicht tGiber die Arbeitsgemeinschaft erstreckt sich
auf die Beachtung von Gesetz und sonstigem Recht, das fir die Arbeitsgemeinschaften
malf3gebend ist (§ 94 Abs. 2 Satz 1 des Zehnten Buches).

Zu Doppelbuchstabe bb
Die Neufassung von Satz 4 soll den zustandigen obersten Landesbehorden die Moglichkeit

geben, fur die Aufsichtsfiihrung uber die Arbeitsgemeinschaften eine andere Stelle zu

bestimmen.
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Zu Nummer 36 (8§ 45)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Redaktionelle Folgednderung zur Neufassung von 8§ 44a (vgl. Nummer 34). Der zu streichende

Satz 1 regelt den gleichen Sachverhalt wie § 44a Abs. 1 Satz 2.

Zu Doppelbuchstabe bb

Folgeédnderung zu 8§ 44a Abs. 1 Satz 2, der den Krankenkassen und anderen Tragern die
Madoglichkeit einrdumt, bei Zweifeln an der Erwerbsféhigkeit der Betroffenen die gemeinsame
Einigungsstelle anzurufen. Die Krankenkasse ist in diesen Féllen nicht Mitglied der
gemeinsamen Einigungsstelle; sie kann aber an deren Sitzungen teilnehmen. Ruft die
Krankenkasse die gemeinsame Einigungsstelle an, gehort dieser nach Satz 2 ein Vertreter des
kommunalen Tragers oder des Tragers an, der bei voller Erwerbsminderung zustandig wére.
Zu Buchstabe b

Folgeanderung zum Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 22. November 2005.

Zu Nummer 37 (8 46)

Folgeanderung zum Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 22. November 2005.
Dartiber hinaus wird mit der Anderung die Moglichkeit eroffnet, die Mittel nach anderen
Kriterien, wie zum Beispiel nach dem bisherigen Eingliederungserfolg, zu verteilen. Aul3erdem
wird klargestellt, dass durch Rechtsverordnung auch erganzende oder andere Mal3stabe fir die
Verteilung der Mittel fir Verwaltungskosten festgelegt werden kénnen.

Zu Nummer 38 (8 47)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa
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Die Anderung stellt klar, dass das Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales im Rahmen seiner
Aufsichtsfiihrung Gber die Bundesagentur fir Arbeit auch organisatorische Mal3hahmen zur
Wahrung der Interessen des Bundes an der Umsetzung der Grundsicherung fur
Arbeitsuchende treffen kann. Damit soll insbesondere gewdahrleistet werden, dass
Interessenkonflikte innerhalb der Bundesagentur fur Arbeit aufgrund ihrer Eigenschaft als
Trager der Grundsicherung fir Arbeitsuchende und der Arbeitsférderung vermieden und

Synergieeffekte genutzt werden kénnen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Mit dieser Regelung wird das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales ermachtigt, mit
Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften hinsichtlich der Erbringung

der Leistungen der Grundsicherung flr Arbeitsuchende zu erlassen.

Die Regelung folgt einem Anliegen des Bundesrechnungshofes, der ein einheitliches Verfahren

zur Abrechnung der Verwaltungskosten bei den 69 zugelassenen kommunalen Tragern fordert.
Die bislang praktizierte uneinheitliche Abrechnungspraxis bei den zugelassenen kommunalen
Trégern fuhrt zu einer Ungleichbehandlung mit den anderen Organisationsformen, bei denen
eine einheitliche Abrechnung der Verwaltungskosten gewahrleistet ist. Darliber hinaus fuhrt die
uneinheitliche Abrechnungspraxis zu unwirtschaftlichem Verwaltungshandeln, weil aufgrund
fehlender Vergleichbarkeit der einzelnen Abrechnungen nur mit groRem Verwaltungsaufwand
festgestellt werden kann, ob und inwieweit die vom Bund zur Verfligung gestellten Mittel

sparsam und wirtschaftlich verwendet wurden.

Der Bund ist zum Erlass allgemeiner Verwaltungsvorschriften befugt, soweit die Lander

Bundesgesetze als eigene Angelegenheiten ausfiihren (Artikel 84 Abs. 2 Grundgesetz).

Zu Buchstabe b

Folgeédnderung zum Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 22. November 2005

Zu Nummer 39 (8 48)

Folgeanderung zum Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 22. November 2005

Zu Nummer 40 (§ 49)
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Zu Buchstabe a

Klarstellung zur Priifkompetenz der Bundesagentur fiir Arbeit. Mit der Anderung wird
klargestellt, dass die Innenrevision der Bundesagentur fur Arbeit auch in den

Arbeitsgemeinschaften Prifungen durchfihren kann.

Zu Buchstabe b

Folgeédnderung zum Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 22. November 2005

Zu Nummer 41 (8 50)

Zu Buchstabe a

Die Neufassung des Absatzes 1 dient der Klarstellung, dass beim Ubergang ehemaliger
Arbeitslosengeld-Bezieher ins System der Grundsicherung fur Arbeitsuchende die
Bundesagentur fiir Arbeit dem zusténdigen SGB II-Trager die im Einzelfall erforderlichen Daten
ubermitteln soll. Erforderlich ist insbesondere die Ubermittlung von Daten tiber zuvor im
Rechtskreis des SGB 11l erbrachte Vermittlungsleistungen und Leistungen der aktiven
Arbeitsforderung wie z.B. MalRBnahmen zur Eignungsfeststellung, Vermittiungsangebote und den
Eintritt von Sperrzeiten. Die Ubermittlung soll — unter Beriicksichtigung der Kapazitaten der
EDV-Systeme der Bundesagentur fir Arbeit - in Form von personenbezogenen Datensatzen
erfolgen. Die Ubermittlung umfassender leistungsrechtlicher Informationen ist regelmafig nicht

erforderlich.

Zu Buchstabe b

Die Anderung stellt klar, dass die Bundesagentur fiir Arbeit verantwortliche Stelle i.S.d. § 67
Abs. 9 SGB X ist, soweit Arbeitsgemeinschaften die Aufgaben der Agentur fur Arbeit
wahrnehmen. Die Bundesagentur fur Arbeit gilt dabei als eine verantwortliche Stelle. Die
Arbeitsgemeinschaften handeln zwar im gesetzlichen Auftrag (§ 93 SGB X) der Agenturen fur
Arbeit; sie sind jedoch nicht Leistungs- und Aufgabentrager (vgl. Nummer 35 Buchstabe b)
Doppelbuchstab aa). Eine Funktionstibertragung auf die Arbeitsgemeinschaften findet insoweit
nicht statt. Soweit Arbeitsgemeinschaften gegriindet worden sind, ist die Bundesagentur fur
Arbeit verantwortlich fur die Gewahrung und Auszahlung der Leistungen zur Sicherung des

Lebensunterhalts sowie die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit. Die Leistungsgewahrung
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erfolgt mittels einheitlicher, von der Bundesagentur fir Arbeit betriebenen und den

Arbeitsgemeinschaften zur Verfligung gestellten EDV-Software-Systemen.

Da die Arbeitsgemeinschaften im gesetzlichen Auftrag der Agenturen flr Arbeit tatig sind,
finden hinsichtlich des Datenschutzes bei der organisatorischen Ausgestaltung der
Arbeitsgemeinschaften die insoweit einschlagigen Vorschriften tGiber die Erhebung, Verarbeitung

oder Nutzung von Sozialdaten im Auftrag (8 80 SGB X) Anwendung.

Zu Nummer 42 (8 51)

Die Erganzung stellt klar, dass die Trager der Leistungen der Grundsicherung fir
Arbeitsuchende nichtéffentliche Stellen auch mit MaBhahmen zur Férderung der Eingliederung
in Arbeit und zur Vermeidung von Leistungsmissbrauch beauftragen dirfen. Dies kann zum
Beispiel die Einrichtung von Call-Centern fir telefonische Abfragen sein, ob bei Beziehern von
Leistungen der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende die erforderlichen
Anspruchsvoraussetzungen vorliegen und ob sie fur bestimmte Eingliederungsmafl3nahmen in
Frage kommen. Die Durchfiihrung dieser Abfragen kann in schriftlicher und telefonischer Form
oder Uber andere tbliche Kommunikationsmittel erfolgen. Die insoweit erforderlichen

Sozialdaten durfen auch zu diesem Zweck an nichtoffentliche Stellen Gbermittelt werden.

Zu Nummer 43 (8 51b)

Zu den Buchstaben aund b

Eine gesonderte Erhebung von Stellenangeboten durch die Trager der Grundsicherung fur
Arbeitsuchende und Ubermittlung an die Bundesagentur fiir Arbeit ist erforderlich, weil die
Bundesagentur fur Arbeit gemaf § 280 SGB Il verpflichtet ist, die Lage und Entwicklung der
Beschéftigung und des Arbeitsmarktes im allgemeinen und nach Berufen, Wirtschaftszweigen
und Regionen sowie die Wirkung der aktiven Arbeitsforderung zu beobachten, zu untersuchen
und auszuwerten. Die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes umfasst neben dem

Arbeitskrafteangebot auch die Arbeitskraftenachfrage.

Fir die Aufgaben nach 8 280 SGB 11l sind gemal3 § 281 SGB lll die in dem Geschaftsbereich

der Bundesagentur fur Arbeit anfallenden Daten als Grundlage heranzuziehen.
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Gemal § 53 SGB Il ist die Bundesagentur fir Arbeit auch zustandig, die laufende
Berichterstattung auch hinsichtlich der Leistungen des SGB Il zu ibernehmen. Die §§ 280, 281
SGB Il gelten entsprechend.

Trager der Grundsicherung fur Arbeitsuchende sind nach § 6 SGB Il zum einen die
Bundesagentur fiir Arbeit und zum anderen die kreisfreien Stadte und Kreise (kommunale
Trager). Die neu geschaffenen Arbeitsgemeinschaften und die zugelassenen kommunalen
Tréger (8 6a SGB II) sind fur die Betreuung und Vermittlung der Empfénger der Grundsicherung

fur Arbeitsuchende zustandig.

Da im Rahmen des SGB Il verschiedene Trager der Grundsicherung fir Arbeitsuchende
zugelassen sind, ist es nicht ausreichend, fur die Beobachtung und Analyse der Lage und
Entwicklung am Arbeitsmarkt ausschlief3lich die in dem Geschéftsbereich der Bundesagentur
fur Arbeit anfallenden Daten heranzuziehen. Die erforderlichen Daten hinsichtlich des
Arbeitskrafteangebots kénnen auf Grundlage des § 51 b SGB Il Ubermittelt werden. Damit auch
die Statistik der Arbeitskraftenachfrage fur alle Trager der Grundsicherung fur Arbeitsuchende
erstellt werden kann, ist 8§ 51 b SGB Il entsprechend zu erganzen.

Die zustandigen Tréager der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende werden daher verpflichtet,
Stellenangebote, die ihnen mit dem Auftrag zur Vermittlung gemeldet wurden, der

Bundesagentur fur Arbeit zu Ubermitteln. Dies gilt auch fir die gemeldeten Ausbildungsstellen.
Um eine eindeutige Zuordnung der gemeldeten Stellen zu ermdéglichen, werden die
Ubermittelten Stellenangebote unter Angabe eines eindeutigen ldentifikationsmerkmals, einer
eindeutigen Kennzeichnung des meldenden Betriebes und einer eindeutigen Beschreibung der
gemeldeten Stelle Gbermittelt.

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa

Folgeédnderung zur Einflgung von Absatz 3a

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Regelung dient der Klarstellung.

Zu den Doppelbuchstaben cc und dd
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Die nach den Absatzen 1 bis 3a SGB Il von den Grundsicherungstragern erhobenen und
ubermittelten Daten sollen auch fur die Erstellung von Controllingberichten und die
Wirkungsforschung zur Experimentierklausel nach 8 6 ¢ SGB Il verarbeitet und genutzt werden

kdnnen.

Zu Doppelbuchstabe ee

Die Anderung soll klarstellen, dass die nach den Absétzen 1 bis 3a erhobenen Daten auch fiir
die Durchfiihrung des automatisierten Datenabgleichs nach 8§ 52 und Malinahmen zur
Vermeidung von Leistungsmissbrauch verwendet werden durfen. In der Regel werden die
zugelassenen kommunalen Trager die abzugleichenden Daten direkt an die Datenstelle der
Trager der Rentenversicherung tUbermitteln.

Zu Nummer 44 (8 51c)

Folgeanderung zum Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 22. November 2005

Zu Nummer 45 (8§ 52)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Mit der Anderung wird festgelegt, dass der automatisierte Datenabgleich zwingend am

1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober von der Bundesagentur flr Arbeit bzw. in den Fallen
des 8§ 6b von den zugelassenen kommunalen Tragern durchzufuhren ist.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Anderung soll die Moglichkeiten zur Vermeidung von Leistungsmissbrauch erweitern.
Kinftig kann im Wege des Datenabgleichs auch Uberprift werden, ob Bezieher von Leistungen
der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende Uber bislang verschwiegene Konten oder Depots im

EU-Ausland verfugen.

Mit der seit 1. Juli 2005 anzuwendenden Zinsinformationsverordnung, die die Richtlinie

2003/48/EG des Rates der Europaischen Gemeinschaft umsetzt, erlangt das Bundeszentralamt
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fur Steuern nunmehr auch regelmagig Informationen tber auslandische Zinsertrage und deren

wirtschaftlichen Eigentiimer, die in einem EU-Mitgliedstaat ausgeschittet werden.

Zu Doppelbuchstabe cc und dd

Die Anderungen dienen ebenfalls der Erweiterung der Méglichkeiten zur Vermeidung von
Leistungsmissbrauch. Kiinftig kdnnen die im Rahmen der Antragstellung auf SGB II-Leistungen
erhobenen Daten auch mit den bei der Bundesagentur flr Arbeit als Trager der
Arbeitsférderung vorhandenen Daten abgeglichen werden, um einen rechtswidrigen
Doppelbezug von Leistungen der Arbeitsférderung und Leistungen der Grundsicherung flr
Arbeitsuchende aufzudecken und zu verhindern. Ferner kann tberpruft werden, ob

Doppelbezug von Leistungen nach diesem Buch vorliegt.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa und bb

Redaktionelle Anderungen

Zu Buchstabe c

Folgeanderung zum Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 22. November 2005.

Zu Nummer 46 (8 52a)

Die neu eingefugte Vorschrift dient ebenfalls der Erweiterung der Mdglichkeiten zur Vermeidung
von Leistungsmissbrauch. Kinftig kdnnen die Trager der Grundsicherung fur Arbeitsuchende
beim Kraftfahrt-Bundesamt Auskunft einholen zur Uberpriifung der Kraftfahrzeughalterdaten.
Dies kann z.B. bedeutsam sein zur Beurteilung der Angemessenheit des genutzten
Kraftfahrzeuges. Weiter werden Uberpriifungen von Meldedaten und Daten aus dem
Auslanderzentralregister ermdglicht. Dies kann z.B. bedeutsam sein zur Beurteilung der Frage
des standigen Wohnsitzes des Leistungsbeziehers und seiner Bedarfsgemeinschaft.

Bezieher von Leistungen der Grundsicherung fur Arbeitsuchende sind vom Wohngeldbezug
ausgeschlossen. Um festzustellen, ob ein Wohngeldanspruch nicht besteht bzw. weggefallen

ist, konnen die Trager der Grundsicherung fur Arbeitsuchende kunftig den Wohngeldstellen

mitteilen, wenn Leistungen der Grundsicherung beantragt, bewilligt oder bezogen worden sind.
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Dadurch kénnen Uberzahlungen und aufwendige Riickforderungen seitens der

Wohngeldstellen vermieden werden.

Die in Absatz 1 und in Absatz 2 Satz 1 genannten Behorden sind verpflichtet, die Uberpriifung
durchzufiihren, das Ergebnis der Uberpriifung der Agentur fiir Arbeit unverziglich mitzuteilen
und die Gibermittelten Daten nach Abschluss der Uberpriifung zu I6schen. Die

Ldschungsverpflichtung gilt auch fur die Wohngeldstellen.

Zu Nummer 47 (88 53, 55)

Folgednderung zum Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 22. November 2005

Zu Nummer 48 (8 58)
Zu Nummer 49 (8 60)

Personen, die einem Bezieher von Arbeitslosengeld Il eine selbstandige Tatigkeit gegen
Vergutung Ubertragen, sind dem Trager der Grundsicherung gegeniber zukinftig nicht mehr
verpflichtet, Angaben zu der Gbertragenen selbstéandigen Téatigkeit zu bescheinigen oder
Einsichtnahme in ihre Geschéftsunterlagen zu gewahren. Es soll vermieden werden, dass
Auftraggeber Kenntnis vom Arbeitslosengeld 11-Bezug des Selbstandigen erlangen, dadurch

dessen Liquiditat in Frage stellen und von der Auftragsvergabe absehen.

Die Feststellung des Einkommens eines Beziehers von Arbeitslosengeld Il aus selbstandiger
Tatigkeit ist fir den Trager der Grundsicherung auch ohne die bisherigen Auskunfts- und
Mitwirkungspflichten des Auftraggebers mdglich. Beim Einkommen aus selbstandiger Tatigkeit
ist nach § 2 a ALG II-Verordnung vom Arbeitseinkommen im Sinne des § 15 des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch auszugehen. Als Nachweis dient beispielsweise der Steuerbescheid.
Dartber hinaus kommt eine vorlaufige Entscheidung bis zur abschlieRenden Gewinnermittlung

durch das Finanzamt in Betracht.

Zu Nummer 50 (8 64)

Zu den Buchstaben aund b

Die Anderung regelt, dass fur die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten in den
Fallen des 8 44b die Arbeitsgemeinschaften und in den Féllen des 8§ 6b die zugelassenen

kommunalen Trager zustandig sind. Die Anderung folgt der Regelung, dass in den Fallen des
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§ 44b die Arbeitsgemeinschaft die Aufgaben der Agentur fir Arbeit als Leistungstrager
wahrnimmt und in den Fallen des 8§ 6b der zugelassene kommunale Trager insoweit in die
Rechte und Pflichten der Agentur fur Arbeit tritt.

Zu Nummer 51 (88 65a, 65b)

Aufhebung von Ubergangsvorschriften.

Zu Nummer 52 (8 65e)

Nach der geltenden Rechtslage ist eine Aufrechnung mit Geldleistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts nur mit Anspriichen der SGB Il — Leistungstrager moglich.

Nach Systematik und Sinn der Regelung kann § 43 nur so verstanden werden, dass
ausschlieR3lich mit Anspriichen nach dem SGB Il aufgerechnet werden kann, nicht so, dass die
Tréager der Leistungen nach diesem Buch — also Bundesagentur fur Arbeit oder kommunaler
Trager — aufrechnen kénnen. Daraus folgt eine Regelungslucke fir die Altfalle aus dem BSHG
in der jeweils bis 31. Dezember 2004 geltenden Fassung.

Es ist sachgerecht, den friiheren Tragern der Sozialhilfe in einer § 43 vergleichbaren
Ausgangssituation eine Verrechnungsmdglichkeit zu geben. Auf diese Weise wird fur die Altfalle
Kontinuitat geschaffen.

Zu Nummer 53 (8§ 66)

Aufhebung von Ubergangsvorschriften

Zu Nummer 54 (8 69)

Verfahrenstechnische Regelungen zum Inkrafttreten.

Die Ubergangsregelung zu § 28 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 regelt, dass das alte Recht weiterhin
anzuwenden ist fur Bewilligungszeitraume, die vor dem Tag des Inkrafttretens der Neuregelung

begonnen haben.
Die Ubergangsregelung zu § 31 Abs. 3 Satze 1 und 2 beriicksichtigt, dass im Hinblick auf das

Rechtsstaatsprinzip die fur die Betroffenen ungtinstigere Neuregelung erst Anwendung findet

bei Pflichtverletzungen, die nach dem Inkrafttreten erfolgen.
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Zu Artikel 2 (Drittes Buch Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis)

Zu den Buchstaben a bis ¢

Redaktionelle Folgeanderungen zu Anderungen im Dritten Buch Sozialgesetzbuch

Zu Nummer 2 (89)

Die Verpflichtung der Agenturen fur Arbeit, Job-Center als einheitliche Anlaufstellen fiir alle
einzurichten, hat sich in der Praxis nicht bewahrt. Aufgrund der Um- und Neustrukturierung der
Agenturen fur Arbeit und aufgrund der heterogenen Struktur der Arbeitsgemeinschaften und
zugelassenen kommunalen Trager hat sich die Festlegung auf ein einheitliches

Organisationsmodell als nicht umsetzbar erwiesen. Die Regelung wird daher aufgehoben.

Zu Nummer 3 (8 9a)

Die neu eingefuihrte Vorschrift regelt die Zusammenarbeit der fir die Arbeitsférderung
zustandigen Agenturen fur Arbeit mit den fur die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem
Zweiten Buch zusténdigen Agenturen fir Arbeit, zugelassenen kommunalen Tragern und
Arbeitsgemeinschaften, in Bezug auf erwerbsfahige Hilfebedurftige nach dem Zweiten Buch, die
auch Leistungen der Arbeitsférderung beziehen (sog. ,,Aufstocker”). Eine entsprechende
Vorschrift fir die Agenturen fir Arbeit, zugelassenen kommunalen Trager und
Arbeitsgemeinschaften wird in 8 18 a des Zweiten Buches neu eingeftihrt.

Die Regelung der Zusammenarbeit ist erforderlich, da es zwischen den Leistungen nach dem
Dritten Buch und den Leistungen nach dem Zweiten Buch in Bezug auf Personen, die
zusatzlich zum Arbeitslosengeld erganzend Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung fur
Arbeitsuchende haben (sog. ,Aufstocker), verschiedene Beruhrungspunkte gibt.

Diese erhalten die Pflichtleistungen der aktiven Arbeitsférderung nach diesem Buch (wie z.B.
Arbeits- und Ausbildungsvermittlung, Existenzgriindungszuschuss, Vermittlungsgutschein,
Uberbriickungsgeld) , werden nach § 22 Abs. 4 dieses Buches aber von den
Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsforderung nach diesem Buch ausgeschlossen. Sie
erhalten vielmehr Ermessensleistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem Zweiten Buch, so

dass eine unverzigliche Information der fur die Wahrnehmung der Aufgaben der
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Grundsicherung fur Arbeitsuchende zustandigen Agenturen fir Arbeit, zugelassenen

kommunalen Trager und Arbeitsgemeinschaften tber Eingliederungsleistungen sinnvoll ist.

Sinnvoll ist ferner die Information Gber den Eintritt von Sperrzeiten, der einen erhdhten
erganzenden Anspruch auf Arbeitslosengeld Il nach dem Zweiten Buch auslésen kann, in

diesem Fall aber den Eintritt einer Sanktion nach § 31 des Zweiten Buches nach sich zieht.

Uber weitere bekannte Tatsachen ist zu informieren, soweit dies fiir die Aufgabenerfiillung der

Arbeitsforderung erforderlich ist.

Zu Nummer 4 (8 22)

§ 22 Abs. 4 ist eine Komplementarvorschrift zu 8 16 Abs. 1 des Zweiten Buches, die
grundsatzlich spiegelbildlich ausschliel3t, dass die Agentur fur Arbeit die in § 16 Abs. 1
geregelten Leistungen auf der Grundlage des Dritten Buches an oder fir erwerbsfahige

Hilfebedurftige erbringt.

Die Aufnahme des 8§ 35 in den neu gefassten Absatz 4 Satz 1 schlief3t die Arbeits- und
Ausbildungsvermittlung nach dem Dritten Buch fur erwerbsfahige Hilfebedurftige im Sinne des
Zweiten Buches grundsatzlich aus und ist insoweit eine Folgednderung zu der Aufnahme der
Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung als Pflichtleistung in § 16 Abs. 1 Satz 1 des Zweiten
Buches. Auf diese Weise wird eine klare Zustandigkeitsverteilung gewébhrleistet und
sichergestellt, dass die Leistungsverpflichtung der Trager der Grundsicherung fur
Arbeitsuchende nicht nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Zweiten Buches durch die vorrangige

Leistungsverpflichtung des Tragers der Arbeitsférderung nach dem Dritten Buch verdrangt wird.

Die Streichung des § 4219 aus dem Ausschlusskatalog des § 22 Abs. 4 Satz 1 beseitigt ein
Redaktionsversehen und stellt gesetzlich klar, dass auch erwerbsféhigen Hilfebedurftigen im
Sinne des Zweiten Buches, die einen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, ein
Vermittlungsgutschein gewahrt wird. Auf die tbrigen erwerbsféhigen Hilfebedirftigen im Sinne
des Zweiten Buches ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld nach dem Dritten Buch hat die
Streichung keine Auswirkungen, da sie die Leistungsvoraussetzungen des § 421g ohnehin nicht

erfullen.
Nach dem neuen § 22 Abs. 4 Satz 1 werden alle Leistungen nach dem Fiinften Kapitel fur

erwerbsfahige Hilfebedurftige spiegelbildlich zu der Regelung des § 16 Abs. 1 Satz 2 des

Zweiten Buches ausgeschlossen. Alle Leistungen an Arbeitgeber nach dem Funften Kapitel
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kénnen von den Tragern der Grundsicherung auch fir erwerbsfahige Hilfebedirftige nach § 16
Abs. 1 Satz 1 des Zweiten Buches aus Steuermitteln erbracht werden. Die Aufnahme von § 111
in die Aufzahlung der ausgeschlossenen Leistungen ist eine Folgednderung zu Artikel 1
Nummer 14 Buchstabe a (§ 16).

Die neu gefassten Satze 2 bis 4 regeln drei Ausnahmen zu dem grundsatzlichen Ausschluss
der erwerbsfahigen Hilfebedirftigen im Sinne des Zweiten Buches von den Leistungen nach
dem Dritten Buch:

¢ Nach Satz 2 hat die Bundesagentur fir Arbeit Vermittlungsdienstleistungen besonderer
Dienststellen, wie der Zentralstelle fur Arbeitsvermittlung (ZAV), auch an erwerbsfahige
Hilfebedurftige im Sinne des Zweiten Buches zu erbringen. Dies gilt auch dann, wenn fr
einzelne Berufe oder Berufsgruppen zusatzliche Vermittlungsdienstleistungen
agenturiibergreifend angeboten werden, insbesondere durch so genannte
Fachvermittlungseinrichtungen wie die Zentrale Heuerstelle in Hamburg, die
Fachvermittlung fur Hotel und Gaststéattenpersonal, fir Landwirtschaftliche Fachkrafte und
andere Berufsgruppen.

e Nach Satz 3 konnen die Tréager der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende den Trager der
Arbeitsforderung nach 88 88 bis 92 des Zehnten Buches rechtsgeschaftlich mit der
Erbringung von Leistungen an erwerbsfahige Hilfebedulrftige gegen Kostenerstattung
beauftragen.

¢ Nach Satz 4 behalten erwerbsfahige Hilfebedurftige im Sinne des Zweiten Buches, die
Anspruch auf Arbeitslosengeld nach dem Dritten Buch haben (sog. ,Aufstocker®), ihre
Anspriche auf Pflichtleistungen nach dem Dritten Buch. Dazu gehért nicht nur die Arbeits-
und Ausbildungsstellenvermittlung, sondern auch das Ubergangsgeld sowie die
Teilnahmekosten fur Malinahmen als besondere Leistungen zur Forderung der Teilhabe
behinderter Menschen am Arbeitsleben. Der Anspruch der ,Aufstocker* auf die tGbrigen
aktivierenden Pflichtleistungen nach dem Dritten Buch (Existenzgriindungszuschuss,
Vermittlungsgutschein, Uberbriickungsgeld) ist dadurch sichergestellt, dass erwerbsfahige
Hilfebedurftige von diesen Leistungen nach Satz 1 einerseits nicht ausgeschlossen werden,

andererseits aber der Bezug von Arbeitslosengeld Voraussetzung fir diese Leistungen ist.

Zu Nummer 5 (8§ 61)

Die Anderung ist eine Folgeanderung zur Aufhebung des § 235b (vgl. zu Nummer 6).

Zu Nummer 6 (8 235b)
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Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Anderung des § 22 Abs. 4 (vgl. Nummer 3), das
gesamte funfte Kapitel einzubeziehen, wird das kombinierte Betriebspraktikum (AQJ) nach

§ 235b in Verbindung mit § 61 Abs. 4 gestrichen. In der Forderpraxis der Agenturen fur Arbeit
wird die Leistung wegen der Kompliziertheit bei der Anwendung wenig genutzt. Beztiglich
hilfebedurftiger Jugendlicher ist die Erbringung einer Leistung durch zwei verschiedene Trager
in der Praxis problematisch. Die Ausschreibung berufsvorbereitender Bildungsmalnahmen wird
durch die Aufhebung vereinfacht, im Fachkonzept berufsvorbereitende Bildungsmaflinahmen
werden keine Sonderregelungen mehr bendétigt. Zudem steht im Rahmen des
Ausbildungspaktes die betriebliche Einstiegsqualifizierung nach dem Sonderprogramm der
Bundes zur Einstiegsqualifizierung Jugendlicher (EQJ-Programm) zur Verfliigung, das gut

angenommen worden ist.

Zu Nummer 7 (8 397)

Mit der Vorschrift wird klargestellt, dass die Bundesagentur fur Arbeit zur Vermeidung von
missbrauchlicher Inanspruchnahme von Leistungen nach dem SGB IIl Datenabgleiche mit den
Beschaftigtendaten durchfuihren darf. Das bereits bei der Bundesagentur fir Arbeit
durchgefuhrte DALEB-Verfahren wird daher auf eine ausdriickliche gesetzliche Grundlage
gestellt. Mit diesem Verfahren gleicht die Bundesagentur fir Arbeit die ihr Gbermittelten Daten
der Einzugsstellen Uber Beschaftigungsverhéltnisse automatisiert mit den eigenen
Leistungsdaten ab. Durch die gesetzliche Regelung des Verfahrens entsteht fir die
Leistungsbezieher Transparenz tber die Verwendung der Daten, die von den Einzugsstellen

erhoben werden.

Zu Absatz 1

Das bei der Bundesagentur flr Arbeit durchgefiihrte DALEB-Verfahren wird auf eine
ausdrickliche gesetzliche Ermachtigungsgrundlage gestellt. Bei diesem Verfahren werden die
Zeiten des Bezugs von Lohnersatzleistungen bei der Bundesagentur fur Arbeit und die von den

Arbeitgebern gemeldeten Beschaftigungszeiten maschinell abgeglichen.

Zu Absatz 2

Die Daten dirfen nur insoweit weiter verwendet werden, als der Verdacht begriindet ist, dass
Leistungen zu Unrecht beantragt wurden oder bezogen werden. Diese Verdachtsfalle werden
den Agenturen fur Arbeit zur Uberprifung tbermittelt. Die Gbrigen Daten sind unverzuglich zu

[6schen.

Zu Nummer 8
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Folge&nderung zur Einfigung des 8§ 397.

Zu Artikel 3 (Viertes Buch Sozialgesetzbuch)

Behebung eines redaktionellen Versehens

Zu Artikel 4 (Sechstes Buch Sozialgesetzbuch)

Redaktionelle Anderung.

Zu Artikel 5 (Neuntes Buch Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (Inhaltsubersicht)

Anpassung der Inhaltsiibersicht an die Einfligung eines neuen § 6a

Zu Nummer 2 (8§ 6a)

Die Regelung stellt klar, dass die Bundesagentur fir Arbeit auch fir den Personenkreis der
behinderten hilfebedurftigen Personen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Rehabilitationstrager fiir die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Sinne des § 6 Absatz
1 Satz 1 Nr. 2 dieses Buches ist, sofern kein anderer Rehabilitationstrager zustandig ist. Dies
gilt sowohl fur bei den Arbeitsgemeinschaften als auch bei den zugelassenen kommunalen
Tragern nach dem SGB Il gemeldete, behinderte Hilfebedirftige. Damit ist sichergestellt, dass
die Fachkompetenz der Bundesagentur fur Arbeit als Rehabilitationstrager auch fur
erwerbsfahige behinderte Hilfebedirftige erhalten bleibt. Die Rehabilitationstréagerschaft der
Bundesagentur fur Arbeit im Bereich des SGB Il hat auch zur Folge, dass die Bundesagentur
damit verbundene, gesetzliche Aufgaben nach dem SGB IX wahrnimmt. Hierzu gehdren
beispielsweise die Klarung der Zustéandigkeiten und des Rehabilitationsbedarfs nach § 14 SGB
IX einschliellich eines Eingliederungsvorschlages. Dieser kann beispielsweise den Vorschlag
einer konkreten, allgemeinen oder spezifischen Malinahme oder eines
Eingliederungszuschusses beinhalten. Davon unberihrt bleibt die grundsatzliche
Leistungsverantwortung und Entscheidungskompetenz der Arbeitsgemeinschaften und
zugelassenen kommunalen Trager Uber die Leistungen zur beruflichen Teilhabe behinderter
Menschen nach § 16 Abs. 1 SGB Il. Nach 8§ 1 Abs. 1 Satz 4 Nr. 5 SGB Il sind die Leistungen

der Grundsicherung insbesondere darauf auszurichten, dass behindertenspezifische Nachteile
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uberwunden werden. Im Interesse einer raschen beruflichen Eingliederung hilfebeddrftiger,
behinderter Menschen sollen daher die zugelassenen kommunalen Trager und die
Arbeitsgemeinschaften eng mit der Bundesagentur flr Arbeit als Rehabilitationstrager

zusammenarbeiten.

Zu Artikel 6 (Zehntes Buch Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (8 64)

Folgednderung zum Vierten Gesetz fur moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Mit der
Anderung soll geregelt werden, dass auch die Arbeitsgemeinschaften nach § 44b SGB Il von

den Gerichtskosten bei den Sozialgerichten befreit sind.

Mit dem Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch vom

27. Dezember 2003 wurde die Zustandigkeit fur Streitigkeiten in Angelegenheiten der Sozial-
hilfe von der Verwaltungsgerichtsbarkeit auf die Sozialgerichtsbarkeit tbertragen. Hierzu z&hlen
auch Streitigkeiten in Angelegenheiten des Asylbewerberleistungsgesetzes. Gemal

§ 188 Verwaltungsgerichtsordnung wurden Gerichtskosten in Verfahren in dem Sachgebiet der
Sozialhilfe nicht erhoben. Die fir Verfahren vor den Sozialgerichten anzuwendende Vorschrift
des § 64 Abs. 3 Satz 2 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch befreit ausdricklich lediglich die Trager
der Sozialhilfe von den Gerichtskosten. Durch die Gesetzesanderung soll klargestellt werden,
dass die Kostenfreiheit auch fiir die Trager der Leistungen nach dem

Asylbewerberleistungsgesetz gilt.

Zu Nummer 2 (8 116)

Klarstellung, dass neben der Bundesagentur fir Arbeit auch die Trager der Grundsicherung flr

Arbeitsuchende als Versicherungstrager im Sinne der Vorschrift gelten.

Zu Artikel 7 (Elftes Buch)

Damit der Beitragszuschlag fir Kinderlose in der sozialen Pflegeversicherung nicht in einem
verwaltungsaufwandigen Verfahren der Bundesagentur fir Arbeit erhoben werden muss, wurde
fur Bezieher bestimmter Geldleistungen nach dem SGB Il bereits bisher eine pauschale
Zahlung durch die Bundesagentur fir Arbeit zur Abgeltung des Beitragszuschlags vorgesehen.
Der Zweck der Pauschalzahlung, Verwaltungsaufwand zu vermeiden, erfordert auch die

ausdruckliche Einbeziehung von Ausbildungsgeld, Ubergangsgeld und

08.05.06 - 16:06



86

Berufsausbildungsbeihilfe. Hinsichtlich der Berufsausbildungsbeihilfe soll dies nur fur die Félle
gelten, in denen die Bundesagentur flr Arbeit zur Zahlung der Beitrage zur Kranken- und
Pflegeversicherung verpflichtet ist und sich ohne Pauschalierung des Beitragszuschlags ein
erhohter Verwaltungsaufwand ergeben wirde. Soweit ersichtlich wurde in der Praxis bereits
kein Kinderlosenzuschlag bei Beziehern von Ausbildungsgeld, Ubergangsgeld und

Berufsausbildungsbeihilfe von der Bundesagentur flr Arbeit erhoben.

Die neue Formulierung tragt ferner den Anderungen des Gesetzes zur Férderung der

ganzjahrigen Beschaftigung Rechnung und fuhrt deshalb das Winterausfallgeld nicht mehr auf.

Zu Artikel 8 (Zwolftes Buch)

Zu Nummer 1 (8§ 20)

Nach geltendem Recht erscheint es zweifelhaft, ob Partner, die in einer lebenspartner-
schaftsahnlichen Gemeinschaft leben, zugleich auch eine eheédhnliche Gemeinschaft im Sinne
von § 20 des Zwdlften Buches Sozialgesetzbuch sind. Fur den inhaltsgleichen Begriff der
ehedhnlichen Gemeinschaft im Sinne des § 7 Abs. 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
wird dies von der Rechtsprechung zum Teil verneint (so das Sozialgericht Dusseldorf, Az.: S 35
SO 28/05 ER). Folgt man dieser Auffassung, so wirde dies z.B. bedeuten, dass der Partner
einer lebenspartnerschaftsahnlichen Gemeinschaft nicht mit seinem Einkommen und Vermégen
bertcksichtigt werden durfte. Diese Rechtsfolge kdnnte jedoch unvereinbar mit Artikel 3 Abs. 1
GG sein. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Auffassung des Sozialgerichts
Dusseldorf durch andere Gerichte bestatigt wird, wird zur Vermeidung verfassungsrechtlicher
Risiken die Rechtstellung von Paaren einer lebenspartnerschaftsédhnlichen Gemeinschaft an die

Rechtstellung eheahnlicher Gemeinschaften angeglichen.

Zu Nummer 2 (8 21)

Beseitigung eines Versehens im Zusammenhang mit der Erweiterung der Zustandigkeit von
SGB II-Tragern fur die Ubernahme von Miet- und Energieschulden an Leistungsberechtigte, die
Leistungen fur Unterkunft und Heizung nach 8§ 22 Abs. 5 SGB Il erhalten, durch das Gesetz zur
Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze. Die Trager der
Sozialhilfe sollen Miet- und Energieschulden von erwerbsfahigen Personen, die keine

Leistungen nach dem SGB Il erhalten, weiterhin nach § 34 SGB XlI Gbernehmen kénnen.

Zu Nummer 3 (8 31)
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Folgeanderung zu Artikel 1 Nr. 22

Zu Nummer 4 (8§ 118)

Folgeanderung zu Artikel 1 Nr. 45 Buchstabe b).

Zu Artikel 9 (Sozialgerichtsgesetz)

Die Anderung erstreckt das Rechtsinstitut der notwendigen Beiladung und die Moglichkeit der
Verurteilung auf die Trager der Grundsicherung fir Arbeitsuchende und die Trager der
Sozialhilfe.

Derzeit gibt es keine einheitliche Rechtsprechung zu der Frage, ob § 75 Abs. 2 und 5 SGG auf
Leistungstrager nach dem SGB Il bzw. SGB XllI analog Anwendung findet. Die Rechtslage wird
daher entsprechend klargestellt.

Zu Artikel 10 (Soldatenversorgungsgesetz)

Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis)

Es handelt sich um redaktionelle Anderungen.

Zu Nummer 2 (Uberschrift)

Es handelt sich um redaktionelle Anderungen.

Zu Nummer 3 (8§ 86a)

Mit der Einfigung des neuen Absatz 2 wird fur ehemalige Soldaten auf Zeit, deren
Bezugszeitraum der Ubergangsgebiihrnisse zwar langer als 12 Monate dauert, aber geringer
als 36 Monate ist, die Rechtsgrundlage dafiir geschaffen, dass sie wie
sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer im Falle der Arbeitslosigkeit einen insgesamt
dreijahrigen mit Hilfe der befristeten Zuschlage nach § 24 des Zweiten Buches

Sozialgesetzbuch abgestuften Ubergang in das Arbeitslosengeld Il erhalten.

Zu Artikel 11 (Bundeskindergeldgesetz)
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Zu Nummer 1 (§ 6a)

Zur Vereinfachung des Verfahrens wird ein grundséatzlicher Bewilligungszeitraum von 6
Monaten festgelegt. AuRerdem soll ebenso wie bei der Grundsicherung fur Arbeitsuchende

nach dem SGB Il eine riickwirkende Beantragung von Kinderzuschlag nicht méglich sein.

Zu Nummer 2 (8§ 6a)

Der Kinderzuschlag dient dazu, Hilfebedurftigkeit nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch zu
vermeiden. Hinsichtlich des Verhaltnisses zu anderen mdglichen Einkinften des Kindes,
insbesondere Unterhalts- oder Unterhaltsvorschussleistungen, ist er deshalb ebenso
nachrangig wie Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch. Deshalb kann erwartet
werden, dass zumutbare Anstrengungen, wie die Beantragung einer Beistandschaft zum
Zwecke der Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs oder die Beantragung von Leistungen
nach dem Unterhaltsvorschussgesetz unternommen werden, bevor Kinderzuschlag in Anspruch

genommen wird.

Zu Nummer 3 (8§ 6a)

Redaktionelle Folgeadnderung zur Anfigung des 8 6a Abs. 5 BKGG.

Zu Nummer 4 (8§ 6a)

Mit der Regelung im neuen Absatz 5 Satz 1 sollen insbesondere Problemfalle geldst werden, in
denen ein ansonsten bestehender Anspruch auf den befristeten Zuschlag nach Bezug von
Arbeitslosengeld gem. § 24 SGB Il allein deshalb verloren geht, weil durch den Kinderzuschlag
Hilfebedurftigkeit nach § 9 SGB Il vermieden wird.

Im Ubrigen werden Regelungen zur verwaltungsmaRigen Handhabung vorgesehen.

Zu Artikel 12 (StalR3enverkehrsgesetz)

Folgeanderung zur Erweiterung der Moglichkeiten zur Vermeidung von Leistungsmissbrauch
(Art. 1 Nr. 44). Kunftig kdnnen die Trager der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende Daten an das

Kraftfahrt-Bundesamt Gibermitteln zur Uberpriifung der Kraftfahrzeughalterdaten. Dies kann z.B.

bedeutsam sein zur Beurteilung der Angemessenheit des genutzten Kraftfahrzeuges.
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Zu Artikel 13 (Einigungsstellen-Verfahrensordnung)

Folgeanderung der Einbeziehung der Krankenkassen in das Einigungsstellenverfahren (Art. 1
Nr. 36). Die Krankenkassen haben kiinftig das Recht, die gemeinsame Eingungsstelle
anzurufen, wenn sie bei Erwerbsfahigkeit Leistungen der Krankenversicherung an den
erwerbsfahigen Hilfebedirftigen zu erbringen hatten, an deren Sitzungen teilzunehmen und
Sachverstandige hinzuzuziehen. Sie kdnnen auch an den Sitzungen in den Fallen teilnehmen,
in denen ein anderer Trager die Einigungsstelle angerufen hat. Die Krankenkassen haben kein

Entscheidungsrecht.

Zu Artikel 14 (Grundsicherungs-Datenabgleichsverordnung)

Zu Nummern 1 und 2

Folgeanderung der Einbeziehung der zugelassenen kommunalen Trager in den automatisierten
Datenabgleich nach § 52 SGB Il (Art. 1 Nr. 45).

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Folgeédnderung der Erweiterung der Moéglichkeiten zur Vermeidung von Leistungsmissbrauch
(Art. 1, Nr. 45). Kiunftig kann durch einen automatisierten Datenabgleich mit dem
Bundeszentralamt flr Steuern auch tberprtft werden, ob einem erwerbsfahigen
Hilfebedirftigen Zinsertrage aus dem EU-Ausland zufliel3en.

Zu Buchstabe b

Mit der Anderung wird die gesetzliche Grundlage dafiir geschaffen, dass die Datenstelle der
Trager der Rentenversicherung einen Datenabgleich mit den bei ihr gespeicherten Daten
durchfuihren darf zur Feststellung, ob Personen bereits Leistungen der Grundsicherung fur
Arbeitsuchende von einem anderen Trager beziehen.

Zu Buchstabe c

Folgeanderung der Erweiterung der Mdglichkeiten zur Vermeidung von Leistungsmissbrauch

(Art. 1, Nr. 42). Kiinftig werden die im Rahmen der Antragstellung auf SGB IlI-Leistungen
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erhobenen Daten auch mit den bei der Bundesagentur fur Arbeit als Trager der
Arbeitsférderung vorhandenen Daten abgeglichen werden, um einen rechtswidrigen
Doppelbezug von Leistungen der Arbeitsférderung aufzudecken und zu verhindern.

Zu diesem Zweck Ubermittelt die Kopfstelle ihre Anfragedatensatze an die Bundesagentur fir
Arbeit (als Trager der Arbeitsforderung). Die Bundesagentur flr Arbeit gleicht diese
Anfragedatensatze mit ihren leistungsrelevanten SGB llI-Datenbestanden ab. Das Ergebnis
dieses Abgleichs Ubermittelt die Bundesagentur entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 1 der Kopfstelle.
Zu Nummer 4

Redaktionelle Folgednderung zur Einfligung des neuen § 1b.

Zu Nummer 5

Zu Buchstabe aund b

Durch die vorgesehenen neuen § 1a und 1b der GrSiDAV werden zusatzlich zur
Bundesagentur fir Arbeit die zugelassenen kommunalen Tréger in das Verfahren mit
einbezogen. Hierdurch kann ein hoherer Kostenaufwand bei der Kopfstelle entstehen, der durch
die Vielzahl neuer Ansprechpartner, eine neue Programmierung und zusétzlichen Sach- und
Personalaufwand bedingt ist. Die zusatzlichen maximal zu erstattenden Kosten entsprechen
dem Anteil der zugelassenen kommunalen Tréger an allen Grundsicherungstragern (15 %).

Zu Buchstabe c

Folgeanderung zum Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 22. November 2005

Zu Artikel 15 (Bekanntmachungserméchtigung)

Die Bekanntmachung des seit Inkrafttreten zum 1. Januar 2005 mehrfach geanderten

Wortlautes des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch dient der Rechtsklarheit.

Zu Artikel 16 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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Zur Vermeidung von Umsetzungsproblemen bei der Bundesagentur fur Arbeit treten die
Regelungen zur Einkommensberticksichtigung von Pflegegeld (Artikel 1 Nummer 9 Buchstabe
b), zur Gewahrung eines Zuschusses zu den ungedeckten angemessenen Kosten fir
Unterkunft und Heizung (Artikel 1 Nummer 21 Buchstabe d) sowie zu den wiederholten
Pflichtverletzungen (Artikel 1 Nummer 28 Buchstabe ¢ Doppelbuchstabe aa) zum 1. Januar
2007 in Kraft. Die Neuregelung der Zustandigkeit fiir die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten (Artikel 1 Nummer 50) tritt ebenfalls zum 1. Januar 2007 in Kraft. Damit
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Arbeitsgemeinschaften und zugelassenen
kommunalen Trager eine Vorlaufzeit fir organisatorische MaRnhahmen zur Einrichtung der

Strukturen flr diese neue Aufgabe bendtigen.

Das ruckwirkende Inkrafttreten der Rehatragerschaft der Bundesagentur fir Arbeit auch fur den
Personenkreis der behinderten erwerbsfahigen Hilfebedurftigen im Sinne des SGB Il entspricht

der bereits gelibten Verwaltungspraxis.

C. Finanzielle Auswirkungen

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Gegenwairtig ist es fur die Mehrzahl der im Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung fur
Arbeitsuchende vorgesehenen MalRnahmen nicht mdglich, statistisch abgesicherte Angaben
Uber deren finanzielle Auswirkungen zu treffen. In den meisten Fallen fehlt es nach einer nur
15-monatigen Giltigkeit des SGB Il noch an ausreichenden Informationen. Die Statistik der
Bundesagentur fir Arbeit hierzu ist weiterhin im Aufbau und wird erst in einiger Zeit die fur die
Abschatzung von EinzelmalRnahmen notwendigen Detailinformationen zur Verfligung stellen
kénnen. Die im Folgenden genannten finanziellen Auswirkungen basieren somit weitgehend auf
Schatzungen. Viele Regelungen des Gesetzentwurfs betreffen allerdings nur einen kleinen
Personenkreis oder dienen ausschliel3lich der Klarstellung. Diese Bestimmungen haben keine

erheblichen finanziellen Auswirkungen.

Fur den Bereich des SGB Il sind aufgrund einer Reihe von vorgesehenen Einzelregelungen ab

dem Jahr 2007 Mehrausgaben in H6he von rund 120 Mio. € jahrlich zu erwarten, davon rund 70

Mio. € beim Bund und rund 50 Mio. € bei den Kommunen. Es sind dies im Wesentlichen

folgende Einzelregelungen:

e Zuschuss zu den Wohnkosten fir Bezieher von Ausbildungsférderung nach dem BAf6G

und Berufsausbildungsbeihilfe bei Harteféllen;
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Mehrausgaben von rund 20 Mio. € jahrlich, davon — nach der gegenwartigen Rechtslage
- 29, 1 % (rund 6 Mio. €) beim Bund und 70,9 % (rund 14 Mio. €) bei den Gemeinden
(diese Verteilung wird sich verandern, wenn Bundesbeteiligung an den Kosten der

Unterkunft und Heizung neu geregelt wird)

Wabhlrecht zwischen Kinderzuschlag und Arbeitslosengeld Il mit befristetem Zuschlag;
Mehrausgaben in Hohe von jahrlich rund 6 Mio. € bei den Gemeinden
(fur den Bund weitgehend kostenneutral, da Einsparungen beim Kinderzuschlag

eintreten)

Weiterfinanzierung einer Eingliederungsmafl3nahme bei Wegfall der Hilfebedurftigkeit;

Mehrausgabe von rund 50 Mio. € jahrlich fir den Bund

Gewahrung einer Pauschale fur Babyerstausstattung

Mehrausgaben von rund 7 Mio. € jahrlich bei den Gemeinden

Ruckwirkende Beantragung von Leistungen bei Ablehnung eines Antrags auf
Kinderzuschlag

Mehrausgaben von rund 17 Mio. € jahrlich (vorrangig bei den Gemeinden)

Dartber hinaus ist zu erwarten, dass die Lander aufgrund der Herstellung der

Gerichtskostenfreiheit von Arbeitsgemeinschaften und gesetzlichen Tragern bei der

Durchfihrung von Sozialgerichtsverfahren geringfligige Mehrausgaben in nicht quantifizierbarer

Hohe zu tragen haben.

Den Mehrausgaben stehen Einsparungen aufgrund der vorgesehenen EinzelmalRhahmen in

Hohe von rd. 100 Mio. € jahrlich gegenuber, davon rund 70 Mio. € beim Bund und rund 30 Mio.

€ bei den Gemeinden. Diese resultieren im Wesentlichen aus den folgenden Einzelregelungen:

Beweislastumkehr bei Beurteilung der Frage, ob eheahnliche Gemeinschaften vorliegen;

Einsparungen in Héhe von rund 10 Mio. € jahrlich (Bund)

Klarstellungen zum befristeten Zuschlag
Einsparungen in Héhe von rund 45 Mio. € jahrlich, davon rund 30 Mio, € beim Bund und

rund 15 Mio. € bei den Gemeinden
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Neuregelung hinsichtlich der Anerkennung von (unmittelbar verwertbaren und erst im
Alter verwertbaren) Vermdgen bei der Leistungsberechnung
Einsparungen in Hohe von rund 35 Mio. € jahrlich, davon rund 25 Mio, € beim Bund und

rund 10 Mio. € bei den Gemeinden

Insgesamt kann somit hinsichtlich dieser Einzelregelungen — angesichts eines Inkrafttretens in

der zweiten Jahreshalfte des laufenden Jahres erst ab dem Jahr 2007 — per Saldo fur den Bund

von Kostenneutralitat und fur die Gemeinden von Mehraufwendungen von rund 20 Mio. Euro

ausgegangen werden.

GroRRere finanzielle Bedeutung haben die Regelungen, die eine_Steigerung der Effizienz der

Verwaltung und eine bessere Vermeidung von Leistungsmissbrauch erméglichen sollen. Es

geht darum, Félle zu identifizieren, in denen Leistungen ganz oder teilweise zu Unrecht gewahrt

werden bzw. einen Leistungsbezug durch geeignete MaRhahmen zu vermeiden. Dazu werden

mit dem vorliegenden Gesetz eine Reihe von MalRhahmen getroffen, insbesondere

die flachendeckende Einfiihrung von Auf3en- und Prifdiensten,

(unter der Annahme, dass durch die AuRendienste in 350 ARGEN jeweils
durchschnittlich 200 Bedarfsgemeinschaften (rd. 70.000) identifiziert werden kénnen, die
nicht rechtmafige Leistungen von durchschnittlich 50 % der Gesamtleistung (rd. 840
Euro monatlich) beziehen, waren Einsparungen von rd. 350 Mio. zu erzielen;

geht man weiter davon aus, dass auch die Ubrigen Trager (zugelassene kommunale
Trager und Akteure in getrennter Tragerschaft) ihnre AuRendienste ahnlich verstarken,

kénnten Einsparungen von bis zu 440 Mio. erreicht werden)

die Erweiterung der Mdglichkeiten einer flachendeckenden Durchflihrung der nétigen
Datenabgleiche

(unter der Annahme, dass durch einen erweiterten Datenabgleich bei ca. 1 % bis 1,5 %
der Bedarfsgemeinschaften (rd. 40.000 bis 60.000) nicht rechtm&Rige Leistungen von
durchschnittlich 50 % der Gesamtleistung ermittelt werden kénnen, wéren Einsparungen
von rd. 200 bis 300 Mio. € zu erreichen)

die konsequente Uberpriifung von Verdachtsfallen tiber den Abgleich mit den Daten
anderer Behorden;

hier geht es — Uber den allgemeinen, routinemafigen Datenabgleich hinaus - darum, in
konkreten Verdachtsfallen eines Leistungsmissbrauchs zur Uberpriifung von Angaben

der Antragsteller umfassender und vor allem schneller im zuléassigen
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datenschutzrechtlichen Rahmen auf Datenbestdnde anderer Behorden (z.B. auf das
zentrales Fahrzeugregister, auf Daten des Bundeszentralamtes fir Steuern oder auf
Melderegister) zuriickgreifen zu kénnen; dies sollte tendenziell mehr Wirkung erzielen,
als ein reiner routinemafiger Datenabgleich

(unter der Annahme, dass durch die Uberpriifung von Verdachtsfallen bei weiteren

ca. 2 % bis 2,5 % der Bedarfsgemeinschaften (rd. 80.000 bis 100.000) nicht
rechtmafige Leistungen von durchschnittlich 50 % der Gesamtleistung ermittelt werden

kénnen, waren Einsparungen von rd. 400 bis 500 Mio. € zu erzielen)

e ein Sofortangebot an Antragsteller ohne vorherigen Leistungsbezug
(unter der Annahme, dass angesichts von schatzungsweise 750.000 Antragstellern ohne
vorherigen Leistungsbezug jahrlich bei 75.000 Personen ein Leistungsbezug vermieden
werden kann und es sich dabei vorrangig um Jugendliche mit einer eher kurzen
Verbleibszeit von ca. 6 Monaten handelt, wirden Einsparungen in Hohe von rd. 280 Mio.

€ realisierbar sein)

o die zielgenauere Ausgestaltung der Sanktionen im SGB Il
(Einsparungen sind hier in begrenztem Umfang zu erwarten, da bereits heute
Sanktionen verhangt werden; unter der Annahme, dass in 1 % der Leistungsfalle
(50.372) Sanktionen verhangt werden, in der Halfte dieser Falle wiederholte
Pflichtverletzungen vorliegen und Sanktionen auch auf die Kosten der Unterkunft wirken

kénnen, waren Einsparungen von rd. 20 Mio. zu erwarten)

e die Schaffung einer datenschutzrechtlichen Grundlage fiir regelméRige telefonische
Befragungen von Leistungsbeziehern der Grundsicherung fur Arbeitsuchende durch
nicht-6ffentliche Stellen (z.B. von der BA eingerichtete "Contact Center")

(diese MaRRnahme ist ebenfalls Teil der umfassenden Strategie zur Effizienzsteigerung in
der Verwaltung sowie zur Vermeidung von Leistungsmissbrauch; es kann davon
ausgegangen werden, dass auch hier Einsparungen von bis zu 100 Mio. € zu erwarten
sind)

o die Einbeziehung der Krankenkassen in das Einigungsstellenverfahren nach 88 44a, 45
SGB I, u.a. zur Beschleunigung dieses Verfahrens
(Einsparungen sind mdglich, wenn dadurch eine raschere Klarung der Frage der
Erwerbsfahigkeit erreicht wird; unter der Annahme, dass durch die Einbeziehung der
Krankenkassen in 0,1 % der Falle (4.000) Nicht-Erwerbsfahigkeit festgestellt wird, sind

Einsparungen von 40 Mio. € zu erwarten)
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Zusammen mit den gleichzeitig angestrebten administrativen Verbesserungen bei der
Bundesagentur fir Arbeit und den Arbeitsgemeinschaften kénnen durch die genannten
MaRnahmen — unter Berticksichtigung von Schéatzungenauigkeiten - fur den Bund
Einsparungen in Héhe von insgesamt rund 1,2 bis 1,4 Mrd. Euro und fur die Gemeinden von
rund 300 Mio. Euro jahrlich ab dem Jahr 2007 erwartet werden. Diese Einsparungen werden
vor dem Hintergrund einer tendenziell sinkenden Zahl von Hilfebedurftigen mittelfristig leicht
ricklaufig sein. Die genannten MaflRnahmen sollen schrittweise im Laufe dieses Jahres
umgesetzt werden. Fir das laufende Jahr 2006 wird eine Einsparung von rund 400 Mio. Euro

fur den Bund und von rund 100 Mio. Euro fir die Gemeinden erwartet.

2. Haushaltsausgaben mit Vollzugsaufwand

Es ist mit keinem erhdhten Verwaltungs- und Vollzugskostenaufwand zu rechnen.

D. Preiswirkungsklausel

Mit zusatzlichen Kosten flr die Wirtschaft, insbesondere fir mittelstandische Unternehmen ist
nicht zu rechnen. Unmittelbare Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau,

insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind ebenfalls nicht zu erwarten.

E. Sonstige Kosten

Keine.

F. Gleichstellungspolitische Bedeutung

Die mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagenen Anderungen betreffen Frauen und Manner
gleichermalen. Die Anderungen wurden nach den Prinzipien des Gender Mainstreaming auf
ihren Einfluss auf die Gleichbehandlung der Geschlechter hin gepruft. Die Prifung ergab, dass
die Regelungen zur Optimierung des SGB Il und anderer Gesetze weder den Zugang zum
System der Grundsicherung fur Arbeitsuchende noch die Héhe der Leistungen fir Frauen und
Manner unterschiedlich beeinflussen. Beabsichtigte positive Effekte insbesondere fur die
arbeitsmarktlichen Integrationsperspektiven von Frauen dirften sich jedoch aus der
Neufassung des § 16 Abs. 4 SGB Il ergeben. Die Neuregelung sieht vor, dass
EingliederungsmalRnahmen auch nach Wegfall der Hilfebedurftigkeit vom Trager des SGB ||

weiterfinanziert werden, wenn dies wirtschaftlich ist und der oder die Erwerbsfahige die
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MaRnahme voraussichtlich erfolgreich abschliel3en wird. Auch die Begrenzung auf eine
maximale restliche Laufzeit der MaBnahme entfallt. Mit dieser Anderung tragt der Gesetzgeber
dem arbeitsmarkt- und gleichstellungspolitischen Anliegen Rechnung, dass Frauen und
Ménnern die Fortfihrung einer fur die nachhaltige Beseitigung der Hilfebedurftigkeit als sinnvoll
erachteten ArbeitsférderungsmalRnahme nicht allein deshalb verwehrt werden kann, weil durch
den Wegfall der Hilfebedurftigkeit der Bedarfsgemeinschaft, beispielsweise durch
Arbeitsaufnahme des Partners, dem Grunde nach kein Anspruch mehr auf Leistungen nach
dem SGB Il besteht. Mit der Neuregelung wird ein entsprechender Beschluss der 82. Arbeits-

und Sozialministerkonferenz der Lander vom 17./18. November 2005 umgesetzt.

08.05.06 - 16:06



	Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	Nach der Angabe zu § 15 wird folgende Angabe eingefügt:
	Der Angabe „Unterabschnitt 1 Arbeitslosengeld II“ werden die
	Nach der Angabe zu § 18 wird folgende Angabe eingefügt:
	Die Angabe zu § 26 wird wie folgt gefasst:
	Die Angabe zu § 31 wird wie folgt gefasst:
	Nach der Angabe zu § 34 wird folgende Angabe eingefügt:
	Nach der Angabe zu § 36 wird folgende Angabe eingefügt:
	Nach der Angabe zu § 52 wird folgende Angabe eingefügt:
	Die Angaben zu den §§ 65a und 65b werden wie folgt gefasst:
	Die Angabe zu § 65e wird wie folgt gefasst:
	Die Angabe zu § 66 wird wie folgt gefasst:
	Nach der Angabe zu § 67 werden folgende Angaben angefügt:

	In § 5 Abs. 3 Satz 1 werden nach den Wörtern „den Antrag ste
	§ 6 wird wie folgt geändert:
	In Absatz 1 Satz 2 werden der Schlusspunkt durch ein Semikol
	In Absatz 2 Satz 3 werden nach der Angabe „§ 6a“ die Wörter 

	In § 6a Abs. 7 Satz 1 und 2 werden jeweils die Wörter „Bunde
	§ 6b wird wie folgt geändert:
	Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
	Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
	„§ 46 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2 und 3 gelten entsprechend."


	In § 6c Satz 1 werden die Wörter „Bundesministerium für Wirt
	§ 7 wird wie folgt geändert:
	Absatz 3 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:
	Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
	Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

	In § 9 Abs. 2 Satz 2 werden nach den Wörtern „oder des Elter
	§ 11 wird wie folgt geändert:
	In Absatz 2 Satz 1 werden der Schlusspunkt durch ein Komma e
	Folgender Absatz 4 wird angefügt:

	§ 12 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
	In Nummer 1 werden die Angabe „200“ durch die Angabe „150“, 
	In Nummer 1a wird die Angabe „4 100“ durch die Angabe „3 100
	In Nummer 3 werden die Angabe „200“ durch die Angabe „250“ u

	§ 13 wird wie folgt geändert:
	In Satz 1 werden die Wörter „Bundesministerium für Wirtschaf
	Satz 2 wird aufgehoben.

	In § 15 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 werden der Schlusspunkt durch ei
	Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt:
	§ 16 wird wie folgt geändert:
	Absatz 1 wird durch folgende Absätze 1 und 1a ersetzt:
	Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	In Satz 1 werden der Schlusspunkt durch ein Semikolon ersetz
	In Satz 2 wird das Wort "Dazu" durch die Wörter "Zu den weit

	In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Bundesurlaubsgesetz
	In Absatz 4 werden die Wörter „bereits zwei Drittel der Maßn

	In § 18 Abs. 4 werden die Wörter „Bundesministerium für Wirt
	Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt:
	In der Überschrift zum Ersten Unterabschnitt des Zweiten Abs
	§ 19 wird wie folgt geändert:
	Satz 1 wird wie folgt gefasst:
	Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

	§ 20 wird wie folgt geändert:
	Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
	In Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter „Bundesministerium für 

	In § 21 Abs. 4 Satz 1 werden die Wörter "Hilfe zur Ausbildun
	§ 22 wird wie folgt geändert:
	In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:
	Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	In Satz 1 werden nach den Wörtern „die Zusicherung des“ die 
	In Satz 2 werden der Schlusspunkt durch ein Semikolon ersetz

	Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
	Nach Absatz 6 wird folgender Absatz angefügt:

	§ 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:
	§ 24 wird wie folgt geändert:
	Absatz 2 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:
	Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

	§ 26 wird wie folgt geändert:
	Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
	„§ 26
	Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen".
	In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ", § 231 Abs. 1 und 2 des
	In Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 wird nach den Wörtern „der zum“ die
	Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

	In § 27 werden die Wörter „Bundesministerium für Wirtschaft 
	§ 28 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:
	In Nummer 2 werden nach dem Wort „auch“ die Wörter „an behin
	In Nummer 3 wird der Schlusspunkt durch ein Semikolon ersetz

	In § 29 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „Bundesministerium f
	§ 31 wird wie folgt geändert:
	Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
	Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c wird wie folgt gefasst:
	Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	Die Sätze 1 bis 3 werden wie folgt gefasst:
	Satz 5 wird aufgehoben.

	In Absatz 4 wird im einleitenden Satzteil das Wort „und“ dur
	Absatz 5 Satz 3 wird aufgehoben.
	Absatz 6 wird wie folgt geändert:
	In Satz 1 werden der Schlusspunkt durch ein Semikolon ersetz
	Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:
	Der bisherige Satz 4 wird aufgehoben.


	§ 33 wird wie folgt gefasst:
	Nach § 34 wird folgender § 34a eingefügt:
	„§ 34a

	Dem § 36 wird folgender Satz angefügt:
	§ 36a wird wie folgt gefasst:
	Dem § 40 wird folgender Absatz 3 angefügt:
	§ 44a wird wie folgt gefasst:
	§ 44b wird wie folgt geändert:
	In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „in den nach § 9 Abs. 1
	Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	In Satz 1 werden die Wörter „als Leistungsträger" gestrichen
	Satz 4 wird wie folgt gefasst:


	§ 45 wird wie folgt geändert:
	Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	Satz 1 wird aufgehoben.
	Der bisherige Satz 2 wird wie folgt gefasst:

	In Absatz 3 werden die Wörter „Bundesministerium für Wirtsch

	In § 46 Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter „Bundesministerium f
	§ 47 wird wie folgt geändert:
	Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	In Satz 2 werden der Schlusspunkt durch ein Semikolon ersetz
	Folgender Satz wird angefügt:

	In Absatz 1 und 2 werden jeweils die Wörter „Bundesministeri

	In § 48 Satz 1 und 2 Nr. 1 werden jeweils die Wörter „Bundes
	§ 49 wird wie folgt geändert:
	In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „in allen Diensts
	In Absatz 3 werden die Wörter „Bundesministerium für Wirtsch

	§ 50 wird wie folgt geändert:
	Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
	Folgender Absatz 2 wird angefügt:

	In § 51 werden nach den Wörtern „Aufgaben nach diesem Buch“ 
	§ 51b wird wie folgt geändert:
	Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	In Satz 1 Nr. 3 werden der Punkt durch ein Komma ersetzt und
	Folgender Satz wird angefügt:

	Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
	Absatz 4 wird wie folgt geändert:
	Die Angabe „1 bis 3" wird durch die Angabe „1 bis 3a" ersetz
	Nach dem Wort „erhobenen“ werden die Wörter „und übermittelt
	In Nummer 2 wird das Wort „sowie" durch ein Komma ersetzt.
	Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
	Folgende Nummern 4 und 5 werden angefügt:


	In § 51c werden die Wörter „Bundesministerium für Wirtschaft
	§ 52 wird wie folgt geändert:
	Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	Der einleitende Satzteil wird wie folgt gefasst:
	In Nummer 3 wird nach der Angabe „§ 45d Abs. 1“ die Angabe „
	In Nummer 4 wird nach dem Wort „dient, “ das Wort „und“ gest
	In Nummer 5 werden der Schlusspunkt durch ein Komma ersetzt 

	Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	Im einleitenden Satzteil wird das Wort „Gesetz" durch das Wo
	In Nummer 4 wird das Wort „Sozialversicherungsnummer" durch 

	In Absatz 4 werden die Wörter „Bundesministerium für Wirtsch

	Nach § 52 wird folgender § 52a eingefügt:
	In § 53 Abs. 2 und 3 Satz 1 und § 55 Satz 2 werden jeweils d
	§ 58 wird wie folgt geändert:
	In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „oder ihm gegen Vergütu
	Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

	In § 60 Abs. 5 werden die Wörter „oder ihm gegen Vergütung e
	§ 64 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
	In Nummer 1 werden nach den Wörtern „die Bundesagentur,“ die
	In Nummer 2 werden nach den Wörtern „die Bundesagentur“ ein 

	Die §§ 65a und 65b werden aufgehoben.
	§ 65 e wird wie folgt gefasst:
	§ 66 wird aufgehoben
	Nach § 68 wird folgender § 69 angefügt:
	Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	Nach der Angabe zu § 9 wird folgende Angabe eingefügt:
	Die Angabe zu § 235b wird wie folgt gefasst:
	Die Angabe „§§ 397 – 403 (weggefallen)“ wird durch die Angab

	§ 9 Abs. 1a wird aufgehoben.
	Nach § 9 wird folgender § 9a eingefügt:
	§ 22 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:
	§ 61 Abs. 4 wird aufgehoben.
	§ 235b wird aufgehoben.
	Nach § 396 wird folgender § 397 eingefügt:
	Die Angabe „§§ 397 bis 403 (weggefallen)“ wird durch die Ang
	In § 7 Abs. 4 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – G
	In § 3 Satz 1 Nr. 3a erster Halbsatz des Sechsten Buches Soz
	Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilha
	In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 6 folgende
	Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:
	In § 64 Abs. 3 Satz 2 werden nach den Wörtern „der Sozialhil
	§ 116 Abs. 10 wird wie folgt gefasst:
	In § 60 Abs. 7 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch – S
	In § 20 Satz 1 werden nach dem Wort „eheähnlicher" die Wörte
	In § 21 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt
	§ 31 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:
	In § 118 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 werden nach der Angabe „§ 45d A
	In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zum Vierten Teil 
	In der Überschrift des Vierten Teils wird der Klammerzusatz 
	§ 86a wird wie folgt geändert:
	Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:
	Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
	Im neuen Absatz 3 werden die Wörter „Absatz 1 gilt nicht“ du

	Dem Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:
	Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:
	In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „einem Betrag“ durch di
	Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:
	In § 4 Abs. 1 Satz 1 werden der Schlusspunkt gestrichen und 
	Dem § 5 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
	In § 6 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „der Bundesagentur fü
	§ 1 wird wie folgt geändert:
	In der Überschrift werden die Wörter „und der Kopfstelle“ ge
	In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „Grundsicherung f
	Die Absätze 3 und 4 werden aufgehoben.

	Nach § 1 werden folgende §§ 1a und 1b eingefügt:
	§ 2 wird wie folgt geändert:
	Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
	„(3) Das Bundeszentralamt für Steuern gleicht die ihm übermi
	1. von Kapitalerträgen, für die ein Freistellungsauftrag ert
	In Absatz 5 werden nach dem Wort „Sozialhilfe" die Wörter "u
	Folgender Absatz 6 wird angefügt:
	„(6) Die Bundesagentur für Arbeit gleicht die ihr übermittel

	In § 3 Abs. 2 Nr. 2 wird die Angabe „§ 1 Abs. 4 Satz 1" durc
	§ 5 wird wie folgt geändert:
	Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
	In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe "78 000" durch die Angabe
	In Absatz 3 werden die Wörter „Wirtschaft und Arbeit“ durch 
	(Zweites Buch Sozialgesetzbuch)
	(Inhaltsverzeichnis)
	Zu den Buchstaben a bis l
	(§ 5)
	(§ 6)
	(§ 6a)
	(§ 6b)
	(§ 6c)
	(§ 7)
	(§ 9)
	(§ 11)
	(§ 12)
	Zu den Buchstaben a bis c

	(§ 13)
	(§ 15)
	(§ 15a)
	(§ 16)
	(§ 18)
	(§ 18a)
	(Bezeichnung Unterabschnitt)
	(§ 19)
	(§ 20)
	(§ 21)
	(§ 22)
	Zu den Doppelbuchstaben aa und bb

	(§ 23)
	(§ 24)
	(§ 26)
	(§ 27)
	(§ 28)
	Zu Buchstabe b

	(§ 29)
	(§ 31)
	(§ 33)
	(§ 34a)
	(§ 36)
	(§ 36a)
	(§ 40)
	(§ 44a)
	(§ 44b)
	(§ 45)
	(§ 46)
	(§ 47)
	(§ 48)
	(§ 49)
	(§ 50)
	(§ 51)
	(§ 51b)
	Zu Buchstabe c

	(§ 51c)
	(§ 52)
	Zu Doppelbuchstabe cc und dd
	und bb


	(§ 52a)
	(§§ 53, 55)
	(§ 58)
	(§ 60)
	(§ 64)
	(§§ 65a, 65b)
	(§ 65e)
	(§ 66)
	(§ 69)

	(Drittes Buch Sozialgesetzbuch)
	(Inhaltsverzeichnis)
	(§ 9)
	(§ 9a)
	(§ 22)
	(§ 61)
	(§ 235b)
	(§ 397)

	(Viertes Buch Sozialgesetzbuch)
	(Sechstes Buch Sozialgesetzbuch)
	(Neuntes Buch Sozialgesetzbuch)
	(Inhaltsübersicht)
	(§ 6a)

	(Zehntes Buch Sozialgesetzbuch)
	(§ 64)
	(§ 116)

	(Elftes Buch)
	(Zwölftes Buch)
	(§ 20)
	(§ 21)

	(Sozialgerichtsgesetz)
	(Soldatenversorgungsgesetz)
	(Inhaltsverzeichnis)
	(Überschrift)
	(§ 86a)

	(Bundeskindergeldgesetz)
	(§ 6a)
	(§ 6a)
	(§ 6a)
	(§ 6a)

	(Staßenverkehrsgesetz)
	(Einigungsstellen-Verfahrensordnung)
	(Grundsicherungs-Datenabgleichsverordnung)
	(Bekanntmachungsermächtigung)
	(Inkrafttreten)




